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editorial » Vor etwas mehr als einem Jahr, am 18. Juni 2015, hat der 
Deutsche Bundestag das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförde- 
rung und der Prävention verabschiedet. Die Umsetzung ist mit Hoch- 
druck auf allen Ebenen in vollem Gange: Die Nationale Präventionskon- 
ferenz hat sich konstituiert, die Bundesrahmenempfehlungen wurden 
verabschiedet, drei Landesrahmenvereinbarungen sind schon unter- 
zeichnet genauso wie der Vertrag zwischen GKV-Spitzenverband und 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auf allen Ebenen 
merkt man, dass tatsächlich mehr Geld im System ist: 500 Millionen für  
Prävention und Gesundheitsförderung werden die gesetzlichen Kranken- 
kassen sicher und fast schon locker in 2016 ausgeben.

Wir wollen mit dieser Ausgabe ein erstes Resümee ziehen und lassen  
deshalb einerseits alle relevanten Akteure zu Wort kommen, unter ande- 
rem Ministerien, GKV-Spitzenverband, Kommunen sowie Wissenschaft, 
und beleuchten andererseits zentrale Handlungsfelder des Gesetzes wie 
gesundheitsfördernde Settingarbeit, das Setting Pflege und auch das  
Thema Geschlechtergerechtigkeit. Zum Abschluss des Schwerpunkt-
teils fragen wir uns, ob damit im vierten Anlauf alles gut geworden ist, 
und werfen einen Blick auf andere Strategien in Europa. Das vorläu- 
fige Fazit aller Artikel ist verhalten optimistisch, gleichzeitig aber nicht 
unkritisch, was zum Beispiel die Einzelaktivitäten von Einzelkassen in 
Bildungssettings oder die Relevanz von Geschlechterfragen angeht. 

Außerdem setzen wir in diesem Heft die Sonderseite zum 30-jährigen 
Jubiläum der Verabschiedung der Ottawa-Charta der Weltgesundheits- 
organisation fort, berichten über den neuen Landespsychiatrieplan in 
Niedersachsen und die Ausschreibung des niedersächsischen Gesund- 
heitspreises. Die Schwerpunktthemen der nächsten Ausgaben lauten 
»Identität und Gesundheit(sverhalten)« (Redaktionsschluss 12.08.2016) 
und »Natur – Bildung – Gesundheit« (Redaktionsschluss 04.11.2016).  
Wie immer sind Sie herzlich eingeladen, sich an den kommenden Aus- 
gaben mit Feedback zu dieser Ausgabe und verschiedensten Beiträgen, 
Anregungen und Informationen zu beteiligen. 

Mit herzlichen Grüßen!

Thomas Altgeld und Team
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r e G i n a  K r au s h a a r

das Präventionsgesetz – 
motor für eine nachhaltige Förderung 
der Gesundheit
Die Koalition aus CDU, CSU und SPD räumt den Themen Ge-
sundheitsförderung und Prävention einen sehr hohen Stellen-
wert ein. Ein zentrales Vorhaben in diesem Themenbereich ist 
das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der 
Prävention (Präventionsgesetz – PrävG). Nachdem der Regie-
rungsentwurf für das Präventionsgesetz bereits im Jahr 2014 
vorgelegt wurde, ist das Gesetz nun am 25. Juli 2015 in Kraft 
getreten. Das Präventionsgesetz setzt dabei ganz klar auf die 
Verantwortung der unterschiedlichen Akteure im föderalen 
Gesundheitssystem und im gegliederten System der sozialen 
Sicherung und weist ihnen Aufgaben innerhalb der Gesetz- 
gebungskompetenz des Bundes zu. Darüber hinaus war es je-
doch dringend erforderlich, dass Gesundheitsförderung und 
Prävention endlich als gemeinsame Aufgabe aller Sozialver- 
sicherungsträger gesehen und geleistet werden. Hier schafft 
das Gesetz die strukturellen Voraussetzungen und fördert so 
die Zusammenarbeit der maßgeblichen Akteure auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene sowie der privaten Kranken-
versicherungen. Und auch fachlich hat das Gesetz »Position« 
bezogen: Gesundheitsförderung und Prävention, Verhaltens- 
und Verhältnisprävention sind gleichermaßen wichtig und 
stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Alle diesbezüglichen 
Aktivitäten sind für ein gesundes Leben notwendig. Sie ergän-
zen sich und verfolgen dasselbe Ziel. Daraus ergibt sich auch 
die »Reichweite« für das Gesetz. Mit den unterschiedlichsten 
Maßnahmen, die passgenau beim Einzelnen und in den Le-
benswelten wirken sollen, sind grundsätzlich alle Menschen 
erreichbar, egal wie alt sie sind und wie sie ihr Leben gestalten. 
Deshalb sind Gesundheitsförderung und Prävention als de- 
finierte Aufgaben finanziell und strukturell so gestaltet wor-
den, dass sie zur Verminderung chronischer und lebensstilbe-
dingter Krankheiten beitragen können. Der Gesetzgeber will 
also Gesundheit stärken und mit dazu beitragen, dass Men-
schen nicht nur älter werden, sondern dies mit einem Mehr  
an gesunden Lebensjahren werden können – insbesondere 
auch diejenigen, die sozial benachteiligt sind. 

schwerpunkt
Lebensweltansatz als Schwerpunkt
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit den Präventions-
aktivitäten der Krankenkassen der vergangenen Jahre – ver-
gleichsweise hohe Ausgaben im Bereich der Verhaltensprä-
vention und geringe Ausgaben für Maßnahmen in den 
Lebenswelten – wurde im Gesetz der Lebensweltansatz als 
Schwerpunkt gewählt. Gesundheitsförderung und Präven- 
tion sollen im Alltag der Menschen stattfinden, also beispiels-
weise in Kindertagesstätten, Schulen, Kommunen, in Betrie-
ben und auch in Pflegeeinrichtungen. Um diesem Ansatz die 
entsprechende rechtliche Bedeutung zu geben, erhielt er  
mit dem Präventionsgesetz erstmals eine eigene Vorschrift. 
Diese macht deutlich, dass es nicht nur um Leistungen in den 
Lebenswelten geht, sondern um eine gesundheitsförderli- 
che Veränderung der Lebenswelten selbst. Gleichwohl ist ein 
Erfolg der Prävention in Lebenswelten wesentlich von den 
Rahmenbedingungen abhängig, die die Umsetzung beglei-
ten. Deshalb hat der Gesetzgeber weitere Regelungen vor- 
gesehen. So werden beispielsweise durch die Nationale Prä-
ventionskonferenz bundeseinheitliche Rahmenempfehlun-
gen erarbeitet und in regelmäßigen Abständen aktualisiert, 
die Grundlage für die – deutlich verbindlicheren – Landesrah-
menvereinbarungen sind. Der Lebensweltansatz wird darüber 
hinaus durch die Erhöhung und Steuerung der Ausgaben  
der Krankenkassen für diese Leistungen gestärkt. Nicht zuletzt 
hat der Gesetzgeber festgelegt, dass die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) die Krankenkassen insbe-
sondere bei der Entwicklung von krankenkassenübergreifen-
den Maßnahmen und deren Qualitätssicherung unterstützt. 
Denn gerade in den Lebenswelten ist es von grundlegender 
Bedeutung, dass die Krankenkassen sich abstimmen, gemein-
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GeSetz zur StärkunG der GeSundheitS-
förderunG und der Prävention (PrävG) – 
zentraLe inhaLte 

» Vom Bundestag im Juni 2015 verabschiedet, vom 
 Bundesrat im Juli 2015 verabschiedet. Im Januar 2016 
 Änderungen der finanziellen Ausstattung

» Stärkung der Prävention und Gesundheitsförderung 
in Lebenswelten wie Kita, Schule, Kommunen, 
Betriebe und Pflegeeinrichtungen

» Stärkung der betrieblichen Gesundheitsförderung, 
engere Verzahnung mit dem Arbeitsschutz und 
besserer Zugang für kleine und mittelständische 
Unternehmen

» Weiterentwicklung der Früherkennungsuntersuchungen

» Förderung des Impfwesens 

» Einbeziehung der Pflegeversicherung bei gesundheits-
fördernden Maßnahmen in Pflegeheimen 

» Erhöhung der finanziellen Unterstützung der gesund-
 heitlichen Selbsthilfe

» Krankenkassen sollen alle Leistungen geschlechter-
 gerecht ausgestalten
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t h o m a s  G e r l i n G e r

Chancen und Grenzen des 
Präventionsgesetzes
Das Präventionsgesetz zielt darauf, das Handeln der Akteure 
in Prävention und Gesundheitsförderung besser zu koordinie-
ren und damit die Wirksamkeit der Interventionen zu verbes-
sern. Hintergrund sind die seit langem existierenden und be-
kannten Mängel der Prävention und Gesundheitsförderung in 
Deutschland. Außerdem werden die für Primärprävention und 
Gesundheitsförderung zur Verfügung gestellten Mittel deut-
lich erhöht. Nachdem das Gesetz am 1. Januar 2016 finanziell 
wirksam geworden ist, schließt sich die Frage an, welche Gren-
zen und Möglichkeiten sich bei der Umsetzung der neuen Be-
stimmungen ergeben.

Gesundheit als gesamtgesellschaftliche aufgabe?
Beim Blick auf die Grenzen fällt vor allem auf, dass das Prä- 
ventionsgesetz Gesundheit nicht als gesamtgesellschaftliche  
Aufgabe fasst. Seine Hauptadressaten sind die gesetzlichen 
Krankenkassen, die für Primärprävention und Gesundheitsför- 
derung stärker in die Pflicht genommen werden. Dies ist aus 
zwei Gründen problematisch. Erstens werden die Präventions-
potenziale anderer Institutionen und damit die Chancen eines 
umfassend abgestimmten Präventionshandelns nur ansatz-
weise genutzt. Weder Bund oder Länder noch andere Sozial-
versicherungsträger neben der gesetzlichen Krankenversiche-
rung oder die private Krankenversicherung werden mit dem 
Präventionsgesetz stärker zur Finanzierung von Prävention 
und Gesundheitsförderung herangezogen. Zweitens weist es 
mit den Krankenkassen jenen Akteuren eine Schlüsselrolle zu, 
deren Eignung für ein wirksames Handeln auf diesem Politik-
feld zu Recht des Öfteren bezweifelt wird, weil sie aus Wett-
bewerbsgründen ein starkes Interesse an Maßnahmen der 
verhaltensbezogenen Prävention primär für Gesunde oder 
Gesundheitsbewusste haben und aus diesem Grund an einer 
Prävention durch Gestaltung von Lebenswelten nur begrenzt 
interessiert sind. Allerdings beinhaltet das Gesetz auch Ins-
trumente, die der Erzielung von Wettbewerbsvorteilen Gren-
zen setzen sollen. Dazu zählen zum Beispiel die Festschrei-
bung von Mindestausgaben für die Gesundheitsförderung in 
Lebenswelten (zwei Euro je Versicherter / Versichertem und 
Jahr) oder die Verpflichtung, bei der Förderung der Selbsthilfe 
mindestens die Hälfte der auszugebenden Mittel für kassenar-
tenübergreifende Gemeinschaftsprojekte zu verwenden. Un-
geachtet dessen lässt das Präventionsgesetz aber erhebliche 
Spielräume für im Allgemeinen nicht sonderlich wirksame 
Projekte einer rein individuellen Verhaltensprävention.

Stellenwert der verhältnisprävention
Letzteres verweist auf ein weiteres Manko des Gesetzes: Es 
mangelt ihm an eindeutigen Vorgaben für den Stellenwert 
der Verhältnisprävention beziehungsweise ihrer Verknüpfung 
mit verhaltenspräventiven Maßnahmen. Zwar gibt es den 
Krankenkassen vor, bei der Primärprävention und Gesund-
heitsförderung in Lebenswelten und in der betrieblichen Ge-
sundheitsförderung »insbesondere den Aufbau und die Stär-
kung gesundheitsförderlicher Strukturen« zu fördern (§ 20a 
Abs. 1 und § 20b Abs. 1 SGB V). Zugleich scheint es Lebenswel-
ten aber eher als Räume zu verstehen, in denen Präventions-
botschaften vermittelt werden (»Prävention und Gesundheits- 

sam agieren und die Qualität der Leistungen in den Lebens-
welten gemeinsam fortentwickeln. Die Stärkung der Gesund-
heitsförderung und Prävention in Lebenswelten zieht sich wie 
ein roter Faden durch das Gesetz. 

nationale Präventionsstrategie
Wichtig ist auch folgender Aspekt: Es geht dem Gesetzgeber 
nicht nur um ein Mehr an Präventionsangeboten. Gerade die 
Krankenkassen haben in den vergangenen Jahren gute und 
qualitätsgesicherte Angebote entwickelt. Es fehlt an Koope-
ration, Koordination und einer zielgerichteten Weiterent- 
wicklung der Angebote. Erstmals wird es in Deutschland eine 
an gemeinsamen Zielen ausgerichtete nationale Präventions-
strategie und ein konzertiertes Vorgehen geben, an deren Ab-
stimmung alle Verantwortlichen der Gesundheitsförderung 
und der Prävention beteiligt sind. Dadurch werden Ressour-
cen gebündelt und Aktivitäten in die und in den Lebenswel-
ten gesteuert. Nur verlässliche und nachhaltige Strukturen 
sind dazu geeignet, die Menschen in ihren Lebenswelten zu 
erreichen und die Wirkungen zu erzielen, die Wissenschaft 
und Praxis als relevant für die Gesundheit(sförderung) ein-
schätzen.

Wie hat das Präventionsgesetz bisher in die Praxis gewirkt? 
Im Oktober 2015 hat sich die Nationale Präventionskonferenz 
konstituiert. Sie wird von den Spitzenorganisationen der ge-
setzlichen Kranken-, Unfall-, Renten- und Pflegeversicherung 
und der privaten Krankenversicherung getragen. Vier Monate 
später, im Februar 2016, wurden die ersten trägerübergreifen-
den Bundesrahmenempfehlungen zu Gesundheitsförderung 
und Prävention in Lebenswelten verabschiedet. Die Länder 
entwickeln im Moment eigene Landesrahmenvereinbarun-
gen für die regional spezifischen Ziele und Maßnahmen der 
Prävention in Lebenswelten. Dabei ist es sehr wichtig, dass die 
Vereinbarungen gemeinsam mit den Akteuren vor Ort umge-
setzt werden. Darin liegt noch einmal ein ganzes Stück Arbeit. 
Wir wissen, dass sich viele Akteure der Gesundheitsförderung 
und Prävention – Vereine, Verbände, Träger von Angeboten – 
eine Kooperation auf Augenhöhe wünschen. Bei naturgemäß 
nicht immer deckungsgleichen Interessen der verschiedenen 
Akteure braucht es Geduld, Respekt und das Wissen um die 
Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Partnerinnen und 
Partner. Und idealerweise fließen die gewonnenen praktischen 
Erfahrungen einer gedeihlichen Zusammenarbeit in die Fort-
entwicklung der Bundesrahmenempfehlungen und Landes-
rahmenvereinbarungen ein. So könnten sie zu gesundheitli-
chen Verbesserungen im Lebensalltag der Menschen führen. 
Gelingt uns dies gemeinsam, dann können wir in Deutschland 
von einer gelebten Präventionsstrategie sprechen, die »Motor 
für eine nachhaltige Förderung der Gesundheit« sein wird. 

ausblick
Die Erwartungen an das Präventionsgesetz waren und sind 
sehr hoch. Die Architektur des Gesetzes will diese Erwartun-
gen erfüllen. Nun ist die Umsetzung an der Reihe. Alle, die  
Verantwortung für Prävention und Gesundheitsförderung  
tragen, sollen nun – um im Bild zu bleiben – das Haus mit Le-
ben erfüllen. 

literatur bei der Verfasserin
Regina KRaushaaR, Bundesministerium für gesundheit, friedrichstraße 108,  
10117 Berlin, e-Mail: regina.Kraushaar@bmg.bund.de
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m o n i K a  K Ü C K i n G

das Präventionsgesetz –  
aufgaben für die GKV
Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) erhält mit dem 
Präventionsgesetz eine Fülle neuer Aufgaben. Die Mehrzahl 
der gesetzlichen Neuregelungen betrifft das Krankenversi-
cherungsrecht, also das Sozialgesetzbuch (SGB) V. In den an-
deren Sozialgesetzbüchern werden jeweils nur einige wenige 
Paragrafen, und diese meist auch nur geringfügig, geändert. 
Die Erweiterungen im SGB V beinhalten neben Aufträgen an 
die Krankenkassen und ihre Verbände auch die Schaffung 
neuer Strukturen für eine Sozialversicherungsträger übergrei-
fende Zusammenarbeit, auch mit weiteren Partnerinnen und 
Partnern auf Bundes- und Landesebene.

nationale Präventionskonferenz und Bundesrahmen-
empfehlungen
Der GKV-Spitzenverband hat nach der Verabschiedung des 
Gesetzes gemeinsam mit den gesetzlichen Spitzenorganisa-
tionen von Unfall- und Rentenversicherung die Arbeiten zur 
Konstituierung der Nationalen Präventionskonferenz (NPK) 
aufgenommen. Dieses Koordinations- und Abstimmungsgre- 
mium der wichtigsten Akteure in der Prävention und Gesund-
heitsförderung hat am 26. Oktober 2015 erstmals getagt und 
nach Abschluss aller gesetzlich vorgesehenen Beteiligungs-
prozesse am 19. Februar 2016 die ersten Bundesrahmenemp-
fehlungen zur lebensweltbezogenen Prävention und Gesund-
heitsförderung mit gemeinsamen Zielen, Zielgruppen, Hand- 

förderung in Lebenswelten« – § 20a Abs. 1 SGB V), denn als 
Räume, die selbst der Veränderung bedürfen. In die Richtung 
einer verhaltensbezogenen Präventionspolitik weist auch die 
weitere Aufwertung von Ärztinnen und Ärzten. Diese können 
künftig Bescheinigungen ausstellen, in denen sie Leistungen 
zur verhaltensbezogenen Prävention empfehlen, die von den 
Krankenkassen bei der Gewährung von Leistungen berück-
sichtigt werden können. 

umfang der finanziellen Mittel
Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, dass trotz einer deut-
lichen relativen Anhebung (von rund 300 Millionen im Jahr 
2014 auf rund 500 Millionen im Jahr 2016) der absolute Um-
fang der Mittel für Primärprävention und Gesundheitsförde-
rung gering bleibt. Nur ein sehr kleiner Teil der Gesamtbevöl-
kerung beziehungsweise der Risikogruppen wird damit er- 
reicht werden können. Von weit größerer Bedeutung für die 
Bevölkerungsgesundheit werden auch künftig die jenseits 
des Präventionsgesetzes liegenden Handlungsfelder sein, wie 
etwa die betriebliche Gesundheitspolitik, hier insbesondere 
der Arbeits- und Gesundheitsschutz oder der Umweltschutz.

rahmenvereinbarungen und Gestaltungsmöglichkeiten 
der akteure 
Die Wirkung des Präventionsgesetzes wird stark davon abhän-
gen, wie der neue rechtliche Rahmen ausgefüllt wird. Die zur 
Etablierung einer nationalen Präventionsstrategie (einschließ-
lich der Rahmenvereinbarungen auf Landesebene) geschaf-
fenen Strukturen bieten in der Tat Möglichkeiten zu einer bes-
seren Zielorientierung und Handlungskoordination in der Prä- 
ventionspolitik. Wenn zum Beispiel bei der Festlegung von 
Zielen der nationalen Präventionsstrategie die Ziele der ge-
meinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie berücksichtigt 
oder bei der Entwicklung von Rahmenempfehlungen auf Lan-
desebene die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden 
beteiligt werden müssen, erweitern sich die Möglichkeiten, 
die betriebliche Gesundheitsförderung stärker mit dem Ar-
beitsschutz zu verknüpfen. Möglicherweise trägt die Beteili-
gung anderer Akteure auf Bundes- und Landesebene (wie So- 
zialversicherungsträger und Kommunen) an der Entwicklung 
und Umsetzung einer nationalen Präventionsstrategie auch 
dazu bei, den Bestrebungen von Krankenkassen zur Indienst-
nahme der Primärprävention und Gesundheitsförderung für 
ihre Wettbewerbsziele Grenzen zu setzen.

Darüber hinaus sollte bei aller Kritik an der fehlenden Eindeu-
tigkeit mancher Vorgaben nicht übersehen werden, dass die 
Unbestimmtheit gesetzlicher Bestimmungen einschließlich 
der Mindestvorgaben (zum Beispiel mindestens zwei Euro  
für Setting-Projekte) auch Chancen dafür bietet, im Zuge der 
Umsetzung solche Schritte zu beschließen, die im Sinne einer 
nachhaltigen, auf die Reduzierung gesundheitlicher Ungleich-
heiten gerichteten Praxis sind. Wie stark etwa das Ziel einer 
Verringerung der sozialen Ungleichheit von Gesundheits-
chancen gewichtet wird, in welchem Umfang integrierte, die 
Wechselwirkung von Verhältnis- und Verhaltensprävention 
berücksichtigende Projekte der Veränderung von Lebenswel-
ten gefördert werden und welchen Stellenwert partizipative 
Handlungsstrategien letztlich erhalten, ist auch abhängig 
vom Handeln der Akteure bei der Umsetzung des Gesetzes. 
Hier sind alle Akteure gefordert, denen an einer nachhaltigen 
sozialen Präventionspolitik gelegen ist.

abschließende Betrachtung
Ein besseres Gesetz wäre wünschenswert, notwendig und 
möglich gewesen, aber der Handlungsrahmen hat sich durch 
das Präventionsgesetz auch nicht verschlechtert, sondern ver-
bessert. Es gilt nun, Anstrengungen auf die Ausgestaltung 
dieses Rahmens im Sinne einer modernen Präventionspolitik 
zu legen, freilich ohne das Engagement für einen geeignete-
ren rechtlichen Rahmen aufzugeben.

literatur beim Verfasser
PRof. DR. DR. Thomas geRlingeR, universität Bielefeld, fakultät für 
gesundheitswissenschaften, universitätsstraße 25, 33501 Bielefeld, 
e-Mail: thomas.gerlinger@uni-bielefeld.de

finanzierunG

»  Krankenkassen: Die Aufwendungen für Prävention 
 und Gesundheitsförderung steigen von 3,09 Euro 
 auf 7 Euro pro Versichertem / Versicherter

IM EINZELNEN:
»  2 Euro für betriebliche Gesundheitsförderung
»  2 Euro für Gesundheitsförderung in nichtbetrieblichen 
 Settings 
 (davon 0,45 Euro für die BZgA)
»  Gesundheitliche Selbsthilfe: 1,64 Euro statt bisher 
 1, 05 Euro pro Versicherter / Versichertem
»  Pflegekassen: 21 Millionen Euro für Unterstützung 
 gesundheitsfördernder Verhältnisse in Pflege-
 einrichtungen
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lungsfeldern, zu beteiligenden Organisationen sowie Doku-
mentations- und Berichtspflichten einstimmig verabschiedet. 
Damit liegen erstmals trägerübergreifend konsentierte 
Grundlagen für das Gesundheitsförderungs- und Präventions-
engagement der Sozialversicherungsträger in Feldern mit  
gemeinsamer Verantwortung vor. Die am Lebenslauf orien-
tierten Ziele der Bundesrahmenempfehlungen decken alle 
Lebenswelten und Zielgruppen ab; herausgestellt wird die  
besondere Bedeutung der Lebenswelt »Kommune«, die die 
übrigen Lebenswelten umgreift und darüber hinaus politi-
sche Gestaltungskompetenz für ihr Gebiet besitzt. Die Bun-
desrahmenempfehlungen sollen dazu beitragen, aufbauend 
auf einer kommunalen Gesundheitsberichterstattung und 
Steuerungsstruktur die Aktivitäten insbesondere auf Lebens-
welten mit einem überproportionalen Anteil von Menschen 
mit sozialbedingt ungünstigeren Gesundheitschancen zu 
konzentrieren. Auf Landesebene werden derzeit konkretisie-
rend zu den Bundesrahmenempfehlungen und unter Berück-
sichtigung landesspezifischer Bedarfe Landesrahmenverein-
barungen zwischen den Sozialversicherungsträgern im Land 
und den zuständigen Landesministerien – mit Beitrittsmög-
lichkeit für die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebe-
ne, für die Bundesagentur für Arbeit und für weitere Partnerin-
nen und Partner – erarbeitet. 

Gkv-Leistungen zur Prävention und Gesundheits- 
förderung
Das Präventionsgesetz verankert das lebensweltbezogene  
Engagement der Krankenkassen in Prävention und Gesund-
heitsförderung explizit im SGB V; methodisch knüpft das Ge-
setz dabei an das bereits jetzt im GKV-Leitfaden Prävention 
enthaltene Verständnis des Setting-Ansatzes als einen syste-
matischen Lernzyklus mit partizipativer Mitwirkung der Ziel- 
gruppe(n) und Lebenswelt-Verantwortlichen an, wie es für  
die betriebliche Gesundheitsförderung bereits gesetzlich nor-
miert war. Für die Prävention und Gesundheitsförderung in 
betrieblichen und nichtbetrieblichen Lebenswelten zusam-
men werden die Krankenkassen ihre Ausgaben von derzeit 

rund 100 auf zusammen 284 Millionen Euro ausweiten. Für ei-
ne GKV-Förderung müssen Träger von Lebenswelten außer 
der Bereitschaft zur Umsetzung gesundheitsförderlicher In-
terventionen stets auch eine angemessene Eigenleistung ein-
bringen. Ferner erhält der GKV-Spitzenverband weitere den 
Leitfaden Prävention betreffende Aufgaben zur Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qualität der erbrachten Leistun-
gen. Einheitliche Maßstäbe für eine Zertifizierung individuel-
ler Präventionsleistungen, die Vorgabe von Evaluationsstan-
dards und die Ausrichtung dieses Leitfadens auf die aktuelle 
Evidenz in den Gesundheitswissenschaften (von der Arbeits-
medizin bis zur Sportwissenschaft) sind hier Stichworte. Die 
GKV hatte bereits vor dem Präventionsgesetz viele der jetzt 
gesetzlich verlangten Qualitätsanforderungen mit empfeh-
lendem Charakter auf freiwilliger Basis entwickelt.

Bzga-Beauftragung
Im Unterschied zu gescheiterten früheren Gesetzesanläufen 
wahrt das Präventionsgesetz in der Regel die Trägerautono-
mie in der Leistungserbringung, so dass den finanzierenden 
Stellen auch die Entscheidung über die Ausgestaltung der 
Leistung verbleibt und die Verantwortlichkeiten unterschied-
licher Träger nicht miteinander vermischt werden. Eine gra- 
vierende Ausnahme hiervon stellt die Vorschrift zur Beauftra-
gung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) durch den GKV-Spitzenverband (§ 20a Abs. 3 und  
4 SGB V) dar. Hiernach hat der GKV-Spitzenverband die BZgA 
mit der Entwicklung, Implementation und Evaluation von  
kassenübergreifenden Leistungen in Lebenswelten hinsicht-
lich der Art und Qualität zu beauftragen. Obwohl klar als  
Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis deklariert, entsteht 
auch bei Nichtzustandekommen einer Vereinbarung mit dem 
GKV-Spitzenverband dennoch ein pauschaler Förderanspruch 
der BZgA in Höhe von ca. 32 Millionen Euro. Der GKV-Spitzen-
verband hat dagegen Klage mit dem Ziel eingereicht, die  
Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung prüfen zu lassen. Aus 
Sicht der GKV verstößt die gesetzliche Konstruktion gegen das 
Gebot der eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung 
der Sozialversicherungsträger im Rahmen von Art. 87 Abs. 2 
Grundgesetz, das eine Trennung der selbstverwalteten Sozial-
versicherung von der Staatsverwaltung verlangt. Die Klage 
richtet sich nicht gegen die Zielsetzung, mehr Prävention in 
den Lebenswelten duchzuführen. Daher wird der GKV-Spitzen-
verband die BZgA insbesondere mit Aufgaben zur Prävention 
und Gesundheitsförderung für sozial benachteiligte Zielgrup-
pen beauftragen. Die Aufträge beinhalten einen Ausbau der 
Koordinierungsstellen des »Kooperationsverbundes Gesund-
heitliche Chancengleichheit« sowie die Entwicklung und Er- 
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probung von Präventions- und Gesundheitsförderungsmaß-
nahmen für vulnerable Zielgruppen, wie zum Beispiel Men-
schen mit Migrationshintergrund, mit Behinderungen und  
Alleinerziehende. Das bisherige Modellprojekt von GKV und 
Bundesagentur für Arbeit zur Verschränkung von Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung wird inhaltlich zusammen 
weiterentwickelt und auf mehr Standorte, auch solche mit 
kommunalen Trägern der Grundsicherung, ausgeweitet.

fazit und Perspektive
Bundesweite und landesbezogene Koordination und Abstim-
mung können zu einem gesellschaftlichen Mehrwert in Prä-
vention und Gesundheitsförderung führen, indem die Beiträge 
unterschiedlicher verantwortlicher Akteure auf gemeinsame 
Ziele, Zielgruppen und Handlungsfelder fokussiert werden. 
Aber: Der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für die 
Prävention und Gesundheitsförderung wird die inhaltliche,  
finanzielle und qualitative Stärkung beinahe ausschließlich 
nur durch die GKV nicht gerecht. Nur wenn auch die übrigen 
verantwortlichen Partnerinnen und Partner ihre Beiträge für  
Prävention und Gesundheitsförderung maßgeblich steigern, 
kann das Potenzial der lebensweltbezogenen Prävention und 
Gesundheitsförderung wirklich ausgeschöpft werden.

literatur bei der Verfasserin 
DR. moniKa KücKing, gKV-spitzenverband, reinhardtstraße 28, 10117 Berlin, 
e-Mail: monika.kuecking@gkv-spitzenverband.de

impu!se 91 | 2016

06

h e i d r u n  Ko Fa h l - l a n G m aC K

umsetzung des Präventionsgesetzes  
in niedersachsen
Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der 
Prävention (PrävG) vom 25. Juni 2015 stärkt die Basis für die 
Zusammenarbeit insbesondere der Sozialversicherungsträger, 
Länder und Kommunen. Allein die Erhöhung der Mittel und 
eine Vielzahl von Aktionen verhelfen allerdings nicht zum ge-
wünschten Erfolg für die betroffenen Menschen. Nur durch 
ein Zusammenwirken der verschiedenen Akteure kann aus 
einzelnen Leistungen eine überzeugende Gesamtleistung ent-
stehen und damit Gesundheitsförderung und Prävention gelin-
gen. Deshalb soll in Niedersachsen mit einer differenziert for-
mulierten Landesrahmenvereinbarung eine tragfähige Basis für 
die erfolgreiche Umsetzung des PrävG geschaffen werden. 

Beitrag des Landes
Das Land sieht sich im Rahmen seiner Zuständigkeiten und 
Möglichkeiten vor allem darin gefordert, die für die Lebens-
welten zuständigen Einrichtungen und Institutionen für das 
Thema zu sensibilisieren und zur aktiven Gestaltung zu moti-
vieren. Besonderer Wert wird darauf gelegt, die vorhandenen 
Strukturen zu nutzen und auszubauen, um gerade die regio-
nalen Besonderheiten unseres Flächenlandes gezielt aufzu-
greifen. Dieser Schwerpunkt lässt sich aus den Bundesrahmen-
empfehlungen (BRE) der Nationalen Präventionskonferenz zur 
Umsetzung des PrävG ableiten.

Bestehende Strukturen nutzen
Insoweit ist insbesondere die Landesvereinigung für Gesund-
heit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. (LVG 
& AFS) zu nennen, mit der Niedersachsen über eine gute 

Grundlage bei der Umsetzung des Präventionsgesetzes ver-
fügt. Zur Aufgabe der LVG & AFS gehört satzungsgemäß, die 
Gesundheit der Bevölkerung in Niedersachsen zu verbessern. 
Zu den Mitgliedern zählen zahlreiche Einrichtungen und Insti-
tutionen aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Sozialbereich. 
Dort sind Strukturen und Netzwerke bereits ausgebildet und 
können für die Weiterentwicklung genutzt werden. Zu nen-
nen ist in diesem Rahmen zum Beispiel auch die Koordinie-
rungsstelle gesundheitliche Chancengleichheit, die als Kon-
takt- und Koordinationsstelle für soziallagenbezogene Ge- 
sundheitsförderung und Prävention auf Landesebene fungiert 
und die Akteure aus dem Gesundheitswesen und anderen  
gesundheitsrelevanten Handlungsfeldern – zum Beispiel Ju-
gend, Bildung, Umwelt, Soziales, Stadtentwicklung – vernetzt. 
Wichtige Informationen und Daten können unter anderem 
auch die Gesundheitsberichterstattung des Landes, der Öf-
fentliche Gesundheitsdienst und die handlungsorientierte  
Sozialberichterstattung liefern.
Die Gesundheitsregionen Niedersachsen, von denen es in- 
zwischen über dreißig auf Landkreisebene gibt, kennen die  
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse genau 
und können als neutrale Instanz Netzwerke und Kontakte  
herstellen, die Kommunikation unter den Akteuren fördern 
und Ideen einbringen. Sie führen Gesundheitskonferenzen, 
wie die BRE sie vorschlagen, bereits durch. Landesspezifische 
Ziele können so herausgefiltert und definiert werden. Der 
kommunalen Ebene ist auch nach den BRE schon deshalb ein 
besonderer Stellenwert beizumessen, da die gesundheitsför-
derliche Ausrichtung kommunaler Entscheidungen und Ak- 
tivitäten in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren eine wich-
tige Rolle beim Gelingen der Gesundheitsförderung und Prä-
vention spielt.

ziele in niedersachsen
Vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen Strukturen  
bestehen beste Chancen, Menschen in Niedersachsen ohne 
Stigmatisierung in ihren Lebenswelten wie Kita, Schule, Pflege- 
einrichtung, Wohnquartier und Betrieb zu erreichen. Sozial 
bedingte sowie geschlechtsbezogene Ungleichheiten müssen 
bewusst betrachtet werden, damit gleiche Gesundheitschan-
cen geschaffen werden. Da sich Gesundheitsförderung und 
Prävention auf die gesamte Lebensspanne beziehen, ergeben 
sich folgende – aus der BRE abgeleitete – Zielstellungen:

» Gesund aufwachsen
» Gesund leben und arbeiten
» Gesund älter werden.
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Gemeinsame dialoge institutionalisieren
Noch ist die Landesrahmenvereinbarung (LRV) nicht unter-
zeichnet, aber klar ist allen Beteiligten, dass es einen institu-
tionalisierten, fortwährenden Dialog zwischen den Akteuren 
geben muss, um Gesundheitsförderung und Prävention ge-
zielt und nachhaltig umzusetzen. Daher wird ein solches Gre-
mium für einen regelmäßigen Dialog Inhalt der LRV werden. 
Auf dieser Basis können nach Abschluss der Rahmenverein-
barung rasch und effektiv erste Maßnahmen umgesetzt und 
gute Programme verstetigt werden. Erklärtes Ziel ist es nicht 
nur, über Prävention zu reden, sondern sie auch für die Betrof-
fenen in den Lebenswelten erlebbar zu gestalten. 

ausblick
Das PrävG, auf das wir so lange gewartet haben, soll einen 
wirklichen Schritt nach vorn für die lebensweltbezogene Prä-
vention bringen. Die konstruktiven Verhandlungen mit den 
Krankenkassen und den weiteren Beteiligten deuten darauf 
hin, dass das in Niedersachsen gelingen wird. Die Landesrah-
menvereinbarung soll noch vor der Sommerpause zum Ab-
schluss kommen. 

literatur bei der Verfasserin
heiDRun Kofahl-langmacK, niedersächsisches Ministerium für soziales, gesund- 
heit und gleichstellung, referat 403, gustav-Bratke-allee 2, 30169 hannover, 
e-Mail: heidrun.Kofahl-langmack@ms.niedersachsen.de

r a i m u n d  G e e n e

das Präventionsgesetz und  
der settingansatz
Mit dem Präventionsgesetz (PrävG) hat sich die Ausgangslage 
für die Umsetzung des Settingansatzes deutlich verbessert: 
Erheblich höhere finanzielle Mittel und das Gebot der kassen-
übergreifenden Leistungserbringung können helfen, die bei-
den zentralen Probleme der Ressourcenknappheit und der 
wettbewerblichen Konkurrenz von Krankenkassen zu reduzie-
ren. Aber wieviel Settingansatz steckt wirklich im PrävG und 
wie kann er in die Praxis gebracht werden? 
Mit dem PrävG ist der Settingansatz, bislang nur im GKV-Leit-
faden beschrieben, in deutscher Übersetzung als »Gesund-
heitsförderung in Lebenswelten« erstmals gesetzlich geregelt. 
In einer sogenannten »Legaldefinition« im SGB V § 20a Ab-
satz 1 werden Lebenswelten definiert als »für die Gesundheit 
bedeutsame, abgrenzbare soziale Systeme insbesondere des 
Wohnens, des Lernens, des Studierens, der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung sowie der Freizeitgestaltung ein-
schließlich des Sports«, in denen »insbesondere Aufbau und 
Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen« gefördert wer-
den sollen. Die Krankenkassen sollen dazu »die gesundheitli-
che Situation einschließlich ihrer Risiken und Potenziale [erhe-
ben] und Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen 
Situation sowie zur Stärkung der gesundheitlichen Ressour-
cen und Fähigkeiten [entwickeln] und deren Umsetzung« un-
terstützen, wobei sie nach Satz 4 »zusammenarbeiten und 
kassenübergreifende Leistungen zur Gesundheitsförderung 
und Prävention in Lebenswelten erbringen« sollen. 
Soweit also ein klarer Auftrag an die Kassen, deren Gestal-
tungsauftrag gefestigt und hinsichtlich der Zusammenarbeit 
konkretisiert wird. 

Bundesrahmenempfehlungen
Die Umsetzung anzustoßen ist Aufgabe der Nationalen Prä-
ventionskonferenz. Diese hat im Februar 2016 Bundesrah-
menempfehlungen (BRE) verabschiedet. Darin werden in all-
gemeiner Form lebenslagenbezogene Handlungsfelder um- 
rissen. Es wird dabei an den Lebensverlaufsansatz angeknüpft, 
der sechs Zielbereiche benennt. Diese werden breit und un-
konkret gefasst, der Großteil aller bisherigen Setting-Aktivitä-
ten werden zu einem Feld – von Geburt bis zur Hochschule – 
zusammengeschoben. Die BRE fokussieren insgesamt auf den 
»Gesundheitsförderungsprozess im Sinne eines Lernzyklus« 
sowie eine systematische Integration von Sicherheit und  
Gesundheit in die Lebensweltprozesse. Die GKV ist dabei für 
Bedarfsermittlung und Zielentwicklung verantwortlich. Dazu 
zählen Beratung zu verhältnispräventiven Umgestaltungen 
sowie Initiierung von Gestaltungsprozessen inklusive entspre-
chendem Strukturaufbau – etwa durch Steuerungsgremien – 
sowie Planung und Umsetzung verhaltenspräventiver Maß-
nahmen und die Qualitätssicherung. Die Unfallversicherung 
wird als ergänzender Akteur angeführt. In den BRE finden sich 
also zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Settingansatz, 
wenngleich in deutlich allgemeinerer Form als in Gesetzes-
text und Gesetzesbegründung. Vergleichsweise konkret sind 
in den BRE noch die Anhänge, in denen die Kooperationsver-
träge der Kassen mit den Unfallkassen, der Bundesagentur  
für Arbeit, den kommunalen Spitzenverbänden sowie der  
Nationalen Arbeitsschutzkonferenz dokumentiert werden. 
Das Problem dabei: Sie stammen aus den Jahren 2009, 2012, 
2013 sowie 2015, allesamt vor Verabschiedung des PrävG ge-
schlossen. Also doch keine Neuerungen durch das PrävG?

Landesrahmenvereinbarungen
Als wesentliches Argument für die allgemein gehaltenen BRE 
wurde in den beiden bisherigen Sitzungen der Nationalen 
Präventionskonferenz angeführt, man wolle den Vereinbarun-
gen in den Ländern nicht vorgreifen, sondern ihnen Spielraum 
eröffnen. Mit Unterzeichnung der ersten Vereinbarungen in 
Hessen und Thüringen im April 2016 wird deutlich, dass tat-
sächlich über Bande gespielt wird: So allgemein die BRE, so 
unverbindlich auch die Landesvereinbarungen (LRV). Dabei 
hat das PrävG über den neuen § 20f des SGB V Kassen und 
Landesministerien auf Festlegungen über gemeinsam und 
einheitlich zu verfolgende Ziele und Handlungsfelder, Koor-
dinierung der Leistungen, Klärung von Zuständigkeitsfragen, 
Zusammenarbeit mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) und Jugendhilfe und Mitwirkungen weiterer Einrich-
tungen und Organisationen verpflichtet. Doch was steht nun 
in den Landesvereinbarungen? »Die Beteiligten an der LRV 
richten im Rahmen ihres jeweiligen gesetzlichen Auftrages  
ihre Aktivitäten prioritär auf die in den BRE der Nationalen  
Präventionskonferenz einschließlich deren Anlagen festgeleg-
ten Ziele und Handlungsfelder aus« heißt es in der Thüringi-
schen Vereinbarung; statt Kooperationsvereinbarungen zu 
treffen, wird – im Kontrast zum tatsächlichen Inhalt – erklärt, 
man »wirke auf ein koordiniertes Zusammenwirken der ein-
zelnen Maßnahmen und Projekte« hin, wobei »das bedarfsge-
rechte und zielorientierte Zusammenwirken« mit dem ÖGD, 
der Jugendhilfe sowie die Mitwirkung weiterer Einrichtungen 
und Organisationen keineswegs geklärt, sondern lediglich 
»angestrebt« wird. Koordination? Auch hier wird der Rege-
lungsauftrag »in separate(n) Kooperationsvereinbarungen« 
delegiert, wobei es reicht, wenn eine der Krankenkassen mit-
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zeichnet – und dies, obwohl das PrävG eindeutig regelt, dass 
die Setting-Leistungen nicht mehr von einzelnen Kassen, son-
dern kassenübergreifend erbracht werden sollen. Die hessi-
sche Vereinbarung folgt der gleichen GKV-Mustervereinba-
rung, auch wenn sie zur Steuerung ein neues Gremium 
namens »Dialogforum Prävention« unter Vorsitz der GKV bil-
det, die konkrete Zusammenarbeit aber ebenso in Unterver-
träge verweist. 

… und die Praxis der Settingansätze?
Schon vor dem PrävG haben Krankenkassen eine Vielzahl von 
Aktivitäten in Settings angestoßen und finanziert. Dies wird 
sich, bedingt durch die zusätzlichen Mittel, zukünftig verstär-
ken. Die Gesetzesbegründung verweist hier unter anderem 
auf Soziale Stadt-Gebiete für das Setting Kommune. Doch ge-
rade in zentralen Settings wie Kitas gibt es schon heute eine 
erhebliche Präventionsmüdigkeit. So verweist der GKV-Präven-
tionsbericht 2015 auf 5.664 Kitas (nach zuvor 16.557 Kitas in 
2014). Was aber in den Kitas genau geschieht, ist weder den 
Berichten zu entnehmen, noch durch Feldstudien zu ermit-
teln. So konnten wir 2015 in einer Evaluation der Gesundheits-
ziele im Setting Kita feststellen, dass es zwar zahlreiche, aber 
unsystematische Aktivitäten gibt, eine deutliche Erhöhung 
des Outputs – also der Aktivitäten –, aber keine Angaben zu 
Outcomes – also den Wirkungen der Aktivitäten – und insge-
samt eine stark inselartige Versorgungslage. Die Vorschrift des 
PrävG, in Settings nun kassenübergreifend zu arbeiten, ist  
folgerichtig, um nicht »Projektitis«, sondern strukturierte Or-
ganisationsentwicklung anzustoßen. Doch leider bildet sich 
die Soll-Bestimmung in den Rahmenvereinbarungen an kei-
ner Stelle ab.
Unerwähnt bleibt auch die Verpflichtung der GKV, mit einer 
pauschalen Vergütung im Umfang von 45 Cent je Versicher-
tenjahr die BZgA mit Entwicklung von Art und Qualität kran-
kenkassenübergreifender Leistungen, deren Implementie-
rung und wissenschaftlicher Evaluation zu beauftragen. Die 
BZgA wird keines Wortes gewürdigt. Tatsächlich hat die GKV 
den Vertragsabschluss mit der BZgA und die Auszahlung der 
Vergütung zunächst verweigert und erst nach Anweisung 
durch das Ministerium ausgezahlt, und klagt nun dagegen. So 
stehen die Zeichen seitens der GKV deutlich auf Abwehr ge-
gen die Neuregelungen. Die DAK hat im April 2016 sogar in 
einem Kooperationsvertrag mit der Cleven-Stiftung eine För-
derung von 17 Mio. Euro für das Programm »fit4future« zur 
schulischen Bewegungsförderung zugesagt. Sollen da vollen-
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B e at e  B l ät t n e r

setting Pflege – Prävention in  
altenpflegeeinrichtungen
Was ändert sich durch das Präventionsgesetz?
Mit dem Inkrafttreten des Präventionsgesetzes sollen Pflege-
kassen unter Beteiligung der versicherten Pflegebedürftigen 
und der Pflegeeinrichtungen Leistungen zur Prävention in 
stationären Pflegeeinrichtungen erbringen. Dafür sollen sie 
Vorschläge zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation 
und zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fä-
higkeiten entwickeln sowie deren Umsetzung unterstützen. 
Die Pflegekassen sollen die Leistungen kassenübergreifend 
erbringen. Prävention in der stationären Pflege ist nicht 
grundsätzlich neu. So wurden nach Angaben des Präventions-
berichts 2015 im Jahr 2014 von den Krankenkassen in 1.421 
Altenheimen 47.150 Personen erreicht. Neu ist vielmehr, dass 
Prävention damit im SGB XI verankert ist und zwar in einem 
nennenswerten Umfang: Im Jahr 2016 stehen pro versicherter 
Person 0,30 Euro zur Verfügung. Dies entspricht in etwa 21 
Millionen Euro. Die Mittel sollen den etwa 764.000 Pflegebe-
dürftigen in 13.030 Pflegeheimen zugutekommen, die von  
etwa 685.000 Beschäftigten versorgt werden (Stand 2013). 
Wer gehofft haben mag, dass mit den Geldern gelungene An-
sätze präventiver Pflege finanziert werden können oder mehr 
Pflegepersonal eingestellt werden kann, das dann präventiv 
arbeitet, mag enttäuscht sein. Der Gesetzgeber schließt aus-
drücklich aus, dass die aktivierende Pflege, die durchaus auch 
präventive Wirkung haben kann, davon gefördert wird, denn 
sie gehört zu den Leistungen, die Pflegeeinrichtungen auch 
ohne § 5 erbringen müssen. 
Schaut man auf einzelne Handlungsfelder, wird deutlich, dass 
auch Verbesserungen der Versorgung präventive Wirkungen 
haben können. Beispielsweise wird in der Literatur eine Unter-
versorgung depressiv Erkrankter oder suchtkranker Pflegebe-
dürftiger konstatiert und eine Optimierung des Medikations-
prozesses in der stationären Pflege dringend gefordert. Diese 
Maßnahmen können jedoch ebenfalls nicht aus den Mitteln 
im Rahmen des Präventionsgesetzes finanziert werden. Was 

dete Tatsachen geschaffen werden, um die Soll-Bestimmung 
des Gesetzes zur kassenübergreifenden Leistungserbringung 
zu unterlaufen? So sinnvoll (oder nicht) einzelne Programme 
wie »fit4future«, »Jolinchen« oder »MindMatters« im Einzelnen 
auch sein mögen – der (neue) Auftrag zum Aufbau und zur 
Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen, zu Bedarfs- und 
Potenzialerhebungen, Stärkung von Ressourcen, Empower-
ment und Partizipation, kurzum: zu einer Gesundheitsför- 
derung nach dem Settingansatz, wird durch kasseneinzelne 
Programme nicht erfüllt, sondern vielmehr verbaut. Solche 
machtpolitischen Spiele irritieren nicht nur die Praxis, auch die 
Präventionsexperten und -expertinnen bei den Kassen sind 
zunehmend genervt, wissen sie doch aus der betrieblichen 
Gesundheitsförderung schon seit 20 Jahren um die Bedeu-
tung und die Potenziale des »Salutogenetic Managements«, 
das über das PrävG nun endlich auch in den nichtbetriebli-
chen Lebenswelten Einzug halten sollte.

literatur beim Verfasser  
PRof. DR. RaimunD geene, hochschule Magdeburg-stendal, Osterburger straße 25, 
39567 stendal, e-Mail: raimund.geene@hs-magdeburg.de 
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wird aber gefördert? Aus den Formulierungen »unter Be- 
teiligung« und »Vorschläge zur Verbesserung der gesundheit-
lichen Situation und zur Stärkung der gesundheitlichen Res-
sourcen und Fähigkeiten entwickeln« lässt sich ableiten, dass 
ein partizipativer Organisationsentwicklungsprozess gemeint 
ist, wie er dem Settings-Ansatz der Gesundheitsförderung 
entspricht. Es geht also darum, Pflegeeinrichtungen darin zu 
unterstützen, sich systematisch zu gesundheitsfördernden Ein- 
richtungen zu entwickeln. Dabei sollten etablierte Strukturen 
des Qualitätsmanagements genutzt werden. 

Wo greifen die regelungen zu kurz?
Im SGB XI geht es nur um Leistungen, die auf die Gesundheit 
der Pflegebedürftigen zielen, nicht auf die der Pflegenden. 
Die Trennung zwischen betrieblicher Gesundheitsförderung 
nach SGB V und Interventionen in der Lebenswelt der Nutze-
rinnen und Nutzer entspricht der leistungsrechtlichen Logik, 
nicht aber den Anforderungen des Settings: Die Förderung 
der Gesundheit von Pflegebedürftigen bei einer gleichzeiti-
gen Vernachlässigung der Gesundheit von Pflegenden wird in 
der Praxis wenig Akzeptanz finden und lässt angesichts der 
Abhängigkeit Pflegebedürftiger von Pflegenden kaum nach-
haltige Effekte erwarten. 
Ein Beispiel dafür ist die Prävention von Gewalt: Gewalt in der 
Pflege ist oft ein wechselseitiger Prozess zwischen herausfor-
derndem Verhalten Pflegebedürftiger und emotionaler, kör-
perlicher oder sexualisierter Gewalt, Vernachlässigung oder 
unerlaubt freiheitsentziehenden Maßnahmen durch Pflegen-
de. Die gesundheitlichen Folgen für Pflegebedürftige und für 
Pflegende sind hinreichend beschrieben. Prävention ist mög-
lich, aber nicht ohne eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen für die in der Pflege Tätigen. Freiwillige Kooperationen 
der Leistungsträger könnten das Problem lösen helfen und 
dafür sorgen, dass beispielsweise durch den Einsatz einer 
Steuerungsgruppe in den Einrichtungen und die Initiierung 
eines Organisationsentwicklungsprozesses, der alle relevan-
ten Gruppen des Settings beteiligt, die Gesundheit der Pflege-
bedürftigen und der Pflegenden verbessert werden kann. 
Besser wäre es, Kooperationsstrukturen würden noch darüber 
hinausreichen, denn stationäre Pflege ist ein stark reglemen-
tiertes Feld. Pflegeeinrichtungen werden nicht nur vom Medi-
zinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) überprüft, auch 
die Länder haben hier ordnungsrechtliche Aufgaben und kon-
trollieren die Qualität der Einrichtungen. Die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)  
als zuständiger Unfallversicherer für die meisten stationären 
Pflegeeinrichtungen ist ein weiterer relevanter Akteur, wenn 
es um Prävention bei Pflegenden geht. Mindestvoraussetzun-
gen wären Absprachen zwischen den Pflegekassen, den für 
die Heimaufsicht zuständigen Behörden, dem MDK und den 
Unfallversicherern auf Landesebene zum gemeinsamen Vor-
gehen bei der Prävention in der stationären Pflege. Sinnvoll 
wäre außerdem, auf Landesebene Arbeitsgemeinschaften zu 
bilden, in die die Träger der Einrichtungen und die Vertretung 
der Heimbeiräte einbezogen wären. 

Wie ist der erkenntnisstand?
Überraschend ist, wie wenig gesichertes Wissen in diesem Ar-
beitsfeld besteht. Aus den gesetzlichen Regelungen, gesund-
heitswissenschaftlicher Theorie und den Erfahrungen in der 
Gesundheitsförderung ist ableitbar, dass Prävention in der sta-
tionären Pflege nicht ohne Beteiligung der Betroffenen geht. 
Zwar sind Heimbeiräte als Beteiligungsstrukturen fest etab-

liert, aber wie eine direkte Partizipation der überwiegend de-
menziell veränderten Pflegebedürftigen konkret aussehen 
kann, dazu liegen kaum Erkenntnisse vor. Für Beschäftigte  
wären Gesundheitszirkel das Mittel der Wahl. Ob solche Zirkel 
für Pflegebedürftige, nötigenfalls vertreten durch gesetzliche 
Betreuerinnen und Betreuer, ähnlich hilfreich wären, ist un-
klar. Unklar ist auch, woran denn die Wirksamkeit gesund-
heitsfördernder Interventionen gemessen werden kann. Ein 
sinnvoller Endpunkt wäre der Erhalt gesundheitsbezogener 
Lebensqualität. Zwar gibt es hierfür einige Instrumente, die in 
der stationären Pflege bislang eingesetzt wurden, aber nicht 
alle sind auch für demenziell Veränderte geeignet und ein 
Goldstandard ist bislang nicht auszumachen. Entsprechend 
wäre es sinnvoll, die Aktivitäten der Pflegekassen würden in 
Modellversuchen wissenschaftlich begleitet.

literatur bei der Verfasserin
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i n G e B o r G  J a h n

Geschlechtergerechtigkeit trifft 
Präventionsgesetz
Das Präventionsgesetz enthält in drei Paragrafen geschlechts-
bezogene Regelungen:
1 »Bei den Leistungen der Krankenkassen ist geschlechts-
 spezifischen Besonderheiten Rechnung zu tragen.« (§ 2b)
2 »Die Leistungen sollen insbesondere zur Verminderung 
 sozial bedingter und geschlechtsbezogener Ungleich-
 heiten in den Gesundheitschancen beitragen.« (§ 20)
3 »Versicherte (…) haben Anspruch auf alters-, geschlechter-
 und zielgruppengerechte ärztliche Gesundheitsunter-
 suchungen (…).« (§ 25)
Nach den Bundesrahmenempfehlungen sind »sowohl bei der 
Bedarfsermittlung als auch bei der Planung und Erbringung 
von Präventions- und Gesundheitsförderungsleistungen (…) 
geschlechtsbezogene Aspekte zu berücksichtigen.« In diesem 
Beitrag werden einige Überlegungen zur geschlechtergerech-
ten Umsetzung des Präventionsgesetzes zur Diskussion ge-
stellt.

Geschlechtersensibel und geschlechtergerecht
Im Präventionsgesetz werden drei Begriffe verwendet: »ge-
schlechtsspezifisch«, »geschlechtsbezogen« und »geschlech-
tergerecht«. Der Begriff »geschlechtsspezifisch« bezeichnet 
nach Duden »das für ein Geschlecht Spezifische«. Wir haben 
(zumeist) spezifische – männliche oder weibliche – Reproduk-
tionsorgane, und gesellschaftliche Geschlechternormen und 
Handlungserwartungen beinhalten frauen- und männerspe-
zifische Zuschreibungen. In der Realität sind Männer und 
Frauen jedoch nicht zwei völlig getrennte Gruppen, sondern 
bestimmte Gesundheitsrisiken und Gesundheitsverhalten  
treten mit einer geschlechtsbezogen unterschiedlichen Häu-
figkeit auf. Der Begriff »geschlechtergerecht« drückt meines 
Erachtens in seiner doppelten Bedeutung genau das aus, was 
auch im Präventionsgesetz angesprochen ist: »den Geschlech-
tern gerecht werden«, das heißt, die biologischen und sozial-
kulturellen Aspekte, die mit Mann*Frau-Sein verbunden sind, 
sensibel berücksichtigen, sowie »Gerechtigkeit für die Ge-
schlechter«, zum Beispiel in den Gesundheitschancen. 
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n a d i n e  P i e C K

das Präventionsgesetz als Chance für das 
betriebliche Gesundheitsmanagement
Für den Bereich Betrieb liegen die Chancen des Präventions-
gesetzes vor allem in dem Gebot der systematischen Weiter-
entwicklung der Vorgehensweisen und Leistungen der Ge-
sundheitsförderung und Prävention. Die Krankenkassen 
werden durch das Gesetz in ihrer beratenden und begleiten-
den Funktion gestärkt, insbesondere dort, wo das Ineinan-
dergreifen der Perspektiven Prävention (Belastungsreduktion  
beziehungsweise -optimierung) und Gesundheitsförderung 
(Ressourcenorientierung) gefragt sind. Für die konkrete Un-
terstützung der Betriebe sind die Krankenkassen verpflichtet, 
Koordinierungsstellen einzurichten, die Unternehmen auf An-
frage beraten und unterstützen. Erste regionale Ausschrei-
bungen sind erfolgt, doch bleibt noch offen, wie Betriebe mit 
beispielweise fünf bis zehn vertretenen Krankenkassen, die 
untereinander im Wettbewerb stehen, beraten werden kön-
nen. Die finanzielle Beteiligung aller Krankenkassen an Folge-
maßnahmen, die aus der Analysephase abgeleitet wurden, 
bleibt zu klären.

ungleichheit in Geschlechterverhältnissen 
und Gesundheit
Ungleiche Geschlechterverhältnisse sind eine zentrale Deter-
minante von Ungleichheiten in der Gesundheit. Sie gehen mit 
geschlechtsbezogenen Unterschieden in Gesundheitsrisiken 
(unter anderem Arbeitsbedingungen) und Gesundheitsverhal-
ten (etwa Rauchen, Bewegung, Inanspruchnahme von Früher-
kennungsuntersuchungen) und auch der Lebenserwartung 
einher. Geschlechtsbezogene Unterschiede in Gesundheits-
risiken und Gesundheitsverhalten sind häufig eng mit sozia-
len Unterschieden verwoben. Dies kann dazu führen, dass die 
Unterschiede innerhalb der Geschlechter größer sind als zwi-
schen den Geschlechtern. Nach dem Gesundheitsbericht des 
Robert-Koch-Instituts haben Männer in Deutschland eine um 
6 Jahre geringere Lebenserwartung als Frauen. Die Unter-
schiede innerhalb der Geschlechtergruppen (nach Einkom-
men) betragen demgegenüber bei Frauen 8,4 und bei Män-
nern 10,8 Jahre. Neuesten Forschungen zufolge ist ein er- 
heblicher Teil der geringeren Lebenserwartung von Männern 
auf die gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen und 
Lebensweisen von Männern mit niedriger Bildung zurückzu-
führen. Laut den Bundesrahmenempfehlungen hat Präven- 
tion die Aufgabe, »Verhältnisse so zu gestalten, dass sie ge-
sundes Verhalten in jeder Lebensphase unterstützen«, so dass 
Frauen, Männer und geschlechterdiverse Personen gleich- 
wertige Möglichkeiten erhalten, ihre potenziellen Gesund-
heitschancen zur Entfaltung zu bringen.

Geschlechtergerechtigkeit in Prävention und 
Gesundheitsförderung umsetzen
Zur Umsetzung des Anspruchs geschlechtergerechter Gesund-
heitsförderung ist die Sensibilität für potenziell unterschied- 
liche Bedürfnisse und Bedarfe von Männern, Frauen und ge-
schlechterdiversen Personen ein erster Schritt. Es braucht zu-
gleich eine Sensibilität für geschlechterstereotype Vorstel- 
lungen und Zuschreibungen von gesundheitsbezogenem 
Verhalten und gesundheitsbezogenen Verhältnissen und die 
Einbettung von Geschlechterungleichheit in soziale und öko-
nomische Ungleichheitslagen (Einkommensarmut, ungleiche 
Bildungschancen, geflüchtete Menschen). In Kanada wurde 
das Konzept »gender transformativer« Gesundheitsförderung 
und Prävention entwickelt. Kernstück dieses Konzepts ist es, 
sowohl geschlechtsbezogene Bedürfnisse und Bedarfe zu be-
rücksichtigen als auch gesundheitsschädigende Geschlech-
ternormen in den Blick zu nehmen und möglichst zu verän-
dern. Das kann bedeuten, bei Bewegungsförderungsangebo-
ten Männer / Jungen nicht stereotyp mit Konkurrenzsportarten 
und Frauen / Mädchen mit vermeintlich weiblichen Angebo-
ten anzusprechen. Auch die Verknüpfung von Präventions- 
inhalten mit Themen wie (männlichem) Mut, (weiblicher)  
Fürsorge und geschlechtsspezifischer sexueller Attraktivität 
ist kritisch zu hinterfragen. Dieser Anspruch könnte zum Bei-
spiel in einem Gesundheitsförderungsprogramm für Familien / 
Eltern mit kleinen Kindern umgesetzt werden, in dem unter-
schiedliche Problemlagen und Geschlechternormen berück-
sichtigt werden, zum Beispiel alleinerziehende Väter und  
Mütter in schwierigen Lebenssituationen, Regenbogenfami- 
lien. Um Geschlechterstereotypien in der Bewegungsförde-
rung zu vermeiden, könnten Gruppen mit verschiedenen Vor-
lieben (zum Beispiel als Fußballfans, Schlagerbegeisterte oder 
Gartenfreundinnen bzw. -freunde) und das Thema Wahrneh-
mung von Sicherheit im öffentlichen Raum adressiert werden. 
Mit verschiedenen Angebotsformaten kann auf unterschiedli-

che Belastungen, Motive und Interessen von Zielgruppen ein-
gegangen werden. Dazu gehören auch frauen- und männer-
spezifische sowie gemischt-geschlechtliche Angebote.

handlungsbedarfe
In diesem Sinne sollten sich in den Kommunen Aktionsbünd-
nisse für geschlechtergerechte Prävention und Gesundheits-
förderung bilden, die (1) alle Interessengruppen und Geschlech-
ter beteiligen und für Geschlechtergerechtigkeit sensibilisie- 
ren und qualifizieren (Partizipation), (2) vorhandenes Wissen 
(Gesundheitsberichterstattung, Praxiswissen) geschlechter-
gerecht analysieren, (3) Interventionen auswählen, entwickeln 
und umsetzen, die nicht Stereotype verfestigen und gesund-
heitsschädliche Geschlechternormen verändern können, (4) 
Prozesse, Strukturen und Wirkungen in Bezug auf Geschlech-
tergerechtigkeit evaluieren sowie (5) Ergebnisse zu geschlech-
terbezogener Ungleichheit bewerten und berichten.
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fokussierung auf settingbezogene Maßnahmen
Ein zentrales Handlungsfeld der betrieblichen Gesundheits-
förderung stellt die Entwicklung gesundheitsfördernder Res-
sourcen im Betrieb dar. Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
im Betrieb sollten auf Faktoren gerichtet sein, die im Betrieb 
gestaltet werden können. Hierzu gehören unter anderem so-
ziale Unterstützung, Selbstwirksamkeit, Kohärenzgefühl, see-
lische Gesundheit und aktives Coping / Stressmanagement. 
Ein von der betrieblichen Praxis isoliertes Kursangebot zum 
Beispiel zum Thema Resilienz ist jedoch nur begrenzt wirk-
sam. Es kommt vielmehr darauf an, betriebskulturelle und ar-
beitsorganisatorische Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass Menschen nachhaltige resilienzfördernde Erfahrungen 
mit ihnen machen. 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten
»  Selbstbestimmung und psychosoziale Beratung
Eine weitere Herausforderung ist die Förderung von Selbstbe-
stimmung durch eine entsprechende Gestaltung von Partizi-
pation sowie die Unterstützung von Individuen bei der Bewäl-
tigung krisenhaft erlebter Anforderungen durch zum Beispiel 
psychosoziale Beratung. Diese unterstützt auch die mittel- 
und langfristige Wirksamkeit des betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements, um es Menschen zu ermöglichen, lange 
gesund am Arbeitsleben teilnehmen zu können. Die Selbstbe-
stimmung steht dem gesellschaftlichen Imperativ »Halte dich 
gesund!« entgegen. Dieser Imperativ macht Gesundheit zu ei-
ner weiteren Aufgabe, die auch noch bewältigt werden muss. 
Die Dauerthematisierung der Gesunderhaltung erzeugt per-
manenten Druck. All die verhaltensbezogenen Angebote wir-
ken unter Umständen belastungsverstärkend, wenn grundle-
gende Reproduktionsbedürfnisse nicht mehr erfüllt werden 
können. Eine klientenorientierte psychosoziale Beratung un-
terstützt Menschen mit einer hohen psychosozialen Bean-
spruchung, ihre Situation perspektivisch so gut wie möglich 
zu bewältigen. Psychosoziale Beratung könnte eine wirksame 
Präventionsleistung sein, die nicht nur der Früherkennung 
von psychischen Erkrankungen dient, sondern deren Entste-
hung möglichst verhindert. 
»  Geschlechterkultur statt Geschlechterdifferenzen im Blick
Die Entwicklung professioneller Standards zur Integration der 
Gleichstellungsperspektive in die betriebliche Gesundheits-
förderung und Prävention sowie die systematische Reflexion 
bisheriger Regelsysteme, Verfahren und Strukturen auf ihr 
Gleichstellungspotenzial hin dient dem Abbau der geschlechts-
bezogenen Ungleichheiten in den Gesundheitschancen. Für 
eine geschlechtergerechte Prävention und Gesundheitsför-
derung reicht es dabei nicht aus, sich auf ein Setting / eine Le- 
benswelt zu begrenzen. Die Mehrfachbelastung von Frauen 
und deren geringere Erholungsmöglichkeiten lassen sich nur 
bei Betrachtung der »ganzen Arbeit« in Beruf und Familie er-
kennen. Umgekehrt wäre zu untersuchen, welche gesundheitli- 
chen Risiken für Männer mit einer ausgeprägten Fokussierung 
auf das Arbeitsleben einhergehen. Um auch den unterschiedli-
chen geschlechtsbezogenen Erwartungen entgegenzuwirken, 
müssten die Wirkungsweisen und Folgen der jeweiligen Ge- 
schlechterkultur der Organisation(seinheit) Gegenstand der 
Reflexion sein. »Geschlechtsspezifische« Angebote für Män-
ner und Frauen rekurrieren oft auf eine vermeintliche Unter-
schiedlichkeit von Frauen und Männern und greifen bisweilen 
Stereotype auf, um die Zielgruppe besser zu erreichen. Damit 
ist die Gefahr verbunden, die Konstruktion von Geschlechter-
differenzen und Stereotypisierungen aufrechtzuerhalten.

» Professionellere Evaluationen 
Zentrales Instrument für eine systematische Weiterentwick-
lung der Leistungen zur Prävention und Gesundheitsförde-
rung ist deren Evaluation. Diese muss im Hinblick auf die ge-
setzlichen Ziele und Anforderungen angepasst und profes- 
sionalisiert werden. Modellvorhaben könnten dazu dienen, 
die Wirkungszusammenhänge zu explorieren und darauf auf-
bauend ein valides Indikatorensystem für die Evaluation von 
Interventionen in Settings zu entwickeln. Insbesondere der 
Blick auf die Struktur- und Prozessqualität der betrieblichen 
Gesundheitsförderung und Prävention könnte dazu beitra-
gen, die Bedingungen für die Wirksamkeit des Gesundheits-
managements zu erhellen und die Verantwortlichkeit der Be-
teiligten, insbesondere der Betriebe, sichtbar und einforder- 
bar zu machen.

kooperation und koordination als gemeinsamer 
Lernprozess
Nachhaltige Ergebnisse in diesen Handlungsfeldern sind je-
doch nur möglich, wenn Kooperation und Koordination der 
gesundheitspolitischen Akteure als gemeinsamer Lernprozess 
organisiert werden. Mit dem Präventionsgesetz soll eine dem-
entsprechende dauerhafte, verbindliche und zielorientierte 
Kooperation der Sozialversicherungsträger unter Einbezie-
hung weiterer verantwortlicher Akteure auf Bundes-, Landes- 
und kommunaler Ebene gefördert werden. Von diesen Koope-
rationsgeboten ausgehend sind gemeinsame Maßnahmen 
und Formen der Reflexion der bisherigen Vorgehensweisen 
definierbar. Auf dieser Basis erschließen sich Möglichkeiten 
und Gelegenheiten zur Zusammenarbeit von gesetzlichen 
Krankenkassen und gesetzlichen Unfall- und Rentenversiche- 
rungsträgern einschließlich der Entwicklung von angemesse-
nen Kooperationsformen.
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im vierten anlauf endlich alles gut?
Das Bundesgesundheitsministerium erarbeitete bereits vier 
Präventionsgesetze, nämlich 2005, 2007, 2013 und 2015. Drei 
von diesen verabschiedete auch der Deutsche Bundestag mit 
der Mehrheit der jeweiligen Regierungsfraktionen. Nur der 
Referentenentwurf unter Ministerin Ulla Schmidt von 2007 
schaffte es nicht in die Lesungen des Bundestages aufgrund 
zu großer Meinungsverschiedenheiten in der ersten Großen 
Koalition. Den Bundesrat passierte allerdings erst der Geset-
zesentwurf von 2015, der noch im selben Jahr in Kraft trat, 
2016 finanziell wurde und nun strukturell umgesetzt wird. In 
der ganzen hektischen Präventionseuphorie der aktuellen 
Umsetzung verliert sich manchmal der Blick für das Ganze 
und auf die Dinge, die auf Grundlage der aktuellen Gesetzge-
bung eben nicht realisiert werden können oder konnten. 
Schon die Titel der jeweiligen Gesetzesentwürfe zeigen, dass 
die Gesundheitspolitik in Bezug auf Gesundheitsförderung 
und Prävention sprachfähiger geworden ist und die Termini 
technici der Weltgesundheitsorganisation auch in den Minis-
terien und der Gesundheitspolitik angekommen sind. Die ers-
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ten zwei Anläufe hantierten noch mit dem aus gesundheits-
wissenschaftlicher Sicht sinnlosen Begriff der gesundheitlichen 
Prävention, der nicht weit von dem ebenfalls nicht auszumer-
zenden Begriff der Gesundheitsprävention anzusiedeln ist:

»  Gesetz zur Stärkung der gesundheitlichen Prävention
 (2005)
»  Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und 
 gesundheitlicher Prävention (2007)
»  Gesetz zur Förderung der Prävention (2013)
»  Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und 
 der Prävention (2015)

tragweite der Gesetze(sentwürfe) im vergleich
Allerdings waren die ersten beiden Gesetzesanläufe 2005 und 
2007 deutlich umfassender angelegt. Obwohl die Gesetzes- 
titel der »Gesundheitlichen Prävention« das nicht vermuten 
lassen würden, wurden darunter alle Präventionsebenen und 
gleichzeitig auch Gesundheitsförderungsansätze verstanden. 
Gesundheitliche Prävention im Rahmen der Zwecksetzung 
des Gesetzes von 2005 umfasste:

»  Vorbeugung des erstmaligen Auftretens von Krankheiten
 (primäre Prävention),
»  Früherkennung von symptomlosen Krankheitsvor- und
 -frühstadien (sekundäre Prävention),
»  Verhütung der Verschlimmerung von Erkrankungen und
 Behinderungen sowie Vorbeugung von Folgeerkrankun-
 gen (tertiäre Prävention) und
»  Aufbau von individuellen Fähigkeiten sowie gesundheits-
 förderlichen Strukturen, um das Maß an Selbstbestimmung 
 über die Gesundheit zu erhöhen (Gesundheitsförderung).

Der Gesetzesanspruch war, »die Gesundheitsvorsorge neben 
der medizinischen Behandlung, Rehabilitation und Pflege als 
eigene Säule im Gesetz« zu verankern. Entsprechend breit an-
gelegt waren die Regelungen für alle Sozialversicherungs- 
träger, die Gründung einer Präventionsstiftung und die neuen 
Aufgaben für das Robert-Koch-Institut, finanziert aus Bundes-
mitteln. In Artikel 3 des Gesetzes wurde sogar die Arbeit der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf eine ge-
setzliche Basis gestellt. Der schmalste Ansatz aller vier Anläufe 
findet sich in dem 2013 verabschiedeten Gesetz zur Förde-
rung der Prävention, wie schon der Titel deutlich macht. Es 
ging um mehr Prävention durch gesetzliche Krankenversiche-
rungen. In der damaligen Gesetzesbegründung wird sehr 
schnell klar, auf welcher »liberalen« Grundlage dieses Vorge-
hen beruhte: »Gesundheit wird maßgeblich durch eine ge-
sundheitsbewusste Lebensführung erhalten. Dies erfordert 
Wissen, Befähigung und Eigenverantwortung. Aufgabe der 
Prävention ist es, dieses Wissen, die Befähigung und die Eigen-
verantwortung jeder und jedes Einzelnen zu entwickeln und 
zu stärken.« Wenn alles auf Eigenverantwortung, Wissen und 
Befähigung hinausläuft, ist klar, warum allein die Wissensver-
mittlung durch Krankenkassen im Mittelpunkt des kürzesten 
Präventionsgesetzestextes stand und kein Regelungsbedarf 
in weiteren Bereichen gesehen wurde. Das jetzt in Kraft getre-
tene Präventionsgesetz hat den klarsten Gesetzestitel, regelt 
im Wesentlichen aber leider nur die Ausgaben der gesetzli-
chen Krankenversicherung neu. Sie sollen für alle Präventions-
ebenen mehr Geld ausgeben. »Mehr Geld für Prävention« war 
folgerichtig auch die Überschrift vieler Pressemeldungen zur 
Verabschiedung des Gesetzes. Mehr Geld im System schafft 

erwartungsgemäß auch mehr Begehrlichkeiten von allen Sei-
ten. Wer jetzt plötzlich alles auf die gesetzlichen Krankenver-
sicherungen zugeht mit Präventionsvorschlägen aller Art, was 
für Aktivitäten in den Lebenswelten im Sinne des Gesetzes ge-
fördert werden könnten, ist mehr als skurril. Auf der anderen 
Seite achten die gesetzlichen Krankenversicherungen man-
gels anderer Alternativen auch sehr darauf, dass keine der von 
ihnen erarbeiteten neuen Umsetzungsregelungen auf Bun-
des- oder Landesebene den Kassenwettbewerb einschränkt. 

kassenwettbewerb um neue versichertengruppen
Insbesondere alle Bildungssettings (KiTa, Schule und Hoch-
schule) sowie Betriebe sind vermeintlich ein sehr attraktives 
Feld für die Gewinnung neuer Versichertengruppen. Junge im 
Arbeitsleben stehende Familien sind ganz oben auf der Liste 
der umworbenen Gruppen. Deshalb fängt das Kassenbran-
ding nun schon in der KiTa an: keine Aktivität ohne die ent-
sprechende Kassenfarbe und das Logo der Kasse. Wenn Fast- 
foodanbieter mit ähnlichen Werbestrategien in den KiTa- 
Bereich einfallen würden, wäre die Empörung groß. Auch 
wenn die Bildungssettings aus der aktuellen Wettbewerbs- 
logik heraus hart umkämpft sind, eignen sie sich eigentlich 
nicht für den Wettbewerb, weil Gesundheitsförderung in die-
sem Bereich nur ein Handlungsfeld unter vielen ist und sich 
Schul- und KiTa-Leitungen ohnehin kaum vor Vorschlägen ret-
ten können, was in den Bildungsauftrag und den Alltag ihrer 
Einrichtungen alles integrierbar wäre und welche Zusatzauf-
gaben das Personal in den Einrichtungen noch mit erfüllen 
könnte. Dieser verschärfte Kassenwettbewerb ist im Gesetzes-
text selber eigentlich nicht angedacht, weil dort für die Lebens-
welten gemeinsamer Strukturaufbau gefördert wird. Wenn 
Transparenz darüber hergestellt wird, welche Einzelaktivitä-
ten unter dem Siegel der Umsetzung des Präventionsgesetzes 
laufen, werden die ersten Diskussionen einsetzen, wie man 
diese Büchse der Pandora wieder schließen kann. Der Fokus 
auf die Finanzierung von Gemeinschaftsaktivitäten und die Er-
reichung sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen könnte 
ein Ausweg sein – eine andere Option wären neue gesundheits-
politische Überlegungen, welche verhältnispräventiven Rege-
lungen eigentlich im Rahmen eines Präventionsgesetzes auch 
hätten geregelt werden müssen, zum Beispiel eine systemati-
sche Besteuerung von Alkoholprodukten oder Werbeverbote 
dafür wie in anderen europäischen Ländern auch, obwohl das 
keiner der vier Gesetzesanläufe überhaupt versucht hat.

literatur beim Verfasser, anschrift siehe impressum

a n d r e a  d e h n - h i n d e n B e r G

Prävention und Gesundheitsförderung 
in europa: ein Überblick 
die Gesundheitspolitik der eu
Ein wichtiges Ziel der europäischen Gesundheitspolitik ist es, 
die Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedsstaaten sinnvoll zu 
ergänzen. Durch Bündelung von Ressourcen sollen insbeson-
dere folgende gemeinsame Ziele erreicht werden: die Sicher-
stellung der Nachhaltigkeit von Gesundheitsleistungen, die 
Erhöhung gesunder Lebensjahre in alternden Gesellschaften 
mit gleichzeitig gestiegener Lebenserwartung, die Verringe-
rung gesundheitlicher Ungleichheiten, die Reduzierung ver-
meidbarer Krankheiten aufgrund von Fehlverhalten (zum Bei-
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spiel Rauchen und ungesunde Ernährung), die Reduzierung 
von Antibiotikaresistenzen und psychischen Erkrankungen 
sowie das Zurückdrängen wieder auftretender Krankheiten 
(zum Beispiel TBC) und der Schutz vor Pandemien. Um die Ge-
sundheitspolitik der Mitgliedsstaaten zu unterstützen, wurde 
das dritte Aktionsprogramm im Bereich der Gesundheit durch 
die EU aufgelegt, das einen Gesamthaushalt von knapp 450 
Millionen Euro hat und eine Laufzeit von 2014 bis 2020 auf-
weist. Die Schwerpunkte des Programms sind: 1) Gesund-
heitsförderung, Prävention und Förderung gesunder Lebens-
stile, 2) Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor grenzüber- 
greifenden Gesundheitsgefahren, 3) Beitrag zu innovativen, 
effizienten und nachhaltigen Gesundheitssystemen sowie 4) 
Zugang zu besserer Gesundheitsversorgung. Als gemeinsame 
Maßnahmen sind für das Jahr 2016 folgende Handlungsfelder 
vorgesehen: Qualität der Prävention von HIV / AIDS / sexuell 
übertragbaren Infektionskrankheiten und der Prävention von 
Virushepatitiden und Tuberkulose mit Bezug zur Versorgung, 
Maßnahmen im Bereich Chronischer Erkrankungen, Eindäm-
mung des Tabakkonsums, Antibiotika-Resistenzen und noso-
komiale Infektionen sowie Grundlagen für die Aufbereitungs-
verfahren von Blut, Gewebe und Zellen.

Präventionspolitik der eu 
Die Präventionspolitik sowie die Umsetzung von Maßnahmen 
zur Prävention und Gesundheitsförderung weisen in den ein-
zelnen europäischen Ländern große Unterschiede auf. Die 
Gründe dafür liegen unter anderem in der Prävalenz einzelner 
Krankheiten und Risikofaktoren und zu einem großen Teil in 
der jeweiligen nationalen Gesundheitspolitik. Die Schwer-
punkte gesundheitspolitischer Zielsetzungen und Entschei-
dungen sind vor dem Hintergrund historischer gesellschaft-
licher Entwicklungen und kultureller Gesichtspunkte zu be- 
trachten. Auch die unterschiedlichen Strukturen, Institutionen 
und Aufgabenverteilungen der Akteure in den Gesundheits- 
und Sozialbereichen tragen zu dieser Divergenz bei. Somit  
basieren die Maßnahmen der Prävention und Gesundheits-
förderung vornehmlich auf den gesundheitspolitischen Be-
dingungen der Länder und weniger auf epidemiologischen 
Erkenntnissen und Wirksamkeitsnachweisen. Die EU hat dabei 
die Funktion, die Mitgliedsstaaten bei der Sicherung und Ver-
besserung der Gesundheit der Bevölkerung, bei der Verhü-
tung von Krankheiten und bei der Ursachenbekämpfung und 
-beseitigung von Gesundheitsgefährdungen zu unterstützen 
und gegebenenfalls zu ergänzen. Dazu gehören auch Förder-
maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Gesund-
heit und zur Bekämpfung grenzüberschreitender Krankheiten, 
wobei die einzelnen Mitgliedsstaaten die alleinige Verantwor-
tung für die Organisation und Durchführung tragen.

vergleich ausgewählter präventiver Maßnahmen 
in den Ländern
»  Reduzierung von Verkehrsunfällen
Die EU Kommission verfolgt die Zielsetzung, die Anzahl der 
Verkehrstoten im Zeitraum zwischen 2010 und 2020 drastisch 
zu reduzieren. In Folge werden die Mitgliedsstaaten zu einem 
besseren Unfallschutz aufgefordert. In ihrer Verantwortung 
liegt die konkrete Umsetzung von Maßnahmen. Durch die Im-
plementierung verkehrspolitischer Interventionen in Bezug 
auf Fahren unter Alkoholeinfluss, die Reduzierung der Fahrge-
schwindigkeit, die Nutzung von Sicherheitsgurten und Kin-
dersitzen sowie die Verbesserung des Straßenzustands und 
des Fahrzeugbaus konnte bereits eine Verringerung der Ver-

kehrsunfälle und der Unfalltodeszahlen erreicht werden. Län-
derspezifisch zeigen sich jedoch noch immer große Unter-
schiede. Die Zahl der Unfalltoten in Deutschland liegt unter 
dem europäischen Durchschnitt.
»  Adipositasprävention 
Aufgrund von Bewegungsmangel hat sich die Adipositasprä-
valenz seit 1980 in einigen Ländern verdreifacht, was zu ei-
nem starken Anstieg von Diabetes mellitus geführt hat (Präva-
lenz bei 8 Prozent der Bevölkerung). Während die Mortali- 
tätsraten in Deutschland auf hohem Niveau unverändert ge-
blieben sind, ist die Mortalität in anderen Ländern, zum Bei-
spiel in Portugal und Lettland, stark angestiegen. Die EU- 
Kommission stellt finanzielle Mittel zur Verfügung, um Projek-
te zur Verbesserung der Ernährung zu fördern. Zu nennen sind 
in diesem Zusammenhang zum Beispiel das EU-Schulobst- 
und -gemüse-Programm, an dem sich auch Deutschland be-
teiligt. Die Bundesländer sind für die Umsetzung zuständig 
und entwickeln je nach regionalen Besonderheiten und Res-
sourcen regionale Umsetzungsstrategien. Diese Beispiele ver-
deutlichen, wie präventionspolitische Handlungsfelder auf 
der Ebene der EU definiert und in den Mitgliedsstaaten in Ab-
hängigkeit von den jeweils spezifischen Ausgangsbedingun-
gen und Herausforderungen in Hinblick auf Krankheitspräva-
lenz und Mortalität aufgegriffen werden. Förderprogramme 
stellen in diesem Zusammenhang wichtige Steuerungsinstru-
mente dar. 

Bewertung 
Die EU-Gesetzgebung ergänzt nationale Maßnahmen und 
trägt hauptsächlich zum Schutz vor Gesundheitsschäden bei. 
Gegenwärtig beschränkt sie sich stark darauf, Minimalstan-
dards festzulegen, obwohl höhere Standards die Qualität von 
Präventionsmaßnahmen deutlich steigern würden.
Voraussetzung für eine konsequente und wissenschaftlich be-
legbare Systemverbesserung auf allen Präventionsebenen der 
EU ist eine Beurteilung der Qualität gesundheitspolitischer 
Maßnahmen hinsichtlich Effektivität, Effizienz und der Beleg 
nachhaltiger Wirkungsketten. Eine Herausforderung stellt hier 
allerdings die Umsetzung dar. Es bräuchte Qualitätsstandards 
und praxistaugliche Instrumente zur Qualitätssicherung für 
die beteiligten Akteure, die sie bei der Projektplanung, -durch-
führung und -evaluation unterstützen und die an die spezifi-
schen Bedingungen vor Ort und an die zur Verfügung stehen-
den Ressourcen angepasst sind.

literatur bei der Verfasserin
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30 jahre Ottawa-Charta

Was hat sich bisher verändert?
Es bildeten sich deshalb seit Mitte der 1980er Jahre zahlreiche 
und vielversprechende Setting-Projekte und teilweise auch 
Netzwerke für die Lebenswelten Stadt, Krankenhaus, Schule, 
Betriebe und später auch für Kitas, Quartiere und Stadtteile. 
Einschlägige Veröffentlichungen haben die Notwendigkeit 
der Organisations- und Projektentwicklung für die institutio-
nellen Settings betont und die Bedeutung von Empowerment 
und Partizipation für eine wirksame und nachhaltige Gestal-
tung gesundheitsfördernder Lebenswelten herausgestellt. Es 
kann von einer erfolgreichen Verbreitung des Lebensweltan-
satzes gesprochen werden, der »Setting-Ansatz« war und ist 
»in«. Er ist auch ein bedeutsames Good Practice-Kriterium für 
gesundheitliche Chancengleichheit. Die Lebenswelten sind 
im Leitfaden Prävention der GKV zur Umsetzung des § 20 und 
20a SGB V verankert und im neuen Präventionsgesetz (»Ge-
sundheitsförderung in Lebenswelten«) mit vielen Hoffnungen 
verbunden. Die Ausweitung der Mittel für Gesundheitsförde-
rung in Lebenswelten statt eines immer noch sehr verbreite-
ten individuellen Ansatzes wurde lange gefordert und wird als 
Erfolg des neuen Gesetzes vermittelt.

zukünftige herausforderungen
Die Erfahrungen der letzten 30 Jahre verweisen jedoch auf die 
Notwendigkeit, die anspruchsvolle Gestaltung einer »Gesund-
heitsfördernden Lebenswelt« (im Sinne einer »unterstützen-
den Umwelt«) zu schützen vor einer Variante der »Gesund-
heitsförderung in der Lebenswelt«, bei der das Setting zum 
Zugangsort (»Abwurfstelle«) für Broschüren und Kurse ver-
engt wird. So wird die Herausforderung bei der Umsetzung 
des Präventionsgesetzes sein, die zusätzlichen Ressourcen  

lo t t e  K a B a - s C h ö n s t e i n

Gesundheitsfördernde lebenswelten 
schaffen – Create supportive environments
Was sagt die Charta zur zweiten Aktionsebene und -strategie: 
»Gesundheitsfördernde Lebenswelten schaffen«? Was waren 
die Hoffnungen und Ziele? »Die Art und Weise, wie eine Ge-
sellschaft die Arbeit, die Arbeitsbedingungen und die Freizeit 
organisiert, sollte eine Quelle der Gesundheit und nicht der 
Krankheit sein. Gesundheitsförderung schafft sichere, anre-
gende, befriedigende Arbeits- und Lebensbedingungen … 
Jede Strategie der Gesundheitsförderung hat den Schutz der 
natürlichen und sozialen Umwelt sowie die Erhaltung der  
vorhandenen natürlichen Ressourcen mit zu ihrem Thema  
zu machen«. Die englische Formulierung »create supportive 
environments« und die erste deutsche Übersetzung als »un-
terstützende Umwelten« betonten diesen Umweltaspekt 
deutlicher als das »Schaffen gesundheitsfördernder Lebens-
welten«, das sich im weiteren Verlauf als Übersetzung durch-
gesetzt hat. Im Laufe der Jahre wurde die »Förderung der  
Lebenswelten« zum »Setting-Ansatz«, der in der Jakarta-Er-
klärung zur Gesundheitsförderung im 21. Jahrhundert von 
1997 sowie in Gesundheit21, dem Rahmenkonzept »Ge- 
sundheit für alle« der europäischen Region 1998 als beson-
ders effektiv hervorgehoben worden ist. Der Setting-Ansatz  
adressiert und gestaltet die komplexen Determinanten der 
Gesundheit im Alltag, erreicht und beteiligt auch benachtei-
ligte Menschen, ohne sie durch Sonderprojekte zu stigmati-
sieren oder durch unterkomplexe individuelle Verhaltens- 
prävention über Kurse weiter zu exkludieren und gesundheit-
liche Ungleichheiten zu verstärken. 

1992 1993 1994 1995

1992–2001: 
Fünf Forschungs-
verbünde Public 

Health werden in 
Deutschland finan-
ziert, unter anderem 
der Norddeutsche 
Forschungsverbund

1992: 
Konferenz  

und Erklärung 
von Rio: nachhal- 

tige Entwicklung –  
Lokale Agenda 21. 

Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt 

und Entwicklung: Das Recht 
auf Entwicklung muss so 
verwirklicht werden, dass 
den Entwicklungs- und 
Umweltbedürfnissen der 

heutigen und der kom- 
menden Generationen  

in gerechter Weise 
entsprochen  

wird.

1993–1997: 
Modellversuch 

der deutschen 
Bund-Länder- 
Kommission »Netz-
werk gesundheits-
fördernde Schulen«

1993: 
2. Landes-

weite Tagung 
zur Gesundheits- 

förderung: Nieder- 
sächsische Gesund- 

heitstage »Gemeinsam 
Gesundheit fördern«  

in Osnabrück; Stadt  
Osnabrück tritt dem 
Gesunde-Städte-Netz-
werk Deutschland  

bei.

1994: 
Wiener 

Erklärung über 
die Investition in  

die Gesundheit von 
Frauen in den mittel-  
und osteuropäischen 
Ländern als Konsens der 
Konferenz »Women’s 

Health Counts« 

                 
1995: 

Gründung  
des bundes- 
weiten Arbeits-

kreises Gesund- 
heitsfördernde 
Hochschulen
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»in den Lebenswelten« für die gesundheitsförderliche Gestal-
tung dieser Lebenswelten anzulegen. Dabei ist auch auf die 
Entwicklung und Sicherung von Qualität zu achten. Wichtige 
Vorarbeiten und Bestandsaufnahmen hierzu liegen aus dem 
Projekt »Gesundheitsförderung in Lebenswelten« vor. Über 
den Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleich-
heit und die regionalen Koordinationsstellen sind bedeutsa-
me Unterstützungsstrukturen (potenziell) vorhanden. Eine 
weitere Herausforderung besteht darin, eine unverbundene 
Aneinanderreihung von isolierten Lebensweltprojekten in ih-
ren jeweiligen Sektoren und Institutionen zu überwinden und 
diese einzubinden in eine intersektorale und sozialräumliche 
Gesamtpolitik. Hier hilft die Besinnung auf die »unterstützen-
den Umwelten« wie sie in der Charta beschrieben sind, und 
deren breitere politische Perspektive der gesundheits- 
förderlichen Arbeits-, Wohn- und Lebensbedingungen sowie 
die Verknüpfung der Bereiche Umwelt und Gesundheit, der  
Chancengleichheit und Umweltgerechtigkeit. Es gilt, die inter-
nationalen Konferenzen und Deklarationen zu Umwelt und 
Gesundheit, zu den sozialen Determinanten, zur nachhaltigen 
Entwicklung von Gesundheit in allen Politikbereichen auf der 
nationalen Ebene umzusetzen.

1996 1997 1998

 
 

1996: 
    Gründung 

des Deutschen 
  Netzes Gesund-

heitsfördernder 
Krankenhäuser

1996:  
Gründung des 
Europäischen  

Netzwerks für 
betriebliche Gesund-
heitsförderung 
(ENWHP – European 
Network for Work- 

place Health 
Promotion)

1996: 
Verabschie-

dung des 
deutschen 

Arbeitsschutz- 
gesetzes und des 

Sozialgesetzbuches VII 
(Neuregelung der 

gesetzlichen Unfallver- 
sicherung) – Gefähr-
dungsbeurteilung als 
zentrales Instrument 
des Arbeitsschutz- 
    gesetzes 

1997:  
4. Internatio-

nale Konferenz 
zur Gesundheitsför-

derung in Jakarta unter 
dem Motto »Neue 

Akteure für eine neue Ära 
– Gesundheitsförderung  
für das 21. Jahrhundert« – 
Erstmalige Einbeziehung  
des privaten Sektors  
zur Unterstützung der  
Gesundheitsförderung

1997:  
5. Inter- 

nationale Kon- 
ferenz Gesund- 

heitsfördernder 
Krankenhäuser und 

Veröffentlichung der 
Wiener Empfehlungen 
– Grundlage für die Orga- 

nisation von heute 800 
Krankenhäusern in 20 
nationalen und 10 
regionalen Netzen  

in 23 europäischen  
Ländern 

1998: 
Gesundheit 21 – 

Gesundheit für alle 
im 21. Jahrhundert: 

Weltgesundheitser- 
klärung der 51. Weltge-
sundheitsversammlung, 
Genf: ein bedeutsames 
Dokument, das die Vision 
»Gesundheit für alle« 
ausführt. 

1997: 
Verabschie-
dung der Luxem-

burger Deklaration 
zur betrieblichen 

Gesundheits- 
förderung 

in der EU

1997: 
Gründung 

von OPUS in 
Deutschland – 

Offenes Partizi-
pationsnetz und 
     Schulgesund-
      heit 
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J a n  K r e i e

Gesund leben lernen (Gll) als modell 
gelingender kassenübergreifender 
Kooperation
Die am 19. Februar 2016 verabschiedeten Bundesrahmen-
empfehlungen sollen dazu beitragen, die Zusammenarbeit 
von gesetzlicher Kranken-, Unfall-, Renten- sowie sozialer  
Pflegeversicherung auf der Grundlage gemeinsamer Ziele zu 
stärken. Will man im Sinne der WHO und der Bundesrahmen-
empfehlungen Prävention als gesamtgesellschaftlicher Auf-
gabe nachkommen, braucht es verbindliche Regelungen und 
eine koordinierte Vorgehensweise. Fehlt es an Koordination 
und Kooperation, fällt eine Problemwahrnehmung genauso 
schwer wie die zielgerichtete Gestaltung von Aktivitäten. Kon-
kurrierende oder parallele Strukturen entstehen, was zu einer 
Unübersichtlichkeit der Angebote beiträgt. Dies gilt beson-
ders für die Settings Kindertagesstätten und Schulen. Was 
kann an dieser Stelle helfen? Wie kann kassenübergreifende 
Kooperation gelingen?

das kooperationsprojekt GLL
Das Kooperationsprojekt GLL in Niedersachsen begegnet die-
ser Herausforderung erfolgreich. An GLL lässt sich zeigen, wie 
ein nachhaltiges Präventionsengagement unterschiedlicher 
Akteure für das Setting Schule aussehen kann. Im Rahmen 
von GLL wurden Prinzipien und Instrumente des Betriebli-
chen Gesundheitsmanagements für Schulen angepasst und 
übertragen. Seit 2003 arbeiten in Niedersachsen mittlerweile 
mehr als 200 Schulen nach diesem Ansatz. Dabei spielt die  
Beteiligung aller relevanten Gruppen in diesem Setting eine 
wichtige Rolle für die Identifizierung der gesundheitsbezoge-
nen Handlungsbedarfe jeder einzelnen Schule. 

zur GLL-historie
GLL ist bislang der einzige kassenartenübergreifende Modell-
versuch der ehemaligen Spitzenverbände der Gesetzlichen 
Krankenkassen (GKV) im Bereich der Gesundheitsförderung 
für Kinder und Jugendliche nach Paragraf 20 SGB V geblieben. 
Nach Ablauf der Förderung durch die Spitzenverbände der 
GKV 2006 ist es in Niedersachsen gelungen, die entstandenen 

Kooperationen aufrechtzuerhalten und neue Partnerinnen 
und Partner zu gewinnen. Als Ausdruck dieser neuen Dyna-
mik und auch als Resultat des neuen Präventionsgesetzes, 
sind 2016 weitere Kooperationspartnerinnen und -partner 
hinzugekommen. Finanziell unterstützt werden die Aktivitä-
ten nun durch das Niedersächsische Kultusministerium, AOK 
Niedersachsen, IKK classic, HKK, BKK Mobil Oil, BKK Landesver-
band Mitte, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten 
und Gartenbau sowie die Gemeinde Unfallversicherungs- 
verbände Hannover, Braunschweig und Oldenburg. Weitere 
Partnerinnen und Partner auf Landesebene sind neben dem 
Niedersächsischen Turnerbund das Niedersächsische Landes-
institut für schulische Qualitätsentwicklung und der Landes-
verband Niedersachsen der Ärztinnen und Ärzte des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes e. V. Die Partnerinnen und Partner 
sind vertreten in einer Lenkungsgruppe, die die strategischen 
Ziele und deren Umsetzung festlegen.

Gelingensfaktoren
Was sind die Gelingensfaktoren für die kooperative Unterstüt-
zungsbereitschaft? Erstens wird gemeinsam an dem komple-
xen Ziel eines Strukturaufbaus einer gesundheitsförderlichen 
Schulentwicklung gearbeitet, das nur in Arbeitsteilung er-
reicht werden kann. Zweitens haben die langjährigen Erfah-
rungen zu einem vertrauensvollen Miteinander geführt. Viele 
Schritte wurden gemeinsam gemacht, bei denen in die glei-
che Richtung und im Sinne des Kooperationsgedankens gear-
beitet wurde. Und drittens bietet GLL den Partnerinnen und 
Partnern klar definierte Aufgabenbereiche, über die sie wahr-
nehmbar sind und die die Möglichkeit zur Profilbildung bie-
ten. Beispiele wären die von der IKK classic unterstützte jähr-
lich stattfindende Tagung für Berufsbildende Schulen oder 
das im Rahmen von GLL 2016 gestartete Elternmodul der BKK 
Mobil Oil. Am Beispiel GLL zeigt sich, dass ein koordiniertes 
Vorgehen Synergieeffekte schafft. Hinsichtlich der gesamt- 
gesellschaftlichen Herausforderung und auch im Sinne des 
nationalen Gesundheitsziels »Gesund aufwachsen« wäre es 
daher wünschenswert, wenn in Zukunft mehr Projekte wie 
GLL zu einer besser gelingenden Kooperation und kassen-
übergreifenden Zusammenarbeit beitragen würden. 

anschrift siehe impressum

B e t t i n a  B e r G

Wie anschlussfähig ist das Präventions- 
gesetz gegenüber den strukturen der 
Jugendzahnpflege?
Die Gruppenprophylaxe nach § 21 SGB V ist seit 1989 in deut-
schen Kindergärten und Schulen fest etabliert und wird flä-
chendeckend angeboten. Alle landesspezifischen Program- 
me umfassen, dem gesetzlichen Auftrag entsprechend, die 
zahnärztliche Untersuchung, die Zahnschmelzhärtung durch 
Fluoride, die Ernährungsberatung und das Erlernen der rich- 
tigen Mundhygiene. Die Gruppenprophylaxe leistet einen  
gesundheitsfördernden primär- und sekundärpräventiven 
Beitrag zur Mundgesundheit der Kinder in deutschen Betreu-
ungs- und Bildungseinrichtungen. Der Auftrag zur Stärkung 
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P e t r a  W i h o F s Z K y,  s t e Fa n i  s C h ö n h a r d t, 
da n i e l a  s C h l e y e r

Gesundheitsförderung aus pflege- 
pädagogischer Perspektive
Mit Verabschiedung der Bundesrahmenempfehlungen für ge-
sundheitsfördernde Maßnahmen im Februar 2016 rückt auch 
die Pflege in den Mittelpunkt des Interesses der Gesundheits-
förderung. Für die Lebensphase des Alters sehen die Empfeh-
lungen Maßnahmen für pflegebedürftige Personen und de-
ren pflegende Angehörige im Kontext ihres Wohnumfeldes 
und Maßnahmen im Setting stationärer Pflegeeinrichtungen 
vor. Der zunehmenden Alterung in unserer Gesellschaft, dem 
damit einhergehenden steigenden Pflegebedarf und dem 
Ziel, Lebensqualität auch im hohen Alter zu sichern, wird da-
mit Rechnung getragen. 

Belastungen der in der Pflege tätigen
Besonders hohen Belastungen sind die in der Pflege Tätigen 
ausgesetzt. Die Belastungen sind unter anderem durch Per-
sonalmangel, Zeitdruck, Teamkonflikte, Kommunikationspro-
bleme, komplexe Aufgaben, geringe Entscheidungsspiel- 
räume, Arbeitsstörungen und die Konfrontation mit existen-
ziellen Notlagen bedingt. Die Aufzählung gibt nur einen Teil 
der belastenden Aspekte wieder, mit denen Pflegende in ih-
rem Alltag umgehen müssen. Zahlreiche empirische Studien 
bestätigen diese Befunde. Die Gesundheit von Erwerbstäti-
gen ist eines der wesentlichen Ziele der Bundesrahmenemp-
fehlungen. Unter dem Blickwinkel einer lebensphasenüber-
greifenden Gesundheitsförderung stellt sich auch die Her- 

gesundheitlicher Potenziale, Kompetenzen und Orientierun-
gen von klein auf ist sowohl Bestandteil der Kita-Gesetze aller 
Bundesländer als auch Bestandteil der Empfehlung der Kul-
tusministerkonferenz zur Gesundheitsförderung und Präven-
tion in der Schule. Hier setzt die Gruppenprophylaxe mit ihren 
Konzepten an, die die Kinder von klein auf in ihren Lebens-
kompetenzen und einer gesundheitsförderlichen Lebens- 
führung stärken. Für das Schuljahr 2013/2014 ist dokumen-
tiert, dass bundesweit insgesamt 4,93 Millionen Kinder und 
Jugendliche an der Gruppenprophylaxe teilnahmen, viele  
von ihnen mehrmals pro Jahr. In Kindergärten und Grund-
schulen beträgt der Betreuungsgrad derzeit rund 80 Prozent 
aller Kinder. Damit ist die zahnmedizinische Gruppenprophy-
laxe zweifellos das reichweitenstärkste Präventions- und Ge-
sundheitsförderungsangebot für Kinder und Jugendliche in 
Deutschland. In den Arbeitsgemeinschaften für Jugendzahn-
pflege arbeiten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
die gesetzlichen Krankenkassen, die Zahnärzteschaft und der 
Öffentliche Gesundheitsdienst zusammen. Zu den bundes-
weit einheitlichen Organisationsprinzipien gehört, dass die 
Maßnahmen der Gruppenprophylaxe nach außen hin als ge-
meinsame und neutrale Maßnahmen erkennbar sind. 
Auf Basis des im Sommer 2015 verabschiedeten Präventions-
gesetzes bauen derzeit viele Akteure ihre Präventionsange-
bote nach PrävG § 20a SGB V in den Lebenswelten Kita und 
Schule aus. Da der Gesetzgeber sich hier nicht am Beispiel  
der Gruppenprophylaxe orientiert und auf Neutralität gesetzt 
hat, ist bereits ein gewisser Wettbewerb der Präventionsan-
bieter in den Settings – untereinander und mit der Gruppen-
prophylaxe – zu beobachten.

auftrag zur vernetzung
Die Settings Kita und Schule sind nur in begrenztem Umfang 
zu einer Zusammenarbeit mit externen Anbieterinnen und 
Anbietern bereit, daher kommt der Vorgabe des Gesetzgebers 
zu vernetztem Handeln hohe Bedeutung zu. Für Präventions-
angebote nach § 20a Abs. 1 Satz 4 SGB V gilt: »Bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben nach Satz 2 sollen die Krankenkas-
sen zusammenarbeiten und kassenübergreifende Leistungen 
zur Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten 
erbringen.«
Dieser Auftrag zur Vernetzung sollte jedoch unbedingt die  
seit langem etablierten Maßnahmen der Gruppenprophylaxe 
mit umfassen, um nicht eine Konkurrenz der Präventionsthe-
men und -anbietenden in die Lebenswelten zu tragen. Prä-
ventionsangebote nach § 20 und 21 SGB V weisen vor allem 
im Handlungsfeld »Gesunde Ernährung« und in dem Bemü-
hen um eine gesundheitsförderliche Gestaltung des Betreu-
ungsalltags inhaltliche Schnittstellen auf, die ein hohes Poten-
zial haben, sich gegenseitig zu verstärken. Voraussetzung ist,  
dass eine Abstimmung und Vernetzung auf der kommunalen 
Ebene stattfindet. Ein abgestimmtes Vorgehen der unter-
schiedlichen Akteure beider Regelungsbereiche ist vor allem 
dann zu erwarten, wenn eine entsprechende organisationale 
Absicherung gegeben ist. Daher hat sich die Deutsche Ar-
beitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege e. V. erfolgreich da-
für eingesetzt, dass dies in den »Bundesrahmenempfehlun-
gen der Nationalen Präventionskonferenz« verankert wurde. 
Darin heißt es nun, dass »bereits bestehende effektive Struk-
turen und Präventionsmaßnahmen in den Settings, wie zum 
Beispiel die zahnmedizinische Gruppenprophylaxe gemäß  

§ 21 SGB V, zu berücksichtigen« sind. Damit sich die Angebote 
nach § 20 und 21 gegenseitig verstärken statt in Kitas und 
Schulen zu konkurrieren, wird eine entsprechende Veranke-
rung in den derzeit in Erarbeitung befindlichen Landesrah-
menvereinbarungen von hoher Bedeutung sein. Die derzeit 
378 regionalen Arbeitsgemeinschaften für Jugendzahnpflege 
stehen mit ihrer Erfahrung und Kompetenz zur Zusammenar-
beit bereit.

literatur bei der Verfasserin
BeTTina BeRg, deutsche arbeitsgemeinschaft für jugendzahnpflege e. V. (daj), 
Bornheimer straße 35a, 53111 Bonn, e-Mail: berg@daj.de 
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ausforderung, Übergänge in das Berufsleben gesundheits- 
fördernd zu gestalten: Wie können pflegeberufliche Schulen  
ihre Auszubildenden auf die Belastungen des Pflegeberufs 
vorbereiten?

konzept zur Gesundheitsförderung in der 
Pflegeausbildung 
Studierende der Pflegepädagogik der Hochschule Esslingen 
stellten sich dieser Aufgabe. Gesundheitsförderung ist im Stu-
diengang curricular verankert und orientiert sich an einem  
salutogenetischen Gesundheitsverständnis. Angehende Leh-
rende pflegeberuflicher Schulen erfahren so nicht nur eine 
Vorbereitung auf ihren eigenen Beruf, sondern werden auch 
befähigt, Auszubildende bei der Entwicklung gesunder Ar-
beitsweisen zu unterstützen. Im Rahmen einer Lehrveranstal-
tung erarbeitete eine Gruppe Studierender ein Gesundheits-
förderungskonzept, das in seinem ersten Baustein Lehrende 
pflegeberuflicher Schulen fokussiert. 
Dem Konzept liegt eine Analyse der aktuellen gesundheitli-
chen Situation von Lehrenden zugrunde und orientiert sich 
sowohl an deren internen Anforderungen als auch an den für 
pflegeberufliche Schulen spezifischen externen Anforderun-
gen auf gesundheits- und ausbildungspolitischer Ebene, die 
unter anderem durch die zunehmende Ökonomisierung  
des Gesundheitswesens und organisationsbezogener Verän-
derungs- und Fusionsprozesse mit bedingt werden. Sich an 
bestehende gesundheitsfördernde Konzepte allgemeinbil-
dender Schulen anzulehnen, ist deshalb nur eingeschränkt 
möglich. Strukturelle Besonderheiten pflegeberuflicher Schu-
len sind beispielsweise der Wechsel von theoretischen Unter-
richtseinheiten im Blockunterricht mit praktischen Ausbil-
dungsabschnitten in den kooperierenden Pflegeeinrichtun- 
gen. Um auf diese spezifischen strukturellen Besonderheiten 
einzugehen, wurde ein offenes und erweiterbares Konzept 
entwickelt, das zu Wirkungen im gesamten Setting beitragen 
kann. Das Konzept verbindet verhaltens- und verhältnisbe-
zogene Strategien in einer gewinnbringenden Synthese: Auf 
der Verhaltensebene wird die Stärkung von Ressourcen der 
Lehrenden, wie zum Beispiel die Entwicklung von Distanzie-
rungsfähigkeit und Frustrationstoleranz, gefördert. Die För- 
derung guter Kommunikation und Informationsweitergabe 
sowie aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe tragen auf 
der Verhältnisebene zu einer gesundheitsfördernden Schul-
kultur bei. Der Schulleitung und ihrem Führungsstil kommt 
dabei eine Schlüsselrolle zu.

ausblick
Lehrende im Beruf zu stärken, bereits Auszubildende mit  
gesundheitsfördernden Maßnahmen zu erreichen und zur 
Qualitätsentwicklung in der Profession Pflege beizutragen, 
müssen übergeordnete Ziele in zukünftigen Konzepten von 
Pflegepädagoginnen und Pflegepädagogen sein. Die Berück-
sichtigung schneller Entwicklungen in der Pflege und die 
Überlegung frühestmöglicher Ansatzpunkte der Gesundheits-
förderung stellen dabei in der konzeptuellen Arbeit die Her-
ausforderungen dar. Die jetzt beginnende Umsetzung des Prä-
ventionsgesetzes sollte dafür Rahmenbedingungen schaffen.

literatur bei den Verfasserinnen
PRof. DR. PeTRa WihofszKy, hochschule esslingen, fakultät soziale arbeit, 
gesundheit und Pflege, flandernstraße 101, 73732 esslingen,
e-Mail: petra.wihofszky@hs-esslingen.de

anGeliKa hesslinG 

Zanzu – das multilinguale Webportal 
zu sexueller und reproduktiver 
Gesundheit
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)  
ist seit 2003 ein Kollaborationszentrum der Weltgesundheits-
organisation (WHO) / Europa für sexuelle und reproduktive  
Gesundheit. Das Webportal »www.zanzu.de« entwickelte die 
BZgA 2013 gemeinsam mit Sensoa, einer belgischen Nicht-
regierungsorganisation. Begleitet wurde der dreijährige Ent-
wicklungsprozess von einem nationalen und internationalen 
Beratungsgremium, in dem auch die Weltgesundheitsorgani-
sation vertreten ist. Die Website wurde zunächst in englischer 
Sprache konzipiert und anschließend in die deutsche Sprache 
übersetzt. Zanzu thematisiert Fragen zu Körper, Sexualität,  
Familienplanung und Schwangerschaft, Beziehungen und 
Emotionen, HIV / STI, sexueller Gewalt sowie Rechten der  
Einzelnen und nationalen Gesetzen. Dabei richtet sich Zanzu 
in erster Linie an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die 
erwachsene Migrantinnen und Migranten beraten oder be-
handeln. Ärztinnen und Ärzte sowie Beraterinnen und Berater, 
unter anderem in Schwangerschaftsberatungsstellen, werden 
durch anschauliche Bilder und einfache Zeichnungen auf 
»www.zanzu.de« darin unterstützt, komplexe Sachverhalte zu 
erklären – angefangen von der Benutzung eines Femidoms 
(Kondom für die Frau) bis hin zum Kaiserschnitt. Dabei be-
dient sich Zanzu einer einfachen Sprache. Durch ein vielfäl- 
tiges Angebot an Bild- und Textmaterial können so auch Mi-
grantinnen und Migranten, die noch nicht über ausreichende 
Deutschkenntnisse verfügen, qualitätsgesicherte Informatio-
nen im Bereich sexueller und reproduktiver Gesundheit auf 
der Website erhalten.
Die Website wurde bereits in Deutschland und Belgien lan-
ciert. Sie besteht aus einem allgemeinen sowie einem landes-
spezifischen Teil und steht zunächst in 13 Sprachen zur Verfü-
gung. Weitere Übersetzungen sind zu einem späteren Zeit- 
punkt vorgesehen. Alle Texte können durch ein besonderes 
Programm vorgelesen werden, so dass auch Menschen ohne 
oder mit geringer Lesekompetenz Gebrauch von der Website 
machen können. 
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unterstützung in Beratungs- und untersuchungs-
situationen
In Beratungs- oder Untersuchungssituationen, in denen beide 
Seiten nur eingeschränkt über eine gemeinsame Sprache ver-
fügen, unterstützt die Website die Vermittlung von abstrakten 
und komplexen Sachverhalten. Weitergehende Informationen 
können präzise ausgewählt, dem konkreten Beratungsbedarf 
entsprechend zusammengestellt und anschließend ausge-
druckt und weitergegeben werden. Die Website möchte Un-
terstützung bei der Beratung besonders vulnerabler Migra- 
tionsgruppen bieten. Studien zeigen, dass in vielen Herkunfts-
ländern der Zugang zum Wissen über die verschiedenen  
Aspekte der sexuellen Gesundheit eingeschränkt und nicht 
immer Gegenstand der Schulbildung ist. Mangelnde Kennt-
nisse über körperliche Vorgänge und sexuelle Handlungen 
können zu Ängsten und Unsicherheiten führen. Zanzu hilft 
dabei, diese Ängste und Unsicherheiten in Beratungs- und  
Behandlungssituationen abzubauen und fördert den Wissens-
erwerb im Bereich sexueller Gesundheit.

Qualitätssicherung und -weiterentwicklung
Der Bedarf an einer derartigen Website wurde durch Inter-
views mit Expertinnen und Experten in Deutschland und Bel-
gien ermittelt. Feedback zu Inhalten und Darstellungen wur-
de durch die belgische Partnerorganisation Sensoa bei den 
entsprechenden Migrationsgruppen direkt eingeholt und ein-
gearbeitet, um die Akzeptanz der Seite bei der jeweiligen Ziel-
gruppe sicherzustellen. In der nächsten Zeit wird eine Eva- 
luation der Pilotphase durchgeführt, deren Ergebnisse in die 
Weiterentwicklung einfließen werden. Die Website wurde  
am 25. Februar 2016 im Rahmen einer Konferenz der Fachöf-
fentlichkeit vorgestellt. Die bisherigen Rückmeldungen aus 
Fachkreisen wie der Ärzteschaft und den Wohlfahrtsverbän-
den sind ausgesprochen positiv. Bisher verzeichnet die Web-
site rund 560.000 Besucherinnen und Besucher (Stand: 09. Mai 
2016). 

literatur bei der Verfasserin
angeliKa hessling, Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (BZga), 
Maarweg 149–161, 50825 Köln, www.zanzu.de, Materialbestellungen zu 
zanzu: fax-nr.: (02 21) 89 92 257
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dirK GanseFort, FeliCitas JunG 

Fachtag Gesundheit männer! 
am 9. dezember 2015 in Bremen
Was eröffnet Männern – vor allem denen mit niedrigem sozio-
ökonomischem Status (SES) – den Zugang zu Gesundheits- 
förderung und Prävention? Dies war die zentrale Frage des 
Fachtags »Gesundheit Männer!«, veranstaltet vom Runden 
Tisch Männergesundheit im Gesundheitsamt Bremen. Das 
neue Präventionsgesetz fordert die Akteure in Gesundheits-
förderung und Prävention auf, den besonderen Bedürfnissen 
von Männern (und Frauen) Rechnung zu tragen. Gerade Män-
ner mit niedrigem SES werden am wenigsten von entspre-
chenden Aktivitäten und Angeboten erreicht, obwohl ihre  
Lebenserwartung die kürzeste in Deutschland ist. Teilneh-
mende waren Expertinnen und Experten aus Wissenschaft 
und Praxis. Die Gesundheitswissenschaftlerin Anne Starker, 
Mitarbeiterin des Robert Koch-Instituts, skizzierte auf Grund-

lage des Berichts zur gesundheitlichen Lage der Männer in 
Deutschland Handlungsfelder der Gesundheitsförderung und 
Prävention. Dazu zählen die Entwicklung männergerechter 
Kommunikation und Angebote, die Berücksichtigung der Le-
benswelt und der Adressaten bei der Planung und Durchfüh-
rung männerspezifischer Angebote sowie die Erforschung 
von Einflussfaktoren auf Gesundheit und Gesundheitsver- 
halten von Männern. Sie wies darauf hin, dass geschlechter- 
gerechte Maßnahmen sowie konkrete Strategien zu deren 
Entwicklung weitgehend fehlen. Wünschenswert wäre eine 
Sensibilisierung für die Frage, was Männer gesund hält.

Dirk Gansefort, wissenschaftlicher Mitarbeiter am BIPS Bre-
men, nahm Bezug auf die aktuelle Veröffentlichung des Jun-
gen- und Männergesundheitsberichtes Baden-Württemberg. 
Er wies darauf hin, dass Studienergebnisse auch für Männer 
ein vielfältiges Interesse an primärpräventiven Maßnahmen 
belegen. Neue Medien, zum Beispiel (Smartphone-Apps), 
könnten für männergerechte Kommunikation genutzt werden. 
Zur Weiterentwicklung der Männergesundheitsförderung 
würde sich die Einbettung in regionale Gesundheitskonferen-
zen anbieten, auch, um wie beim Runden Tisch Männerge-
sundheit, die Vernetzung der Akteure zu stärken.

Professor Toni Faltermaier, Europa-Universität Flensburg, plä-
dierte für eine subjektwissenschaftliche und salutogenetische 
Perspektive auf die Gesundheit von Männern. Anhand von 
Forschungsergebnissen zu Einflussfaktoren auf die Gesund-
heit von Männern – wie Stressfaktoren, Risikoverhalten sowie 
Gesundheitsressourcen – ging er auf das Gesundheitsver-
ständnis von Männern ein. Demnach haben Männer positive 
und differenzierte Konzepte von Gesundheit. Sie betonen je-
doch im Vergleich zu Frauen stärker die Leistungsfähigkeit 
und körperliche Aspekte. Männer setzen gesundheitliche Zie-
le allerdings weniger in Handeln um, da andere Ziele für sie 
prioritär sind. Erreicht werden können Männer vor allem in für 
sie relevanten Settings wie Betrieb, Sportvereine, Kommune. 
Ebenso können sie in kritischen Übergangsphasen des Le-
benslaufs positiv für ihre Gesundheit motiviert werden. Ihr 
Wissen und ihre Kompetenzen sollten genutzt und eine Mora-
lisierung von gesundheitsbewussten Verhalten vermieden 
werden. 

diskussionsergebnisse
Die Podiumsdiskussion der Bremer Akteure aus der Praxis 
männerspezifischer Gesundheitsförderung und Prävention 
gab zudem interessante Einblicke in die Praxis. Als Diskussions-
ergebnis konnten die folgenden Erfolgsfaktoren für gesund-
heitsfördernde Projekte mit Männern herausgestellt werden:

»  gute Vernetzung der Beteiligten im Stadtteil
»  persönliche und direkte Ansprache der Adressaten
»  Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen
»  Eingehen auf kulturelle Besonderheiten von Communities  
 (zum Beispiel Tabus)
»  Beteiligung muttersprachlicher Multiplikatorinnen und
 Multiplikatoren
»  Förderung des Vertrauens in eigene Stärken
»  Vermittlung von Gesundheitsthemen nebenbei oder 
 in andere Themen eingebettet
»  Spaß bei der Teilnahme
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erster landespsychiatrieplan  
für niedersachsen 
Mit der Psychiatrie-Enquete 1975 hat sich die Lage der psych-
iatrischen Versorgung in Deutschland grundlegend verändert 
und durch viele Aktivitäten verschiedenster Initiativen die 
Wahrnehmung psychisch erkrankter Menschen in der Bevöl-
kerung verbessert. Auch wenn sich in den letzten Jahren die 
Versorgungsstrukturen weiter ausdifferenziert haben, muss – 
auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – die 
Passgenauigkeit des Systems überprüft und auf Schwächen 
und Lücken hin untersucht werden. Hierzu wurde am 30. Mai 
2016 der in der Koalitionsvereinbarung von SPD und Grünen 
geforderte Landespsychiatrieplan für Niedersachsen im Rah-
men einer Veranstaltung von der Sozial- und Gesundheitsmi-
nisterin Cornelia Rundt vorgestellt. 

erstellung des Psychiatrieplanes
Seit 2014 haben 34 Expertinnen und Experten, die als »Fach-
kommission Landespsychiatrieplanung« vom Niedersächsi-
schen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
benannt wurden, an der Erstellung dieses Planes mitge- 
wirkt. Sofern keine Daten jüngeren Datums vorlagen, stammt 
die Datenbasis für die Ist-Analyse aus dem Jahr 2013. Es wur-
den fachlich-ethische Grundsätze formuliert, die für alle am 
System Beteiligten als Leitlinien ihres Verhaltens und Han-

delns dienen sollen. Die Grundlage des Landespsychiatrie-
plans Niedersachsen stellt die UN-Behindertenrechtkonven-
tion, die UN-Kinderrechtskonvention und Artikel 35 der Char-
ta der Grundrechte dar. 

entwicklung von handlungsempfehlungen nach  
Lebensaltersstufen
Ziel des Psychiatrieplanes soll sein, Handlungsempfehlungen 
und daraus abgeleitet Handlungsfelder zu identifizieren und 
– angelegt auf die nächsten 10 Jahre – umzusetzen. Hierzu 
wurde das Versorgungssystem nach Lebensaltersstufen be-
trachtet und analysiert. Als Strategie für die kommenden Jah-
re wird vorgeschlagen, nicht mehr flächendeckend nach glei-
chem Muster zu agieren, sondern bedarfsgerechte Lösungen 
– angepasst an die einzelnen örtlichen Gegebenheiten – zu 
entwickeln. Zentral wird im Landespsychiatrieplan heraus- 
gestellt, dass der Zugang zum Hilfesystem überall, gerade 
auch in ländlichen Gegenden, einfach gestaltet sein muss und 
der Grundsatz »ambulant vor stationär« weiterhin konsequent 
verfolgt werden soll. Um eine wohnortnahe Versorgung für  
alle Lebensaltersstufen zu gewährleisten, müssen die sekto-
renübergreifende Kooperation gefördert und gemeindepsy-
chiatrische Zentren etabliert werden. Die Heterogenität der 
niedersächsischen Strukturen macht es notwendig, Lösungen 
zu erarbeiten, die den örtlichen Gegebenheiten Rechnung 
tragen. Für das Handlungsfeld der Partizipation und Selbst- 
hilfe wird unter anderem empfohlen, die trialogische Hand-
lungsweise weiterzuentwickeln und die Beteiligung in regio-
nalen sowie überregionalen Gremien zu fördern. Hierzu ge-
hört auch die Einbeziehung von Angehörigen und Betroffenen 
in die Forschung und die Entwicklung von Modellen zur Ver-
ringerung von Zwang. 
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie auch in der Er-
wachsenenpsychiatrie wird ein Schwerpunkt auf die Präven- 
tion gelegt. Hierbei ist die Vernetzung von beteiligten Stellen 
enorm wichtig, um eine frühzeitige Erkennung und Behand-
lung zu ermöglichen, schwere Krankheitsverläufe abzuwen-
den und Chronifizierungen zu vermindern. Um die Funktions-
fähigkeit der Sozialpsychiatrischen Dienste in den Kommu- 
nen zu gewährleisten, muss deren Arbeit an beschriebenen 
Aufgabenfeldern ausgerichtet und die Personalgewinnung  
sichergestellt werden. In der Versorgung älterer Menschen 
sollte unterschieden werden zwischen demenziellen und psy-
chiatrischen Erkrankungsbildern und die Zusammenarbeit 
mit Hausärztinnen und Hausärzten als erste Anlaufstelle soll-
te ausgebaut werden. Da der gerontopsychiatrische Bereich 
in Niedersachsen am wenigsten ausdifferenziert ist, werden 
hier vielfältige Handlungsbedarfe für eine Versorgungsver-
besserung gesehen. Die Erarbeitung von Leitlinien für eine 
gendergerechte und kultursensible Versorgung wird angera-
ten.

Eine Zusammenfassung sowie eine ausführliche Berichtsver-
sion des Landespsychiatrieplans können im PDF-Format her-
untergeladen werden unter: 

www.ms.niedersachsen.de/download/107617/Landespsychi-
atrieplan_Niedersachsen_Zusammenfassung_.pdf

www.ms.niedersachsen.de/download/107645/Bericht_zum_
Landespsychiatrieplan_Niedersachsen.pdf

anschrift siehe impressum

Als Wünsche für die zukünftige Arbeit im Bereich der männer-
gerechten Gesundheitsförderung und Prävention wurden vor 
allem längerfristige Perspektiven mit ausreichender Finanzie-
rung benannt, um nachhaltige Effekte erzielen zu können. 
Männer mit niedrigem SES benötigten Förderungen (statt  
Forderung), die deren Lebenssituation und -welt berücksich-
tigen. Die psychische Gesundheit – ein bei Männern häufig 
vernachlässigter Faktor – spielt dabei eine wichtige Rolle.

literatur bei der Verfasserin und dem Verfasser
feliciTas Jung, freie hansestadt Bremen, gesundheitsamt, 
sozialmedizinischer dienst, horner straße 60–70, 28203 Bremen, 
e-Mail: felicitas.jung@gesundheitsamt.bremen.de
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ehealth – Lösungen für eine bessere Gesundheits- 
versorgung
Gleich, ob in städtischen Ballungsgebieten oder in ländlich ge- 
prägten Regionen: Informations- und Kommunikationstech-
nologien können die Gestaltung von Versorgungsprozessen 
sowie die patientenzentrierte Vernetzung der im Gesund-
heitswesen tätigen Akteure unterstützen. Die zunehmende 
Interdisziplinarität der an der Versorgung Beteiligten sowie 
die Distanzen zwischen Versorgenden erfordern qualitativ 
hochwertige Lösungen. So spielt beispielsweise ein sektoren-
übergreifendes Entlassmanagement eine bedeutende Rolle. 
Es gilt nicht nur, die nachbehandelnden Ärztinnen und Ärzte 
rechtzeitig zu informieren, sondern auch weitere an der Ver-
sorgung Beteiligte müssen in den Kommunikationsprozess 
eingeschlossen werden. eHealth-Lösungen können hier, un-
abhängig von Zeit und Raum, nutzbringend für die Versorge-
rinnen und Versorger und vor allem auch für die Patientinnen 
und Patienten eingesetzt werden.

allgemeine informationen
Bis zum 5. August 2016 sind alle Verbände, Institutionen, Initi-
ativen, Unternehmen, Einzelpersonen und Fachleute aus den 
Bereichen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförde-
rung sowie aus dem Bereich eHealth eingeladen, sich online 
unter www.gesundheitspreis-niedersachsen.de zu bewerben. 
Das Preisgeld beträgt insgesamt 15.000 Euro und wird mit je-
weils 5.000 Euro auf die drei Kategorien aufgeteilt. Eine fach-
kundige Jury ermittelt je Preiskategorie das beste Projekt. Die 
Preisverleihung findet am 28. November 2016 im Alten Rat-
haus in Hannover statt.

anschrift siehe impressum

Janna stern, niCole temPel

neustart der landesvereinigung für  
Gesundheit Bremen e.V. in Zusammen- 
arbeit mit der lVG & aFs 
Fast drei Jahre musste die projektbezogene Arbeit in der Ge-
schäftsstelle der Landesvereinigung für Gesundheit Bremen  
e. V. (LVG Bremen) aufgrund fehlender Mittel ruhen. Doch im 
Hintergrund waren die Mitglieder des Vereins gemeinsam mit 
der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für So-
zialmedizin Niedersachsen e. V. (LVG & AFS) weiterhin aktiv, 
um eine Möglichkeit zur Fortführung der öffentlichen Akti- 
vitäten der LVG Bremen zu finden. Und dies mit Erfolg! Mit 
neuen Strukturen, an einem neuen Ort und mit neuen Projek-
ten konnte die LVG Bremen ihre Tätigkeiten Mitte des Jahres 
2015 wieder aufnehmen.

Kommunales
PatriZia rothoFer, Brit ta riChter

ausschreibung des 6. niedersächsischen 
Gesundheitspreises
Bereits zum sechsten Mal schreiben das Niedersächsische Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, das 
Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr, die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, die Apo-
thekerkammer Niedersachsen sowie die AOK – Die Gesund-
heitskasse für Niedersachsen gemeinsam den Niedersäch- 
sischen Gesundheitspreis aus. Ziel der Ausschreibung ist, der 
innovativen Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung 
und Gesundheitsförderung in Niedersachsen besondere Be-
deutung beizumessen, um langfristig eine hohe Versorgungs-
qualität zu fördern. Die Resonanz auf die vergangenen fünf 
Ausschreibungen war groß: 331 Projekte hatten sich bewor-
ben und 23 Projekte wurden in insgesamt 15 Kategorien mit 
dem Niedersächsischen Gesundheitspreis prämiert. Auch in 
diesem Jahr werden in folgenden Preiskategorien innovative 
Ansätze gesucht:

der kleine unterschied! Geschlechterspezifische 
Gesundheitsversorgung und -förderung
Sind Frauen und Männer anders krank? Werden Gesundheits-
förderungs- und Präventionsangebote geschlechterspezifisch 
ausgerichtet? Epidemiologische Studien zeigen eine unter-
schiedliche Geschlechterverteilung bei verschiedenen Erkran-
kungen. Frauen bekommen zum Beispiel im Vergleich zu 
Männern doppelt so häufig die Diagnose Depression. Haben 
Männer weniger Depressionen oder werden diese nur nicht 
erkannt? Der Herzinfarkt wird überwiegend als Männerkrank-
heit angesehen. Das führt dazu, dass vorwiegend die männ- 
lichen Symptome bekannt sind. Diese Unterschiede stellen 
besondere Anforderungen an die Ausgestaltung von Gesund-
heitsversorgungs- und Gesundheitsförderungsangeboten. Es 
geht um Projekte, die geschlechterspezifische Unterschiede 
bei Diagnostik und Therapie berücksichtigen. Außerdem geht 
es um Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekte, die 
gendersensibel vorgehen.

Chronische erkrankungen besser versorgen –  
Lebensqualität fördern
Mehr und mehr wird in jedem Lebensalter das Krankheits- 
geschehen durch chronische Erkrankungen bestimmt. Dazu 
gehören Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs- 
erkrankungen. Neben der zunehmenden Betroffenheit jün- 
gerer Menschen führt auch Multimorbidität bei Älteren, be-
dingt durch chronische Erkrankungen, zu einem umfassen- 
deren Versorgungsbedarf. Die Patientinnen und Patienten 
werden während ihres Krankheitsverlaufs durch verschiedene 
Leistungserbringende im Gesundheitswesen versorgt. Hier-
bei sind die Versorgungsstrukturen und Prozesse nicht im- 
mer optimal aufeinander abgestimmt. Zudem sind Angebote 
zum Patientenselbstmanagement oftmals wenig bekannt 
und koordiniert. Innovative Ansätze zur Stärkung der Interdis-
ziplinarität und Förderung des Selbstmanagements bei chro-
nischen Erkrankungen mit dem Ziel, die Lebensqualität der 
Betroffenen langfristig zu erhalten, sollen prämiert werden.
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kooperation der beiden Landesvereinigungen
Da es bereits in der Vergangenheit mehrere gemeinsame Pro-
jekte zwischen der LVG Bremen und der LVG & AFS gab, wuchs 
hieraus die Idee, ein neues Kooperationsprojekt zu entwickeln 
und damit auch Bremen und Bremerhaven erneut als Stand-
orte für Gesundheitsförderung und Prävention zu gewinnen. 
Finanziert durch die AOK Bremen / Bremerhaven führen die 
beiden Landesvereinigungen von Mitte 2015 bis Mitte 2018 
das Projekt »Gesunde Quartiere in Bremen und Bremerhaven« 
durch. Darüber hinaus können mit finanzieller Unterstützung 
durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) auch erneut Regionalkonferenzen der Reihe »Gesund 
und aktiv älter werden« sowie Aktivtäten im Rahmen der »Ko-
ordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit« umge-
setzt werden. 

an »altes« anknüpfen und »neues« aufbauen
Auch wenn es die LVG Bremen schon seit 2005 gibt, bestand 
nach der dreijährigen Ruhephase zunächst ein großer Teil der 
Arbeit darin, an vorhandene Kontakte anzuknüpfen und neue 
aufzunehmen, Bedarfe zu ermitteln sowie Schwerpunktthe-
men für die weitere Arbeit zu identifizieren. Erste Aktivitäten 
konnten bereits angestoßen werden: So konnte das Präven-
tionsgesetz mit vielen Akteuren aus dem Land Bremen disku-
tiert werden, eine Regionalkonferenz der Veranstaltungsreihe 
»Gesund und aktiv älter werden« der BZgA umgesetzt wer-
den, und eine weitere ist für September 2016 bereits in Pla-
nung. Die LVG Bremen gibt einen Online-Newsletter zur »So-
zialen Lage und Gesundheit« heraus, beteiligt sich aktiv in 
verschiedenen Netzwerkstrukturen  und ein Projekt zur Qua-
litätsentwicklung am Beispiel der Adipositasprävention in Ki-
tas ist bereits abgeschlossen. 

Schwerpunktprojekt: Gesunde Quartiere in Bremen und 
Bremerhaven
Für das Land Bremen verdeutlicht der Bremer Armuts- und 
Reichtumsbericht gesundheitliche Unterschiede zwischen so-
zial benachteiligten und privilegierten Wohnvierteln. So wird 
beispielsweise eine vergleichsweise vorzeitige Sterblichkeit in 
benachteiligten Stadtteilen wie Gröpelingen, Osterholz und 
für die Vahr belegt. Ebenfalls sind relevante gesundheitsbezo-
gene Unterschiede zwischen der Stadt Bremen und Bremer-
haven erkennbar. Gesundheitsförderung im Stadtteil gewinnt 
somit zunehmend an Bedeutung, da hier die Möglichkeit  
besteht, eine Vielzahl der dort lebenden Bewohnerinnen und 
Bewohner zu erreichen. Der Stadtteil bietet zahlreiche ge-
sundheitsrelevante Strukturen, Handlungsfelder und Settings 
wie Kindertagesstätten, Häuser der Familie oder Schulen, die 
gute Anknüpfungspunkte darstellen, um sektorenübergrei-
fend gesundheitsfördernde Maßnahmen und Strategien zu 
entwickeln. Mit dem Projekt »Gesunde Quartiere in Bremen 
und Bremerhaven« wird deshalb das Ziel verfolgt, Gesundheit 
gemeinsam mit den Menschen und Akteuren im Quartier, 
zum Beispiel aus den Bereichen Bildung, Gesundheit, Quar-
tiersmanagement, Soziales, Sport, Politik und Wohnungsbau 
zu denken, um gesundheitliche Maßnahmen in die eigene  
Arbeit zu integrieren. In einem ersten Schritt wurde eine Be-
standserhebung durchgeführt, die soziallagenbezogenen 
Problemlagen zusammenstellt, bereits vorhandene (gesund-
heitsbezogene) Aktivitäten in den Quartieren aufzeigt, Akteu-
re und Netzwerkstrukturen beleuchtet und mögliche An-
knüpfungspunkte herausstellt. Auf dieser Basis sollen nun 
einerseits erste Quartiere für vertiefende Diagnoseworkshops 

uta maerCKer

landesgesundheitskonferenz und 
Präventionsgesetz in thüringen
Mit dem Regierungswechsel in Thüringen Ende des Jahres 
2014 wurde seitens des Thüringer Ministeriums für Arbeit,  
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie das Ziel entwickelt, 
den Thüringer Gesundheitszieleprozess unter Beteiligung aller 
dort agierenden Akteure zu einer Landesgesundheitskonfe-
renz weiterzuentwickeln. 

aufgaben der Landesgesundheitskonferenz
Die Landesgesundheitskonferenz (LGK) agiert künftig als insti-
tutionalisiertes Beschlussgremium für Gesundheitsziele und 
gesundheitspolitische Empfehlungen. Sie berät zu Fragen der 
gesundheitlichen Lebensbedingungen, der gesundheitlichen 
Versorgung sowie der gesundheitlichen Lage der Bevölke-
rung mit dem Ziel der Koordination und Vernetzung. In der 
LGK sind Leistungserbringer, Sozialversicherungsträger, Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege, Institutionen der 
Wirtschaft und der Arbeitnehmerschaft, die Selbsthilfe, Ein-
richtungen der Gesundheitsvorsorge und des Patientenschut-
zes, Institutionen der Wissenschaft sowie Mitglieder der Lan-
desregierung vertreten. Durch die Etablierung einer Landes- 
gesundheitskonferenz als ständige Institution und als Fach-
veranstaltung in Thüringen soll eine neue Kultur des verbind-
lichen gemeinsamen Handelns im Bereich Gesundheitsförde-
rung und Prävention entwickelt werden. In ihrer Funktion als 
Koordinierungsstelle für den Thüringer Gesundheitszielepro-
zess wurde die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 
Thüringen e. V. – AGETHUR von der Landesregierung damit 
beauftragt, ein Konzept für eine Landesgesundheitskonferenz 
unter Berücksichtigung der im Gesundheitszieleprozess ent-
standenen Strukturen zu entwickeln. 

verknüpfung von Landesgesundheitskonferenz und 
Landesrahmenvereinbarung
Das im Sommer 2015 vom Bund verabschiedete Präventions-
gesetz fordert die gesetzliche Kranken-, Pflege-, Unfall- und 
Rentenversicherung auf, auf Landesebene gemeinsam mit 
dem Land und unter Beteiligung der Kommunalen Spitzen-

und darauf aufbauende Aktivitäten in den Blick genommen 
werden. Andererseits soll mittels landesweiter Aktivitäten das 
Thema Gesundheit verstärkt in den Fokus gerückt und der Aus-
tausch der Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sektoren- 
und stadtteilübergreifend gefördert werden.

ausblick
Die LVG Bremen steht somit vor vielen neuen Aufgaben und 
Herausforderungen, kann aber gleichzeitig auch an bewährte 
Kooperationsbeziehungen sowie Strukturen anknüpfen. Es 
wäre wünschenswert, das Thema »Gesundheitliche Chancen-
gleichheit« insgesamt und vor allem vor dem Hintergrund des 
Armuts- und Reichtumsberichts im Land Bremen voranzu-
bringen und bestehende Netzwerke und Strukturen in ihrer 
Arbeit mit Blick auf das Thema Gesundheit weiter zu stärken 
und zu unterstützen. 

anschrift siehe impressum 
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verbände und der Bundesagentur für Arbeit eine Landesrah-
menvereinbarung auf der Grundlage von § 20f SGB V abzu-
schließen. Im Jahresverlauf 2015 trat man von Seiten des Lan- 
des an die AGETHUR mit der Bitte heran, das Konzept der Lan-
desgesundheitskonferenz mit der vom Gesetzgeber geforder-
ten Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung des Präven- 
tionsgesetzes zu verknüpfen. Das sich aus den Trägern der 
Landesrahmenvereinbarung zusammensetzende Gremium 
soll künftig im Austausch mit den Gremien der Landesgesund-
heitskonferenz stehen. Bei der Umsetzung der Landesrah-
menvereinbarung sollen die Gesundheitsziele des Freistaats 
Thüringen Berücksichtigung finden. Gleichzeitig können die 
Träger der Landesrahmenvereinbarung Empfehlungen an die 
Gremien der Landesgesundheitskonferenz aussprechen. Die 
Landesgesundheitskonferenz bietet jedoch auch Raum, weit 
über das Sozialversicherungsmaß hinaus Themen zu bearbei-
ten, wie zum Beispiel kommunale Rahmenbedingungen für 
Gesundheitsförderung, die auch wieder Einfluss auf die  
Wirksamkeit der Aktivitäten im Rahmen der Landesrahmen-
vereinbarung haben können. Um diese Verknüpfung zu ver-
deutlichen, unterzeichneten die gesetzlichen Krankenkassen, 
die Träger der Unfall- und Rentenversicherung sowie das Land 
am 7. April 2016 die Landesrahmenvereinbarung im Rahmen 
der ersten Landesgesundheitskonferenz in Thüringen. Die 
Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt- 
Thüringen, ist der Landesrahmenvereinbarung beigetreten. 
Ein Beitritt der Kommunalen Spitzenverbände wird aktuell 
vorbereitet. Für beide Prozesse braucht es eine entsprechen-
de Koordination. Hierzu wurde mit Jahresbeginn 2016 jeweils 
eine Geschäftsstelle für die Landesgesundheitskonferenz und 
die Umsetzung der Landesrahmenvereinbarung in Träger-
schaft der AGETHUR aufgebaut. Die Aufgaben der Geschäfts-
stellen beinhalten Koordination, Fachberatung, Qualitätssiche-
rung, Berichterstattung und Gremienarbeit. Beide Geschäfts- 
stellen arbeiten eng zusammen. 

literatur bei der Verfasserin
uTa maeRcKeR, landesvereinigung für gesundheitsförderung thüringen e.V. – 
agethur –, Carl-august-allee 9, 99423 Weimar, e-Mail: maercker@agethur.de

elKe hotZe, Katharina KaPsCh, sandra FalKson

die rolle der senioren- und Pflegestütz-
punkte im Projekt Fidem
Zurzeit leben in Deutschland etwa 1,5 Millionen Menschen 
mit Demenz. Viele werden in ihrem häuslichen Kontext durch 
Angehörige betreut oder leben allein. Die Hausärztinnen und 
Hausärzte spielen in der Versorgung dieser Menschen eine 
zentrale Rolle, da sie bei Verdacht auf Demenz meist zuerst 
kontaktiert werden und weil von hieraus frühzeitig Informa-
tionen und weitere niedrigschwellige Beratungs- und Betreu-
ungsangebote vermittelt werden können. Diese können zu 
einer Aufrechterhaltung der Alltagskompetenz und zur Ver-
besserung der Lebensqualität von Menschen mit Demenz 
und ihren Angehörigen beitragen. Basierend auf dieser Grund-
idee und den positiven Ergebnissen einer ersten Projektphase 
in der Region Braunschweig (2009 bis 2012) war das Ziel des 
Projektes FIDEM Niedersachsen (Laufzeit 2013 bis 2016), in an-
deren Regionen eine Netzwerkbildung um Hausarztpraxen 
herum zu initiieren und zu verstetigen. Netzwerkpartnerinnen 

und -partner sind neben den Hausärztinnen und Hausärzten 
weitere Akteure wie niedrigschwellige Betreuungs- und Ent-
lastungsangebote, demenzspezifische Ergotherapie, Pflege-
beratung sowie Selbsthilfe. Die Initiierung und anfängliche  
Koordination der Netzwerke wird in allen drei Modellregionen 
(Lüneburg, Osterode und Grafschaft Bentheim) durch Mitar-
beiterinnen der jeweiligen Senioren- und Pflegestützpunkte 
Niedersachsen (SPN) durchgeführt. Die Bedingungen einer  
solchen Netzwerkbildung sowie die Rolle der SPN im Kontext 
der Netzwerkarbeit war unter anderem Gegenstand der wis-
senschaftlichen Begleitforschung des Projektes. Hierzu wur-
den die Mitarbeiterinnen zu drei Erhebungszeitpunkten in 
Form von leitfadengestützten Einzel- und Gruppeninterviews 
zu ihren Erfahrungen befragt. Wesentliche Befunde werden 
hier zusammenfassend dargestellt. 

SPn als zentrale koordination
Die Wahl der SPN als zentrale Koordinationsstellen für die Ver-
breitung und Verstetigung von FIDEM- Netzwerken hat viele 
Vorteile. So können die Mitarbeiterinnen für die Netzwerk- 
bildung bereits auf etablierte Strukturen in den einzelnen Re-
gionen zurückgreifen. Es bestehen zudem ein großer Wissen-
spool bezüglich regionaler Unterstützungsangebote sowie 
eine gut gefestigte Vertrauensbasis zwischen den einzelnen 
Akteuren, besonders zwischen den Akteuren aus dem Feld 
der niedrigschwelligen Betreuungsangebote und der Pflege-
beratung. Im Sinne einer Win-Win Situation betrachten die  
Koordinatorinnen die durch FIDEM geschaffene Möglichkeit,  
ihren Klientinnen und Klienten vor Ort ein konkretes Angebot 
einer Betreuung unterbreiten zu können. Dies führe wieder-
um zu einer Zunahme an Bekanntheit des SPN sowie auch zu 
einer steigenden Inanspruchnahme. 

herausforderungen
Ein Netzwerk unterschiedlicher Akteure rund um das Thema 
Demenz zu initiieren und dauerhaft zu etablieren stellt eine 
komplexe Aufgabe dar. Die Netzwerkpartnerinnen und -part-
ner sind jeweils in eigene Arbeitsprozesse eingebunden, so 
dass kaum zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen. Darü-
ber hinaus existieren auch konkurrenzhafte Beziehungen zwi-
schen einzelnen Akteuren, zumindest jedoch unterschiedliche 
Schwerpunkte in den Interessen, die zunächst überwunden 
werden müssen. Alle Koordinatorinnen berichten daher von 
einem erhöhten Zeitaufwand, der besonders in der Anfangs-
phase für die Netzwerkarbeit aufgewendet werden muss. Im 
Verlauf des Projektes hat sich auch gezeigt, dass die ursprüng-
liche Idee, dass sich die Koordinatorinnen sukzessive wieder 
aus der konkreten Netzwerkarbeit zurückziehen können und 
die Netzwerke selbstständig weiterarbeiten, nicht immer ge-
lingt. So scheint zumindest bei einigen Netzwerken eine län-
gerfristige Begleitung notwendig zu sein. Andere Beispiele, wie 
die Organisation eines Demenz-Cafés, zeigen wiederum krea-
tive Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Idee. Insgesamt zei-
gen die Erfahrungen, dass eine Verstetigung der FIDEM-Idee 
durch die Unterstützung der SPN gelingen kann. Sie ist im Sin-
ne des Care-Managements als eine zentrale Aufgabe der SPN 
anzusehen. Es braucht jedoch sowohl zeitliche Ressourcen als 
auch methodische Unterstützung, wenn eine kontinuierliche 
Verselbstständigung der Netzwerkarbeit gelingen soll. 

literatur bei der Verfasserin
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Zwischen teddybär und super- 
mann − Was eltern über Jungen 
wissen müssen

Das Werk des Herausgebers, der selbst 
in der Jungen- und Männerarbeit in  
Zürich tätig ist, versteht sich als ressour-
cenorientierter Ratgeber für Eltern im 
Umgang mit ihren Söhnen. Anspruch 
des Buches ist, aus unterschiedlichen 
Perspektiven der Jungenarbeit Einblicke 
in die Lebenswelten von Jungen zu ge-
ben. Grundlagen für ein Verständnis von 
Söhnen und Anregungen zum Auspro-
bieren neuer Wege im Umgang mit  
diesen sollen vermittelt werden – Miss-
erfolge und Aushandlungsprozesse ein-
geschlossen. Die Autorinnen und Auto-
ren thematisieren Entwicklungsaufga- 
ben und deren Bedeutung, Gefühle,  
Herausforderungen in den Lebenswel-
ten sowie Risikofaktoren (Gewalt, Subs-
tanzkonsum) im Leben von Jungen aus 
den Blickwinkeln ihrer Arbeitsbereiche. 
Obwohl die Vielfältigkeit von Jungen 
und ihren Lebenswelten allen bewusst 
ist, schränkt der Herausgeber ein, dass in 
diesem Buch von Jungen aus dem Mit-
telstand und dem deutschsprachigen 
Kulturkreis ausgegangen wird. Empfeh-
lenswert ist das klar gegliederte und an-
wendungsorientierte Buch mit Tipps 
und Checklisten für Eltern, aber auch für 
pädagogisches Personal aus dem Bil-
dungsbereich und der Jugendarbeit. In 
einigen Passagen hat das Buch aller-
dings einen sehr apellartigen und dog-
matischen Charakter. (sts)

lu DecuRTis (hRsg.): Zwischen teddybär und super-
mann – Was eltern über jungen wissen müssen. 
reinhardt-Verlag, München, Basel, 3. überarbeitete 
auflage, 2016, 176 seiten, isBn 978-3-497-02572-5, 
16,90 euro

»das ist ein Geben und nehmen«. 
eine empirische untersuchung über 
Betriebsklima, reziprozität und 
gute arbeit

Was meinen die Beschäftigten, wenn sie 
von Betriebsklima reden? Es geht um 
die Qualität der sozialen Beziehungen 
bei der Arbeit. Es handelt sich um ein fa-
cettenreiches Phänomen, welchem Kock 
und Kutzner mit der Frage, wovon diese 
Qualität abhängt, differenziert nachge-
hen. Anhand intensiver Betriebsfallstu-
dien werden zwölf zentrale Begriffe her-
ausgearbeitet, die in den Reziprozitäts- 
beziehungen, verstanden als das Geben 
und Nehmen, eine zentrale Schlüssel-
stellung einnehmen. Sie reichen von Au-
torität, Beteiligung, Fairness, Führung 
bis hin zu Macht, Kollegialität, Kommu-
nikation, Vertrauen und Wertschätzung. 
Die Auseinandersetzung mit den Begrif-
fen liefert diverse Anregungen für Ge-
staltungsmaßnahmen. Es wird gezeigt, 
dass sich Betriebsklima nicht kausal er-
klären lässt, sondern dass die betriebli-
chen Akteurinnen und Akteure im Dia-
log selbst herausfinden müssen, worauf 
es in ihrem Betrieb ankommt. Es geht 
darum, das Handeln der Beteiligten zu 
verstehen und nach dem Sinn der Aus-
tauschbeziehungen zu fragen. Das Buch 
liefert dazu eine komplexe Basis. (cb)

Klaus KocK, eDelgaRD KuTzneR: »das ist ein geben 
und nehmen«. eine empirische untersuchung  
über Betriebsklima, reziprozität und gute  
arbeit. edition sigma, Berlin, 2014, 344 seiten,  
isBn 978-3-8360-8762-9, 24,90 euro    

Wer, wo, wie viele? – Bevölke- 
rung in deutschland 2030

Der Datenreport der Bertelsmann Stif-
tung veröffentlicht die Ergebnisse einer 
neuen Bevölkerungsvorausberechnung 
aller Städte und kreisfreien Städte in 
Deutschland bis zum Jahr 2030. Entge-
gen der Annahme »Wir werden weniger, 
älter und bunter« wird prognostiziert, 
dass die Zahl der Einwohnerinnen und 
Einwohner in Deutschland bis 2030 vor-
aussichtlich nur um 0,7 Prozent abneh-
men wird. Die demografische Entwick-
lung unterscheidet sich jedoch in den 
einzelnen Kommunen stark. Durch die 
differenzierte Darstellung sollen Kommu-
nen darin unterstützt werden, die unter-
schiedlichen Herausforderungen des de- 
mografischen Wandels zu meistern und 
kommunenspezifische Analysen und Pla- 
nungsprozesse anzupassen. (ex)

BeRTelsmann sTifTung (hRsg.): Wer, wo, wie viele? 
Bevölkerung in deutschland 2030. Verlag Bertels- 
mann stiftung, gütersloh, 2015, 183 seiten,  
isBn 978-86793-576-0, 25,00 euro

impu!se 91 | 2016

soziale teilhabe von Kindern  
mit komplexer Behinderung  
in der Kita 

Seit März 2009 ist die Inklusion in 
Deutschland völkerrechtlich verbindlich. 
Durch das vorliegende Buch von Klaus 
Sarimski – Experte für Frühförderung – 
erhalten Lesende einen umfassenden 
Einblick in das Thema der Inklusion von 
Kindern mit komplexen Behinderungen 
im Setting Kita. Der Autor geht unter  
anderem näher auf die Beobachtungen 
einer explorativen Studie ein, die sich 
mit dem sozialen Alltagsgeschehen in 
Gruppen beschäftigt. Ferner werden 
Konzepte und Prinzipien zur Förderung 
der sozialen Teilhabe vorgestellt. Durch 
den strukturierten Aufbau des Buches 
und die zahlreichen Fallbeispiele aus der 
Praxis gelingt es den Lesenden, die Her-
ausforderungen der sozialen Teilhabe 
von Kindern mit komplexen Behinde-
rungen besser zu verstehen. Das Buch 
richtet sich an Angehörige von betroffe-
nen Kindern, Fachpersonal aus Kinder-
tagesstätten und Interessierte. (mm)

Klaus saRimsKi: soziale teilhabe von Kindern  
mit komplexer Behinderung in der Kita. ernst 
reinhardt Verlag, München, 2016, 213 seiten,  
isBn 978-3-49-02588-6, 24,90 euro
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neuroenhancement

Neuroenhancement zielt darauf ab, die 
Leistungsfähigkeit und das Wohlbefin-
den von Menschen durch verschrei-
bungspflichtige Medikamente oder ille-
gale Substanzen zu optimieren. Längst 
zieht sich dieses Phänomen durch breite 
Bevölkerungsgruppen und macht auch 
oder gerade vor hoch qualifizierten 
Menschen, die einem ausgeprägten 
Leistungsdruck ausgesetzt sind, keinen 
Halt. Das Buch gibt einen breiten Über-
blick über die Epidemiologie, skizziert 
Beschaffungswege, beschreibt Motivla-
gen der Nutzenden sowie Folgewirkun-
gen und liefert wichtige Argumente für 
eine gezielte Präventionsarbeit. Sowohl 
Fachleuten als auch interessierten Laien 
werden plastische Einblicke vermittelt, 
indem beispielsweise Fallvignetten zum 
Einsatz kommen. (mp)

oliveR BilKe henTsch, euPhRosyne gouzoulis 
mayfRanK, michael Klein (hRsg.): neuroenhance-
ment. Kohlhammer, stuttgart, 2015, 152 seiten, 
isBn 978-3-17-026101-3, 27,99 euro

engagiert und gesund bleiben

Auf sich und seine Gesundheit achten – 
das ist für alle Menschen wichtig, aber 
ganz besonders Menschen in psychoso-
zialen Tätigkeitsfeldern stellen häufig 
das Wohl der Klientinnen und Klienten 
mehr in den Fokus als das eigene. Doch 
nur, wer sich auch um sich selbst küm-
mert, kann sich auch um andere küm-
mern. Das ist es, was der Autor unter 
»kluger Selbstfürsorge« versteht. Neben 
grundlegenden Bestimmungen zu den 
Themen Gesundheit, Selbstsorge, Salu-
togenese, Sinnhaftigkeit, Resilienz und 
Lebensbalance enthält das Werk viele 
praktische Übungen zu den Themen 
Achtsamkeit, Bewegung und Ernährung, 
Stress, Glück, Gesundheit und Humor, 
die sich gut in den individuellen und  
sozialen Alltag integrieren lassen. Alle 
Übungen sind als zusätzliches Down-
load-Angebot verfügbar. (js)

maTThias lauTeRBach: engagiert und gesund 
bleiben – Kluge selbstsorge in der psychosozialen 
arbeit. BalanCe buch + medien verlag, Köln, 2015, 
199 seiten, isBn 978-3-86739-145-0, 19,95 euro

die Qualitätsentwicklung in  
der Kinder- und Jugendhilfe –  
eine institutionsökonomische 
analyse

Mit der vorliegenden Dissertation analy-
siert der Autor Qualitätsentwicklung in 
den Erziehungshilfen aus ökonomischer 
Sicht. Dabei liefert er im ersten Kapitel 
einen Überblick über relevante Quali-
tätsmodelle. Nachfolgend definiert er 
Hilfen zur Erziehung detailliert und er-
läutert ihre Rahmenbedingungen. Das 
dritte Kapitel setzt sich mit institutions-
ökonomischen Theorien auseinander 
und ermittelt auf Basis dieser die Anrei-
ze für effektives und effizientes Arbei-
ten. Der Transfer dieser Theorien in die 
Kinder- und Jugendhilfe wird im vierten 
Kapitel analysiert. Die Erziehungswis-
senschaften stehen zunehmend unter 
dem Druck, eine reine Marktorientie-
rung in der Kinder- und Jugendhilfe an-
zustreben. Dieses Werk liefert ökonomi-
sche Argumente dagegen. Für auf dieses 
Gebiet spezialisierte Forscherinnen und 
Forscher liefert die umfängliche Disser-
tation detaillierte Informationen. (lo)

maRKus emanuel: die Qualitätsentwicklung in  
der Kinder- und jugendhilfe – eine institutions- 
ökonomische analyse. nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden, 2015, 729 seiten,  
isBn 978-3-8487-2275-4, 149,00 euro

systemische arbeit  
mit multiproblemfamilien

Bei dem vorliegenden Band handelt es 
sich um eine »Best-Of-Sammlung« wich-
tiger Aufsätze der Autorin Marie-Luise 
Conen. Sie betont mit diesem Werk die 
verstärkte Notwendigkeit systemischer 
Denk- und Arbeitsweisen in der sozialen 
Arbeit. Der Blick auf die Fähigkeiten und 
Potenziale von Familien müsse in der  
Arbeit mit Familien wieder an Bedeu-
tung gewinnen, beziehungsweise ver-
teidigt werden. In den vielen Beiträgen 
wird der Leserschaft ein guter Überblick 
über systemische Methoden, strukturel-
le Veränderungen in der sozialen Arbeit 
und aktuelle Herausforderungen im Zu-
sammenhang mit der Arbeit mit Fami- 
lien gegeben. Erklärende Beispiele aus 
der Praxis und entsprechende Grafiken 
runden viele der Beiträge ab. (mc)

maRie-luise conen: Zurück in die hoffnung. 
systemische arbeit mit »Multiproblemfamilien«. 
Carl-auer Verlag, heidelberg, 2015, 292 seiten,  
isBn 978-3-8497-0072-0, 34,00 euro

Jahrbuch sucht 2015

Das Jahrbuch liefert in übersichtlicher 
Form eine Fülle aktueller Fakten und 
Statistiken zum Konsum von Alkohol,  
Tabak, Medikamenten, illegalen Drogen 
und Glücksspiel sowie zu Delikten unter 
Alkohol- und Suchtmitteleinfluss. Zu-
sätzlich beinhaltet es verschiedene Ar- 
tikel zur Versorgung und Rehabilita- 
tion Suchtkranker und greift aktuelle 
und kontrovers diskutierte Themen wie 
»Drug-Checking« – also die chemische 
Prüfung von Substanzen durch die Kon-
sumierenden – und die Stigmatisierung 
alkoholkranker Menschen auf. Es han-
delt sich insgesamt um ein zuverlässi- 
ges Nachschlagewerk, das neben Daten 
auch Anregungen zu Reflexion und Wei-
terentwicklungen bietet. Unter ande-
rem wird darauf hingewiesen, dass das 
in Deutschland im EU-Vergleich niedrige 
gesetzliche Mindestalter den Alkohol-
konsum Jugendlicher begünstigt und 
im Bereich der Drogenpolitik immer 
noch häufig »Glaubenssätze« verbreitet 
werden, statt vorhandene belastbare 
Daten für die Planung präventiver Maß-
nahmen zu nutzen. (bg)

DeuTsche hauPTsTelle füR suchTfagen e. v.  
(hRsg): jahrbuch sucht 2015. Pabst science 
Publishers, lengerich, 2015, 327 seiten,  
isBn 978-3-95853-043-0, 20,00 euro

sozialwissenschaftlich fundierte 
Beratung in Pädagogik, super- 
vision und sozialer arbeit

Katharina Gröning verbindet in ihrem 
Buch die Theorie und Praxis der Bera-
tung. Das Buch will Beraterinnen und 
Beratern ein sozialwissenschaftlich fun-
diertes Prozessmodell für die Beratungs-
praxis näherbringen. Gröning kritisiert, 
dass Beraterinnen und Berater zuneh-
mend »therapeutisiert« sind und einem 
klinischen Modell folgen. Das erste Ka-
pitel des Buches enthält deshalb eine 
Kritik an den modernen Beratungsfor-
maten und deren theoretischem Ver- 
ständnis. Im Folgenden werden wichtige 
Begründerinnen und Begründer zentra-
ler Beratungsformen interviewt, auf die 
berufsethischen Defizite in den sozial-
wissenschaftlichen Berufen eingegan-
gen und die unterschiedlichen Bera-
tungsformate erläutert. Im vierten Kapi- 
tel wird Beratung als wissenschaftlicher 
Prozess mit Hilfe von qualitativen Me-
thoden der interpretativen Sozialfor-
schung dargestellt. (ahk)

KaThaRina gRöning (hRsg.): sozialwissenschaftlich 
fundierte Beratung in Pädagogik, supervision und 
sozialer arbeit. Psychosozialverlag-Verlag, gießen, 
2016, 168 seiten, isBn 978-3-8379-2508-1,  
22,80 euro
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systemische organisations- 
beratung

Die Herausgebenden haben sowohl 
langjährige Erfahrungen in der Beratung 
von Organisationen als auch in der Aus-
bildung von Beraterinnen und Beratern. 
Das vollständig überarbeitete Buch ist in 
sechs Schwerpunkte aufgeteilt: Erklä-
rungsmodelle menschlichen Handelns, 
Grundlagen systemischer Organisations- 
beratung, der Organisationsberatungs-
prozess, der Blick auf das soziale System, 
komplexe Beratungsprozesse und das 
Beratungssystem. Das Handbuch bietet 
sehr viel theoretisches Hintergrundwis-
sen sowie Anregungen für die prakti-
sche Arbeit. Es ist daher gut geeignet für 
Studierende und am Thema »Beratungs-
prozesse in Organisationen« Interessier-
te. (am)

ecKaRD König, geRDa volmeR (hRsg.): handbuch 
systematische Organisationsentwicklung. grund- 
lagen und Methoden. Verlag Beltz, Weinheim, 
Basel, komplett überarbeitete auflage, 2014,  
464 seiten, isBn 978-3-407-36549-1, 49,95 euro

Gesundheitskommunikation im 
gesellschaftlichen Wandel

Der Herausgeberband aus der Reihe 
»Medien und Gesundheit« präsentiert 
Tagungsbeiträge, die das Forschungs-
thema Gesundheitskommunikation im 
Hinblick auf neue Medien, den techni-
schen Fortschritt und die sich verän-
dernde Gesellschaft analysieren. Ein-
gangs werden aus kommunikations- 
wissenschaftlicher und ethischer Sicht 
die theoretischen Zugangswege des 
Forschungsfeldes zum Teil kritisch be-
leuchtet. Im folgenden Abschnitt wird 
der Umgang mit den Themen Eigenver-
antwortung, Organspende und Bewer-
bung verschreibungspflichtiger Medika- 
mente in den Massenmedien beschrie- 
ben. Der Umgang und die Präsenz von 
Gesundheitsthemen und Ratgebern in 
den Online-Medien werden im dritten 
Kapitel behandelt. Im abschließenden 
Teil werden die (un)beabsichtigten Wir-
kungen untersucht, die Gesundheitsin-
formationen bei den Zielgruppen auslö-
sen. (lo)

maRKus schäfeR, oliveR QuiRing, consTanze 
Rossmann, maTThias R. hasTall, eva Baumann 
(hRsg.): gesundheitskommunikation im gesell-
schaftlichen Wandel (Medien und gesundheit). 
nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2015, 
237 seiten, isBn 978-3-8487-2365-2, 39,00 euro

macht und scham in der Pflege

Themen wie Intimität und Verletzlich-
keit sind in der Pflege zum Teil noch mit 
großer Scham besetzt. Die Autorin will 
mit dem Buch dazu beitragen, dass be-
schämende Situationen erkannt werden 
und sensibel damit umgegangen wird. 
Sie gibt einen Überblick über die Bedeu-
tung, Quellen und Formen von Scham  
sowie über die Gefühle in der Pflege.  
Die Beschämung wird sowohl aus Sicht 
des Pflegepersonals als auch aus Sicht der 
Pflegenden dargestellt. Wie können die 
Pflegekräfte selbstbewusster mit Scham-
situationen umgehen? Wie wirken Macht 
und Scham in der Pflege? Diese und wei-
tere Aspekte werden gefühlvoll und im 
Dialog mit den Lesenden beschrieben. 
Fragen zur Selbstreflexion regen dazu an, 
über das eigene Schamempfinden nach-
zudenken und das alltägliche Pflegehan-
deln zu überprüfen. Das Buch richtet sich 
vorrangig an professionelle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in der Pflege sowie 
pflegende Angehörige. (ah) 

caRoline Bohn: Macht und scham in der Pflege. 
Beschämende situationen erkennen und sensibel 
damit umgehen. ernst reinhardt Verlag, München, 
Basel, 2015, 109 seiten, isBn 978-3-497-02510-7, 
19,90 euro

dorsch-lexikon der Psychothera- 
pie und Psychopharmakotherapie

Das Lexikon, das in seiner 1. Auflage er-
schienen ist, fasst zwischen »AA für Ano-
nyme Alkoholiker« und »Zytokinhypo-
these der Depression« alles kompakt 
zusammen, was psychische Störungen 
und Therapieverfahren betrifft. Zentrale 
psychische Störungen und Behandlungs-
verfahren werden in vertiefenden Essays 
ausführlich erläutert und aktuelle Be-
handlungsrichtlinien ebenso einbezo-
gen und aufgeführt wie mehr als 350 
Testverfahren der klinischen Diagnostik. 
Psychopharmaka werden beschrieben 
nach ihren Ordnungskriterien, den Eigen-
schaften und ihrer Anwendung. Durch 
die Auswahl der Autorenschaft des Lexi-
kons werden auch klinische Bezugsdis-
ziplinen umfassend einbezogen und die 
jeweiligen Beiträge mit deren Namen 
versehen. (se)

fRanz PeTeRmann, geRhaRD gRünDeR, maRKus 
anTonius WiRTz, Janina sTRohmeR (hRsg.): 
dorsch-lexikon der Psychotherapie und Psycho-
pharmakotherapie. hogrefe Verlag, Bern, 2016, 
1048 seiten, isBn 978-3-456-85562-2, 59,95 euro

Wie Bindung gut gelingt –
Was eltern wissen sollten

In den ersten Lebensjahren gesammelte 
Bindungserfahrungen prägen das ge-
samte Leben eines Kindes und haben 
Einfluss auf das eigene Beziehungsge-
schehen. Die Autorin fokussiert in ihrem 
Ratgeber auf die Eltern-Kind-Bindung, 
angefangen von der Schwangerschaft 
bis einschließlich des dritten Lebensjah-
res. Thematisiert werden unter anderem 
Herausforderungen, mit denen Eltern 
im Alltag konfrontiert und von denen sie 
gegebenenfalls überfordert sein kön-
nen. Das Buch erklärt beispielsweise 
den Umgang mit kindlichen Regulati-
onsstörungen sowie eine angemessene 
Eltern-Kind-Kommunikation und zeigt 
auf, wie erfolgreiche Bindung gelingen 
kann. Mit einem neuen Verständnis für 
die Eltern-Kind-Beziehung können We-
ge gefunden werden, um den Bedürf-
nissen beider Seiten gerecht zu werden. 
Neben Alltagsbeispielen und anschauli-
chen Illustrationen ergänzen Achtsam-
keitsübungen das inhaltliche Themen-
spektrum. Das vorliegende Buch richtet 
sich vorrangig an Eltern sowie an Perso-
nen, die an der Erziehung beteiligt sind. 
(pr)

ulRiKe anDeRssen-ReusTeR: Wie Bindung gut gelingt. 
Was eltern wissen sollten. schattauer, stuttgart, 
2015, 154 seiten, isBn 978-3-7945-3099-1,  
24,99 euro
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Werkzeugkoffer Gesundheit

Immer mehr Unternehmen, Organisatio-
nen und Verwaltungen investieren in 
die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Das Thema betriebli-
ches Gesundheitsmanagement gewinnt 
hierbei zunehmend an Bedeutung. Das 
vorliegende Werk dient allen aus den 
Bereichen Coaching, Training und Bera-
tung, aber auch innerbetrieblichen Ge-
sundheitsmanagerinnen und Gesund-
heitsmanagern als hilfreiches Praxis- 
handbuch und Nachschlagewerk zur  
Erweiterung des eigenen Repertoires. 
Über 100 erprobte Übungen aus den  
Bereichen körperliche, seelische und so- 
ziale Gesundheit sind übersichtlich und 
gut nachvollziehbar sowohl für die An-
wendung in Gruppen als auch in Einzel-
beratungen dargestellt. Ein ergänzen-
des Download-Angebot für die Tools 
rundet das Praxishandbuch ab und 
macht es selbst für Neulinge in diesem 
Themenbereich leicht anwendbar. (js)

KaTJa coRDTs-sanzenBacheR, KeRsTin golDBecK (hRsg.): 
Werkzeugkoffer gesundheit. erfolgreich als trainer 
und Coach im Bereich Betriebliche gesundheits- 
förderung. Beltz Verlag, Weinheim, Basel, 2015,  
331 seiten, isBn 978-3-407-36571-2, 39,95 euro

soziale organisationen 
wirkungsvoll führen

Die Autoren sind Forscher der Departe-
mente Wirtschaft und Soziale Arbeit  
der Hochschule Luzern. Sie haben sich 
für das Projekt »Fitnessradar für soziale 
Organisationen« zusammengetan und 
sind gemeinsam mit Praktikerinnen und 
Praktikern der Frage nachgegangen,  
wie soziale Organisationen in der Praxis 
strategisch sowie operativ geführt wer-
den können. Das entwickelte Instru-
ment des Fitnessradars basiert auf der 
systemischen Denkweise und fördert 
bei dessen Anwendung die Beachtung 
unterschiedlicher Perspektiven. Es be-
schreibt mehrere Module, die bei der 
Führung sozialer Organisationen Beach-
tung finden sollten, wie zum Beispiel 
das Management verschiedener An-
spruchsgruppen oder die Erfüllung von 
Qualitäts- und Berichtspflichten. (mc)

silvan sTRicKeR, PaTRicK Renz, DonaT KnechT,  
alex löTscheR, WeRneR RieDWeg: soziale Organi- 
sationen wirkungsvoll führen. entwicklung dank 
ganzheitlicher governance – ein fitnessradar. 
nomos Verlag, Baden-Baden, 2015, 200 seiten, 
isBn 978-3-8487-2394-2, 36,00 euro

Führen und leiten in sozialen 
einrichtungen

Das Buch möchte dazu anregen, Füh-
rung als aktiven Gestaltungsraum mit 
vielen Möglichkeiten zu begreifen und 
zu nutzen. Es werden die förderlichen 
Haltungen und Werte in der Führung 
beschrieben, Reflektionen zu Rollen und 
Funktionen von Führung vermittelt. Das 
Buch liefert praktisches und methodi-
sches Handwerkszeug und stellt Instru-
mente dar. Behandelte Themen sind 
zum Beispiel Mitarbeitendenführung 
und Personalmanagement, Organisa-
tions- und Teamentwicklung, Organisa-
tionskulturgestaltung, aber auch Selbst-
fürsorge als Führungskraft. Spannende 
Führungsportraits veranschaulichen den 
Stoff. Übungen und Downloadmaterial 
erleichtern die Arbeit mit dem Buch. Das 
Buch ist geschrieben für Leitungen un-
terschiedlicher Hierarchieebenen in so-
zialen Einrichtungen, für schon lange in 
Leitung Arbeitende und für solche, die 
erst neu eine Leitungsstelle besetzen. Es 
ist aber auch geeignet für Menschen, die 
sich auf eine Leitungsposition vorberei-
ten wollen. Besonders wohltuend ist die 
geschlechtssensible Sprache, die durch-
gängig zur Anwendung kommt. (us)

gaBRiele TeRgeisT: führen und leiten in sozialen 
einrichtungen. BalanCe buch + medien verlag, 
Köln, 2015, 255 seiten, isBn 978-3-86739-087-3, 
39,95 euro

suizide im beruflichen Kontext

Das Erleben eines Suizides im berufli-
chen Alltag kann ein arbeitsbedingter 
Risikofaktor für die psychische Gesund-
heit von Beschäftigten im Gesundheits-
wesen und Rettungsdienst sein. Das 
vorliegende Manual basiert auf einem 
Forschungsprojekt. Ärztliche, therapeu-
tische und pflegerische Beschäftigte 
psychiatrischer Kliniken sowie Mitarbei-
tende aus Rettungsdienst und Feuer-
wehr wurden zum Erleben von Suiziden, 
Bewältigungsstrategien und ihren Wün-
schen nach Unterstützung befragt. Auf 
dieser Grundlage wurde ein Bewälti-
gungskonzept für Einzelne und Teams 
entwickelt. Arbeits- und Gesundheits-
schutz bei psychischen Belastungen 
sind Themen des Grundlagenteiles. Ba-
sismodule vermitteln Informationen zu 
Suizid, zu typischen Reaktionen auf Sui-
zidereignisse und persönlichen Res-
sourcen im Umgang mit Stress. Die Be-
wältigungsmodule zeigen konkrete Stra- 
tegien zur Unterstützung von Beschäf-
tigten im Falle eines Suizides. Arbeits-
blätter, Informationsmaterial und Fall-
beispiele am Ende des Buches regen zu 
einer aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Stoff des Buches an. Leider fehlt ei-
ne gendersensible Sprache. (us)

fRancisKa illes, Jasmin JenDReyschaK, caRina  
aRmgaRT, geoRg JucKel: suizide im beruflichen 
Kontext. Bewältigungsstrategien für Mitarbeiter  
im gesundheitswesen und rettungsdienst. 
schattauer, stuttgart, 2015, 198 seiten,  
isBn 978-3-7945-3089-2, 39,99 euro

Gewalt unter der Geburt

Gewalt in der Geburtshilfe ist akzeptier-
ter Behandlungsstandard und völlig ta-
buisierte Gewaltform. Die Rede ist von 
unnötig vielen und brutal durchgeführ-
ten vaginalen Untersuchungen, verwei-
gerten Schmerzmitteln, nicht genehmig- 
ter Genitalverstümmelung, von medizi-
nisch unnötigen Kaiserschnitten. Kern-
stück des Buches sind die Berichte von 
Müttern, Hebammen, Hebammenschü-
lerinnen und -studentinnen. Die Autorin 
beschreibt die Folgen der Gewalterfah-
rungen unter der Geburt und gibt Hin-
weise, wie sich Schwangere auf die Ge-
burt vorbereiten und sich dabei schützen 
können. (us)

chRisTina munDlos: gewalt unter der geburt.  
der alltägliche skandal. tectum Verlag, Marburg, 
2015, 211 seiten, isBn 978-3-8288-3575-7,  
16,95 euro
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ein trauma ist mehr als  
ein trauma

Mit einem biopsychosozialen und res-
sourcenorientierten Blickwinkel betrach- 
tet dieser Herausgeberband die Auswir-
kungen traumatischer Erfahrungen und 
deren Verarbeitung. Grundlegend wer-
den gesellschaftliche Traumata und de-
ren Weitergabe über Generationen hin-
weg sowie auch genderspezifische As- 
pekte der Traumabewältigung darge-
legt. Die Traumatherapie, -beratung und 
Supervision wird in verschiedensten Le-
bensphasen und aus unterschiedlichs-
ten Perspektiven beschrieben. Es kom-
men Praktikerinnen und Praktiker ge- 
nauso zu Wort wie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler. Dieses Buch gibt 
einen differenzierten, aber trotzdem 
nicht zu detaillierten Einblick in die Trau-
matherapie und zeigt auf, wie der Blick 
auf vorhandene Ressourcen gelingen 
kann. (se)

silKe BiRgiTTa gahleiTneR, chRisTina fRanK, anTon 
leiTneR (hRsg.): ein trauma ist mehr als ein trauma. 
Biopsychosoziale traumakonzepte in Psychothera-
pie, Beratung, supervision und traumapädagogik. 
Beltz juventa Verlag, Weinheim und Basel, 2015, 
242 seiten, isBn 978-3-7799-3237-6, 19,95 euro

selbstoptimierung bis 
zur erschöpfung

Die Jahrestagung des AKF, die in diesem 
Reader dokumentiert ist, fand im No-
vember 2014 in Köln statt. Sie befasste 
sich etwa mit dem Thema Selbstoptimie-
rung und Schönheitswahn, mit Resilienz, 
der psychischen Widerstandskraft, mit 
psychischer Gesundheit aus biologischer 
Sicht sowie Mobbing und achtsamer Or-
ganisationskultur. Besonders der Beitrag 
der Philosophin Alice Lagaay macht das 
Seinlassen erfahrbar und entwirft Di-
mensionen negativer Performance wie 
das Recht auf Müdigkeit oder Erschöp-
fung als Schöpfung. Das abschließende 
Podium diskutierte die Frage, womit es 
zusammenhänge, dass die psychischen 
Erkrankungen so sehr zunähmen und 
was die steigende Verordnung von Psy-
chopharmaka bedeute. (us)

aRBeiTsKReis fRauengesunDheiT in meDizin, Psycho- 
TheRaPie unD gesellschafT (afK) e. V. (hRsg.): 
selbstoptimierung bis zur erschöpfung. Wider- 
standskraft und psychische gesundheit von frauen. 
Mabuse-Verlag, frankfurt am Main, 2015,  
240 seiten, isBn 978-3-86321-280-3, 39,95 euro

das neue Begutachtungs-
verfahren (nBa)

Beginnend mit einer kurzen Einleitung 
zu den fachpolitischen Zielsetzungen 
der Pflegestärkungsgesetze wird zu-
nächst der Pflegebedürftigkeitsbegriff 
in seiner Neufassung als Grundvoraus-
setzung für die Leistungsänderungen 
definiert. Danach dient das Buch als 
praktische Arbeitshilfe. Die einzelnen 
Module des NBA werden ausführlich 
und praxisnah beschrieben. Es nimmt 
Abstand von negativer Kritik und be-
schreibt das NBA als Weg zu einer ver-
besserten und fairen Beurteilung von 
Menschen mit Pflegebedarf und deren 
Anspruch auf Leistungen. Die Autorin-
nen weisen darauf hin, dass das Buch 
auf dem Richtlinien Entwurf des GKV 
Spitzenverbandes in der Fassung vom 
15. Dezember 2015 basiert. Um flexibel 
auf die endgültige Richtlinienfassung re- 
agieren können und aufgrund einer bes-
seren Praktikabilität ist mit dem Kauf des 
Buches auch die Nutzung eines Online-
portals mit zahlreichen Arbeitshilfen und 
Schulungsmaterial möglich (tm).

manuela ahmann, saBine hinRichs, aneTTe PelzeR: 
das neue Begutachtungsverfahren (nBa). Vom 
Pflegestufen- zum Pflegegradmanagement:  
der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Menschen 
und Medien gmbh, landsberg am lech, 2016,  
208 seiten, isBn 978-3-86283-025-1, 99,00 euro

arzneiverordnungsreport 2015

Seit 1985 erscheint der Arzneiverord-
nungsreport als Buch. Es werden Rezep-
te für die Patientinnen und Patienten der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
analysiert. Die Daten des vorliegenden 
Buches basieren auf den Verordnungs-
daten des GKV-Arzneimittelindex von 
2014, der vom Wissenschaftlichen Insti-
tut der AOK erstellt wird. Auch 2014 sind 
die Arzneimittelausgaben wieder kräftig 
gestiegen. Neben der Darstellung der 
allgemeinen Verordnungs- und Markt-
entwicklung geht es in die Details von 41 
Indikationsgruppen. Analysen der Arz-
neiverordnungen nach Arzt- und Patien-
tengruppen runden den Report ab. (us)

ulRich schWaBe, DieTeR PaffRaTh (hRsg.): 
arzneiverordnungsreport 2015. aktuelle daten, 
Kosten, trends und Kommentare. springer-Verlag, 
Berlin, heidelberg, 2015, 1318 seiten,  
isBn 978-3-662-47185-2, 59,99 euro

der Gesundheitsmonitor 2015 –  
Bürgerorientierung im Gesund- 
heitswesen

Der Gesundheitsmonitor analysiert auf 
Grundlage von repräsentativen Bevöl-
kerungsbefragungen sowie Versicher-
ten-, Patienten- und Ärztebefragungen, 
inwieweit die Bevölkerung über das Ge-
sundheitswesen informiert ist, wie sie 
sich Informationen zu Gesundheitsfra-
gen beschafft und wie die Zufriedenheit 
mit dem Gesundheitswesen ist. Der Ge-
sundheitsmonitor 2015 stellt vor allem 
die Themen Prävention und Gesund-
heitsförderung in den Fokus. In verschie-
denen Beiträgen werden zum Beispiel 
die Bekanntheit gesundheitspolitischer 
Entscheidungen, die zunehmende Nut-
zung neuer Medien, die Inanspruchnah-
me von Zusatzleistungen, die Rolle der 
Apotheken und die Wirksamkeit von 
Präventionsmaßnahmen beleuchtet. In 
einem abschließenden Interview wirft 
Prof. Dr. Ilona Kickbusch einen kritischen 
Blick auf das Präventionsgesetz. (lo)

Jan BöcKen, BeRnhaRD BRaun, RüDigeR meieR- 
JüRgen (hRsg.): gesundheitsmonitor 2015. 
Bürgerorientierung im gesundheitswesen. Verlag 
Bertelsmann stiftung, gütersloh, 2015, 302 seiten, 
isBn 978-3-86793-680-4, 25,00 euro

Prävention und Psychotherapie 
der insomnie

Schlafstörungen sind ein weit verbrei-
tetes Problem und beinträchtigen die 
tägliche Leistungsfähigkeit der Betrof-
fenen. Das vorliegende Buch bietet den 
Lesenden einen facettenreichen Ein-
blick in Entstehung, Diagnostik, Präven-
tions- und Therapiemaßnahmen sowie 
Folgeerkrankungen der Insomnie. Dies 
macht das Buch besonders für Betroffe-
ne interessant. Im ersten Teil des Buches 
wird das Krankheitsbild definiert, mithil-
fe epidemiologischer Daten erklärt und 
die Entstehung der Krankheit anhand 
von etablierten Modellen der Psycholo-
gie erläutert. Die Publikation beinhaltet 
eine umfangreiche Übersicht über wis-
senschaftlich aktuelle Therapieformen, 
zahlreiche Schaubilder und konkrete Rat- 
schläge. (mm)

elisaBeTh heRTensTein, Kai sPiegelhalDeR,  
anna Johann, DieTeR Riemann: Prävention und 
Psychotherapie der insomnie: Konzepte,  
Methoden und Praxis der freiburger schlafschule.  
Kohlhammer, stuttgart, 2015, 95 seiten,  
isBn 978-3-17-026860-9, 34,99 euro
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Ü-50? Perfekt! Gesundheitsförderung durch Fußball – 
es ist nie zu spät und selten zu früh.
02. Juli 2016, saarbrücken
Die Konferenz findet anlässlich des DFB-Ü50-Cup statt und wird  

von der LVG & AFS in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und dem Deutschen Fußball- 

Bund (DFB) organisiert. In Vorträgen und Praxisbeispielen sollen  

die positiven Effekte von Sport und Bewegung, insbesondere von 

Fußball, dargestellt und gemeinsam diskutiert werden.

4. regionalkonferenz »Gesund und aktiv älter werden« –  
erst die arbeit und dann?! – arbeit und Gesundheit im alter
25. august 2016, hannover
Im Rahmen der Tagung soll aufgezeigt werden, wie die aktuelle  

Situation im Bereich Arbeit und Alter in Niedersachsen aussieht. 

Ebenfalls sollen Beispiele guter Praxis zur Nachahmung anregen 

und neue Impulse geben. Darüber hinaus wird beleuchtet, wie der 

Übergang vom Erwerbsleben in neue Wirkungsfelder (beispielsweise  

im Ehrenamt) gestaltet werden kann, um so auch über die Erwerbs- 

phase hinaus die Potenziale des Alters optimal nutzen zu können. 

auftaktveranstaltung »Präventionsketten in niedersachsen« 
25. august 2015, hannover
Wie kann ein Aufwachsen im Wohlergehen auch und gerade für jene, 

die schwierige und benachteiligende Lebensbedingungen bewältigen 

müssen, gelingen? Wie können die Teilhabechancen von Kindern 

erhöht werden? Präventionsketten sind eine Antwort auf diese Frage. 

Das Projekt »Gesund aufwachsen für alle Kinder!« wird kommunale 

Präventionsketten in Niedersachsen für ein gelingendes Aufwachsen 

in gemeinsamer Verantwortung fördern. Es ist auf einen Zeitraum von 

sechseinhalb Jahren angelegt. Bis zu 38 niedersächsische Kommunen 

können sich beteiligen und erhalten finanzielle Unterstützung, Bera- 

tung und Qualifizierung. Die Auftaktveranstaltung stellt die Projekt- 

bedingungen vor und bietet Fachwissen im Kontext von Präventions- 

ketten.

termine  lVg & afs

landesvereinigung für Gesundheit 
und akademie für sozialmedizin 
niedersachsen e. V.

suizide und deren Prävention. alter, Geschlecht, herkunft – 
unterschiede machen unterschiede
31. august 2016, hannover
Rund 10.000 Menschen nehmen sich in Deutschland jedes Jahr das 

Leben – Männer mit einem Anteil von 75 Prozent dreimal häufiger  

als Frauen. Dementgegen werden die meisten Suizidversuche von 

Frauen begangen, am häufigsten von weiblichen Teenagern und jungen 

Frauen. Obwohl im Lebenslauf das Suizidrisiko für beide Geschlechter 

steigt, ist Suizidalität im Alter ein Tabuthema besonderer Art. Die  

meisten Suizide werden von Personen mit psychischen Erkrankun- 

gen, besonders Depressionen, verübt. Jeder Suizid und jede Suizida- 

lität treffen immer auch zahlreiche andere Menschen. Angehörige,  

Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde sind zurück- 

gelassen mit Fragen von Schuld und Sinn. Diese unterschiedlichen 

Voraussetzungen fordern differenzierte Antworten in Beratungssitua-

tionen und in Kriseninterventionen. Dabei spielt das Internet eine 

immer größere Rolle. In den letzten Jahrzehnten hat sich durch wirk- 

same Suizidprävention die Zahl der Selbsttötungen nahezu halbiert. 

Die Tagung wird von der AG Gender und Depression des Bündnisses 

gegen Depression in der Region Hannover veranstaltet.

Gesundheitskommunikation für menschen im autismusspektrum
03. september 2016, hannover
Für Menschen mit Autismus hat der barrierefreie Zugang zum Gesund- 

heitssystem erhebliche Bedeutung, unter anderem, da sie eine erhöhte 

Vulnerabilität für eine Reihe psychischer Erkrankungen aufweisen.  

Im Rahmen der Fachtagung sollen die vorliegenden Ansätze einer  

barrierefreien medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung 

erörtert und Weiterentwicklungsbedarfe in weiteren Disziplinen, ins- 

besondere im Bereich der Gesundheitsförderung und Primärprävention, 

(auch) für Menschen mit Autismus diskutieren werden.

23. robert-Koch-tagung  
08.–09. september 2016, lüneburg 

Auf der 23. Robert-Koch-Tagung, einem Kongress für Ärztinnen 

und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Niedersachsen, 

werden Vorträge und Workshops zu den Themen Kinder- und 

Jugendgesundheit, Psychiatrie, Gutachtenwesen, Umweltmedizin  

und Infektionsschutz behandelt. Unter anderem werden Unter- 

suchungsalgorithmen für Flüchtlingskinder, Tuberkulose bei Flücht- 

lingen in Einrichtungen, Chancen und Wechselwirkungen des Landes- 

psychiatrieplans, die Begutachtung psychischer Erkrankungen im 

Beamtenrecht sowie der Klimawandel und dessen Auswirkungen  

auf das Krankheitsspektrum in Deutschland thematisiert.

Vielfalt im alter mit Vielfalt begegnen – herausforderungen  
und strategien in der Gesundheitsförderung 
15. september 2016, Bremen
Vielfalt im Alter hat viele Facetten und kann unter anderem durch 

Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung, Behinderung oder auch  

durch den Gesundheitszustand geprägt sein. Ältere Menschen haben 

somit individuelle Vorstellungen und Möglichkeiten vom Leben im  

Alter. Die bereits vierte Bremer Regionalkonferenz der Veranstaltungs- 

reihe »Gesund & aktiv älter werden« der Bundeszentrale für gesund- 

heitliche Aufklärung (BZgA) findet in Kooperation mit der LVG Bremen 

und der LVG & AFS statt und beleuchtet die Fragen: Was bedeutet 

Vielfalt im Alter? Welche Lebensentwürfe gibt es und wie können 

Strukturen und Angebote kultureller, sozialer und gesundheitlicher 

Einrichtungen so gestaltet werden, dass sie die vielfältigen Lebens- 

formen berücksichtigen und ein gesundes Altern fördern?
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Polymedikation – die Kunst des Weglassens 
17. september 2016, hannover 

Insbesondere bei multimorbiden Patientinnen und Patienten  

kann die Vielzahl der zu behandelnden Symptome und Krank- 

heitsbilder entlang der jeweiligen Leitlinien zu Polymedikation  

führen. Folgen können gravierende gesundheitliche Beein- 

trächtigungen und Risiken für die Patientinnen und Patienten  

durch unerwünschte Arzneimittelwirkungen oder Interaktionen  

sein. Für eine Behandlung mit »so wenig wie möglich, aber so  

viel wie nötig« Medikamenten sind eine enge Zusammenarbeit  

der behandelnden Akteure sowie eine genaue Aufklärung der 

Patientinnen und Patienten entscheidend. Die Fachtagung  

dient zum gegenseitigen Austausch und möchte für das Thema 

sensibilisieren und praktische Lösungsansätze aufzeigen.

netzwerk Kita und Gesundheit niedersachsen 
KinderGarten – GartenKinder. die Bedeutung der natur  
für die kindliche entwicklung 
19. september 2016, hannover 

Gesundheitsförderung in der Kindertagesstätte setzt an den Lebens- 

und Arbeitsbedingungen in der Kita an. Sie will nicht nur Wissen ver- 

mitteln, sondern auch die Rahmenbedingungen verbessern. Eine 

naturnahe, bildungs- und gesundheitsförderliche Außenwelt in der 

Kita kann dazu vieles beitragen. Sie kann die Auseinandersetzung von 

Mädchen und Jungen mit Natur fördern, mit positiven Auswirkungen 

auf Körper und Psyche. Doch was sollten wir über den Aspekt »Natur« 

und deren Einfluss auf die psychische und physische Entwicklung  

des Kindes wissen und wie ist dieses Wissen pädagogisch umsetzbar? 

Wie kann eine reizvielfältige, bewegungsfördernde Umgebung in den 

Einrichtungen unter Nutzung des Freigeländes verwirklicht werden? 

Können auch kleine Freiflächen mit verwendungsoffenen Materialien 

bewegungsförderlich gestaltet werden? Und was können wir tun,  

wenn keine Freiflächen zur Verfügung stehen? Die Veranstaltung  

soll Wissen zu diesen und weiteren Bereichen vermitteln. 

Gesunde räume für eine gesunde Zukunft –  
Fachtagung der Gesundheitsregionen niedersachsen 
21. september 2016, hannover
Gesunde Räume schaffen und dauerhaft erhalten – Unter diesem  

Motto steht die diesjährige Fachtagung der Gesundheitsregionen 

Niedersachsen. Im Fokus der Betrachtung stehen dabei Kommunen  

als Gestalterinnen gesundheitsförderlicher Rahmenbedingungen. 

Welchen Beitrag können sie leisten, maßgeschneiderte und auf  

die Bedingungen vor Ort zugeschnittene Versorgungslösungen  

zu schaffen? Der Schlüssel scheint in einer »Health-in-all-Policies-

Strategie« zu liegen. Sie zielt darauf ab, gesunde Lebens- und  

Wohnverhältnisse zu schaffen, indem Gesundheitsversorgung,  

Gesundheitsförderung und Prävention verzahnt mit der Sozial-, 

Bildungs-, Raum- und Verkehrsplanung vor Ort konzipiert und  

umgesetzt werden. Kommunen können als Planerinnen, 

Organisatorinnen, Vernetzerinnen und zentrale Steuerungs- 

instanzen in diesem Prozess eine wichtige und einflussreiche  

Rolle übernehmen. 

3. Gesundheitskongress – arbeit und Gesundheit  
in der landesverwaltung 
22. september 2016, hannover
Der dritte Gesundheitskongress hat zum Ziel, aktuelle Themen im 

Gesundheitsmanagement aufzugreifen, neue inhaltliche Impulse  

zu geben und von den Erfahrungen anderer zu profitieren. Er richtet 

sich an Beschäftigte der niedersächsischen Landesverwaltung.

niedersachsen Forum »alter und Zukunft« –  
miteinander & Füreinander – Für ein selbstbestimmtes  
älterwerden im vertrauten sozialraum 
28. september 2016, Wilhelmshaven
Die besondere Bedeutung des Sozialraums für ältere Menschen  

macht auch der Siebte Altenbericht der Bundesregierung deutlich: 

Neben der Daseinsversorgung der Bürgerinnen und Bürger bestim- 

men die lokale Infrastruktur und soziale Netzwerke maßgeblich  

die Qualität des Lebens im Alter mit. Dies soll auch durch das dies- 

jährige Niedersachsen Forum untermauert werden. Ebenso sollen  

Wege aufgezeigt werden, wie ein aktives Altern in Selbst- und Mit- 

verantwortung sichergestellt werden kann. 

Gesundheit und Vielfalt Weiter denKen! – 
erfolgreiche ansätze für Kmu 
29. september 2016, hannover 

Unternehmen wollen zukunftsfähig, wettbewerbsfähig und erfolg- 

reich sein. Dafür brauchen sie motivierte und qualifizierte Fachkräfte 

und neue Führungskompetenzen im Umgang mit einer vielfältiger 

werdenden Belegschaft. Und auch die Beschäftigten erwarten eine  

bessere Balance von Arbeit, Leben und Lernen über ihre gesamte 

Erwerbsbiografie. Wie kann das gelingen? Wie kann eine Unter- 

nehmenskultur der Vielfalt und Gesundheit gefördert werden?  

Welchen Beitrag leistet das betriebliche Gesundheitsmanagement  

vor dem Hintergrund älter werdender Belegschaften und drohender 

Fachkräfteengpässe? In der Kooperationsveranstaltung mit der  

AOK – Die Gesundheitskasse Niedersachsen werden Antworten  

aus Wissenschaft und Praxis gegeben. 

Fachtag »mehrfach belastete studierende«
30. september 2016, Paderborn
Studierende bewältigen neben dem Studienalltag häufig noch 

Anforderungen wie Familie, Berufstätigkeit und / oder Pflege eines 

Angehörigen. Studien zeigen, dass dies hoch belastend und mit 

gesundheitlichen Einschränkungen verbunden sein kann. Dies kann 

sich in Erkrankungsfällen, Leistungsabfall und sogar Studienabbrüchen 

äußern und stellt dadurch die Hochschulen vor komplexe Heraus- 

forderungen. Was sind Mehrfachbelastungen? An welche Ressourcen 

kann bei mehrfach belasteten Studierenden angeknüpft werden?  

Wie gehen gesundheitsfördernde Hochschulen damit um? Welche 

Modelle guter Praxis gibt es bereits? Was können weitere Akteure wie  

Politik und Interessenvertretungen tun? Der Fachtag gibt − neben  

Fachvorträgen − Zeit zum Austausch und zur Entwicklung von  

möglichen Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Adressaten- 

gruppen. Die Tagung wird von dem Arbeitskreis Gesundheits- 

fördernde Hochschulen und der Universität Paderborn veranstaltet  

und von der BARMER GEK unterstützt.

V o r s C h au

Jahrestagung lVG & aFs:  
das Präventionsgesetz in seiner umsetzung 
14. september 2016, hannover

9. niedersächsischer aktionstag für seelische Gesundheit  
der mensch im mittelpunkt – selbsthilfe stärken 
20. oktober 2016, uelzen

Preisverleihung des 6. niedersächsischen Gesundheitspreises 
28. november 2016, hannover
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Psychische störungen, Gender und stigma: Welche Konsequenzen 
ergeben sich für Beratung und Psychotherapie?
28. oktober 2016, hannover 

17. soPhia-Fachtagung 
29. november 2016, hannover

schulverpflegung in Bewegung – lebensmittelwertschätzung  
in der schule! 
22. november 2016, hannover

Zusammen sind wir bunt. interkulturelle öffnung der selbsthilfe 
24. november 2016, hannover

hinsehen und handeln: Werte und Führung im Fokus 
07. dezember 2016, hannover
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i m P r e s s u m

Im Pflege- und Gesundheitssektor jagt derzeit eine Neuerung die 

andere: Das neue Strukturmodell für die Pflegedokumentation, 

das neue Begutachtungsassessment, die Pflegestärkungsgesetze 

I, II und III. Das CAREalisieren Fortbildungsprogramm möchte 

Führungs- und Fachpflegekräfte auch im zweiten Halbjahr 2016 

dabei begleiten, die Änderungen umzusetzen, Themen kritisch 

zu diskutieren und fachliche Kompetenzen weiterzuentwickeln.  

Ein Großteil der Fortbildungen erfüllt hierbei die Anforderungen  

an die Fortbildungen für Betreuungskräfte nach §87 b SGB XI.

Carealisieren 2. halbjahr 2016

t e r m i n e   Carealisieren 2. halbjahr 2016

Zusammen gedacht! das neue Begutachtungsgsassessment (nBa) 
und die strukturierte informationssammlung (sis)
04. august 2016 

der schlüssel zur anderen Welt – musik in der Betreuung von 
menschen mit demenz
18. august 2016

niedrigschwellige Betreuungs- und entlastungsangebote  
vor dem hintergrund des Pflegestärkungsgesetzes i und ii
24. august 2016 

das neue Begutachtungsassessment (nBa) –  
der sichere Weg zum richtigen Pflegegrad!
06. september 2016 

das Pflegestärkungsgesetz 2 (PsG ii): die ambulanten Chancen
15. september 2016

natÜrliCh orientiert! angebote im Garten und in der natur  
rund ums Jahr
21. september 2016

tagespflege 2017 – Wirtschaftliche und konzeptionelle 
ausrichtung nach PsG ii
26. september 2016

»ich habe da mal eine Frage…«
Basiskompetenzen für die Beratung
29. september 2016
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n i e d e r s aC h s e n 

13.08.2016 » Natürlich gesund bleiben!  
Neue Impulse für ein aktives Älterwerden  
durch Sport und Bewegung, Clausthal-Zellerfeld,  
Kontakt: landessportBund niedersachsen,  
dagmar Krause, fax: (05 11) 12 68-43 05,  
e-Mail: dkrause@akademie.lsb-nds.de, 
internet: www.lsb-niedersachsen.de 
23.08.2016 » Innovative Zugangswege in der 
Suchtprävention, Suchthilfe und Suchtselbst- 
hilfe, hannover, Kontakt: niedersächsische landes- 
stelle für suchtfragen, tel.: (05 11) 6 26 26 60,  
e-Mail: info@nls-online.de,  
internet: www.nls-online.de 
25.08.2016 » Sexting – Kein Problem?,  
hannover, Kontakt: landesstelle jugendschutz 
niedersachsen, tel.: (05 11) 85 87 88, 
e-Mail: info@jugendschutz-niedersachsen.de, 
internet: www.jugendschutz-niedersachsen.de 
16.–17.09.2016 » Konfliktmanagement-
Kongress 2016, hannover, Kontakt: 
Peter röthemeyer, tel.: (05 11) 1 20 50 86, 
e-Mail: mail@km-kongress.de, 
internet: www.km-kongress.de 
19.09.2016 » Niedersächsischer Fachtag 
Wohnen im Alter, Vechta, Kontakt: 
niedersachsenbüro neues Wohnen im alter, 
tel.: (05 11) 16 59 10 80, 
e-Mail: info@neues-wohnen-nds.de, 
internet: www.neues-wohnen.de 

B u n d e s W e i t

07.–08.07.2016 » Armutskongress, Berlin, 
Kontakt: der Paritätische gesamtverband, 
tel.: (0 30) 24 63 60, 
e-Mail: armutskongress@paritaet.org, 
internet: www.armutskongress.de
13.07.2016 » Betriebliche Gesundheitsförderung 
in der Kita, Kiel, Kontakt: landesvereinigung für 
gesundheitsförderung in schleswig-holstein e. V., 
tel.: (03 41) 9 42 94, 
e-Mail: gesundheit@lvgfsh.de, 
internet: www.lvgfsh.de 
28.08.–02.09.2016 » 11. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie 
»Health – Exploring Complexity«, 
München, Kontakt: interplan Congress, 
tel.: (0 89) 5 48 23 47 71, 
e-Mail: hec2016@interplan.de, 
internet: www.hec2016.eu 
07.–10.09.2016 » Gerontologie und  
Geriatrie Kongress 2016: Leben und Altern – 
Funktionalität und Qualität, stuttgart,  
Kontakt: aey Congress gmbh, tel.: (0 30) 29 00 65 94, 
e-Mail: dggg2016@aey-congress.de, 
internet: www.gerontologie-geriatrie-kongress.org 

07.–10.09.2016 » 14th International Conference 
on Communication in Healthcare (EACH), 
heidelberg, Kontakt: Christiane edelmann-Mohr, 
tel.: (0 62 21) 54 34 03, e-Mail: 
christiane.edelmann-mohr@zuv.uni-heidel-berg.de, 
internet: www.each2016.de 
07.–10.09.2016 » 11. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin, leipzig,  
Kontakt: interplan Congress, tel.: (0 89) 5 48 23 47 71, 
e-Mail: info@interplan.de,
internet: www.palliativkongress.de 
08.–10.09.2016 » 10. Kongress der trans- 
kulturellen Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatik im deutschsprachigen Raum: 
Transkulturelle Kompetenz in der Behandlung 
– Gesundheitsversorgung und Ethik als 
interdisziplinäre Herausforderung, 
Bielefeld, Kontakt: Ce-Management, 
tel.: (00 43) 6 99 10 43 00 38, 
e-Mail: office@ce-management.com
14.–16.09.2016 » Metropolis: Gesundheit anders 
denken. 52. Jahrestagung der DGSMP, Kontakt: 
universitätsklinikum essen, tel.: (02 01) 92 23 92 02, 
e-Mail: ruhrpott2016@uk-essen.de, 
internet: www.ruhrpott2016.de
16.09.2016 » Inklusiver Arbeitsmarkt – 
zwischen menschenrechtlichem Anspruch 
und vielfältigen Barrieren, hamburg, Kontakt: 
ev. hochschule hamburg für soziale arbeit & diakonie, 
tel.: (0 40) 65 59 11 83, 
e-Mail: info@zedis-ev-hochschule-hh.de 
20.09.2016 » Quartiersmanagement in der 
Sozialen Stadt, Berlin, Kontakt: Bundesministerium 
für umwelt, naturschutz, Bau und reaktorsicherheit 
(BMuB) und Bundesinstitut für Bau-, stadt- und 
raumforschung (BBsr), juliane Wagner, 
tel.: (02 28) 99 40 12 33 5, 
e-Mail: juliane.wagner@bbr.bund.de, 
internet: www.bbsr.bund.de 
22.09.2016 » Auf dem Weg in die superdiverse 
Kommune, hamburg, Kontakt: Körber stiftung, 
Karin haist, tel.: (0 40) 8 08 19 21 65, 
e-Mail: haist@koerber-stiftung.de 
22.–24.09.2016 » Auf Augenhöhe. 
Zur Bedeutung der Menschenwürde in 
Medizin und Gesundheitswesen, 
Kontakt: universität Bielefeld, 
e-Mail: aem.jahrestagung2016@uni-bielefeld.de, 
internet: www.uni-bielefeld.de/aem2016 
26.09.2016 » Brennpunkt Diabetes: 
Herausforderung für Gesellschaft, Versorgung 
und Forschung, düsseldorf, Kontakt: 
deutsches diabetes-Zentrum, tel.: (02 11) 3 38 20, 
e-Mail: kontakt@ddz.uni-duesseldorf.de, 
internet: www.ddz.uni-duesseldorf.de 

29.09.–01.10.2016 » 9. Kongress der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft »Demenz. Die Vielfalt 
im Blick«, saarbrücken, Kontakt: deutsche 
alzheimer gesellschaft e. V., tel.: (0 30) 25 93 79 50, 
e-Mail: info@deutsche-alzheimer.de, 
www.demenz-kongress.de 
30.09.2016 » Gesundheitsförderung und Präven- 
tion für Ältere Menschen in der Kommune – 
Herausforderung und Chancen, Berlin, 
Kontakt: Bundeszentrale für gesundheitliche 
aufklärung, tel.: (02 21) 8 99 20,
 e-Mail: gesund-aktiv-aelter-werden@bzga.de, 
internet: www.gesund-aktiv-aelter-werden.de 
30.09.–01.10.2016 » 1. Gemeinsamer Kongress 
der DGSP und DGPR für Sportmedizin und 
kardiovaskuläre Prävention und Rehabilitation 
»Gib dem Risiko keine Chance«, frankfurt am Main, 
Kontakt: intercongress freiburg, 
simone schmalz, tel.: (07 61) 69 69 92 42, 
e-Mail: simone.schmalz@intercongress.de 
30.09.–01.10.2016 » Deutscher Kita-Kongress 
2016: Die Zukunft Ihrer Kita erfolgreich 
gestalten, frankfurt am Main, Kontakt: akademie 
für Kindergarten, Kita und hort, 
tel.: (0 29 41) 8 28 65 79, 
e-Mail: info@kindergartenakademie.de, 
internet: www.kindergartenakademie.de 

i n t e r n at i o n a l

09.–12.07.2016 » 24th Biennial Congress of 
the European Association for Cancer Research, 
Manchester (großbritannien), Kontakt: 
eCCO – the european CanCer Organisation, 
tel.: (00 32) 0 27 75 02 01, 
e-Mail: eaCr24@ecco-org.de, 
internet: www.ecco-org.eu/eaCr24
04.–05.08.2016 » 18th International Conference 
on Risk Assessment and Management, 
amsterdam (niederlande), Kontakt: World academy  
of science, internet: www.waset.org/conference/ 
2016/08/amsterdam/iCraM/home 
24.08.2016 » Nationale Tagung für betriebliches 
Gesundheitsmanagement 2016: Unternehmens- 
kultur und Gesundheitsmanagement, Zürich 
(schweiz), Kontakt: gesundheitsförderung schweiz, 
tel.: (00 41) 3 13 50 04 04, 
e-Mail: office.bern@promotionsante.ch 
17.09.–20.09.2016 » Espen Congress on Clinical 
Nutrition & Metabolism, Kopenhagen (dänemark), 
Kontakt: esPen 2016, tel.: (00 41) 2 23 39 95 80, 
e-Mail: espen2016@mci-group.com,
internet: www.espen.org/congress/next-congresses 
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